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Verzeichniszitierter Rechtsvorschriften,
verwendeter Abkürzungen undDefinitionen

Antragstellerin−

|

RWE Nuclear GmbH − in der Gesamtrechtsnachfolge der RWE
nen Power AG − (Huyssenallee 2, 45128 Essen) sowie Mitgenehmigungsin−

haberinnen PreussenElektra GmbH − vormals E.ON Kernkraft GmbH ?

(Tresckowstraße 5, 30457 Hannover) und Kernkraftwerk Gundremmingen
GmbH(Dr.−August−Weckesser−Str. 1, 89355 Gundremmingen)

Abbau von An−

lagenteilen

Abfallkontroll−

richtlinie

AtEV

GemäßStilllegungsleitfaden umfasst der Abbau von Anlagenteilen einer
kerntechnischen Anlage die Demontage bestimmter Strukturen.

BMU−Richtlinie zur Kontrolle radioaktiver Reststoffe und radioaktiver Ab−

fälle vom 19. November 2008 (BAnz. 2008, Nr. 197, S. 4777)

Atomrechtliche Entsorgungsverordnung vom 29. November 2018

(BGBl. I S. 2034, 2172)

Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985

(BGB. IS. 1565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli
2018 (BGBi. IS. 1122, 1124) geändert wordenist

AtDeckV Atomrechtliche Deckungsvorsorge−Verordnung vom 25. Januar 1977

(BGBI. I S. 220), die zuletzt durch Artikel 13 der Verordnung vom 29. No−
vember 2018 (BGBl. | S. 2034) geändert wordenist

AtKostV Kostenverordnung zum Atomgesetz und zum Strahlenschutzgesetz vom
17. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1457), die zuletzt durch durch Artikel 17
der Verordnung vom 29. November 2018 (BGBl. | S. 2034) geändert wor−
denist

Atomrechtliche Verfahrensverordnung in der Fassung der Bekanntma−

chung vom 3. Februar 1995 (BGBl. | S. 180), die zuletzt durch Artikel 14
der Verordnung vom 29. November 2018 (BGBl. | S. 2034) geändert wor−
denist

Soweit Vorschriften der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung im Fol−

gendenzitiert werden, handelt es sich dabei um die vor dem 16.05.2017

geltende Fassung.

BayNat2000V Bayerische Natura 2000−Verordnung (BayNat2000V) vom 12. Juli 2006

(GVBl. S. 524, BayRS 791−8−1−U), die zuletzt durch Verordnung vom
19. Februar 2016 (AllMBl. S. 258) geändert wordenist

BayNatSchG Bayerisches Naturschutzgesetz vom 23. Februar 2011 (GVBI. S. 82,

BayRS 791−1−U), das zuletzt durch $ 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2018

(GVBl. S. 604) geändert wordenist

BayVwVfG Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetzin der in der Bayerischen

Rechtssammlung (BayRS 2010−1−I) veröffentlichten bereinigten Fassung,
das zuletzt durch $ 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2018 (GVBl. S. 604) ge−
ändert wordenist



BE Brennelement

Betriebsgelände

|

Grundstück, auf dem sich das KRBIl befindet und zu dem der Zugang

aufgrund des Vorhandenseins eines Anlagenzauns beschränktist

Betriebs− Gesamtheit aller, den sicheren Betrieb des KRBIl betreffendenbetriebli−

reglement chen Regelungen. Es beinhaltet auch das BHB mit SSp und Prüfliste so−

wie das NHB.

BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE)

BGZ BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH

BHB Betriebshandbuchfür das KRBIl
|
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. | S. 2542), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. | S. 3434)

geändert wordenist

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit,

vormals Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi−

cherheit (BMUB)

Bq Becaquerel: Maßeinheit für den radioaktiven Zerfall, bezeichnet die Aktivität

einer Mengeeiner radioaktiven Substanz

Dauerhafte Sammelbegriff für dauerhafte Freischaltung undStillsetzung
Außerbetrieb−

nahme

Dauerhafte Freischaltung von Systemenund Anlagenteilen die keinerlei betriebliche

Freischaltung odersicherheitstechnische Aufgaben haben

(Bezeichnung der Antragstellerinnen: ?AußerbetriebnahmeFreischaltung?)

DNLB Dauerhafter Nichtleistungsbetrieb, Reaktordruckbehälter (RDB) entladen,
im Lagerbeckenbefinden sich noch Brennelemente/Brennstäbe

EntsorgFondsG

|

Entsorgungsfondsgesetz vom 27. Januar 2017 (BGBl. | S. 114, 1676), das

durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Juni 2017 (BGBl. I S. 1672) geän−
dert wordenist

EntsorgUG Entsorgungsübergangsgesetz vom 27. Januar 2017 (BGBl. | S. 114, 120,

1676), das durch nach MaßgabedesArtikel 5 Absatz 2 durch Artikel 4

Absatz 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 1074) geändert wor−

denist

Espoo− Gesetz zum Übereinkommen vom 25.02.1991 über die Umweltverträg−

Konvention lichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmensowie zu auf derdrit−

ten Konferenz derParteien in Cavtat am 04.06.2004 beschlossenen Än−

derung des Übereinkommens (Espoo−Vertragsgesetz) vom 17.03.2006

(BGBiI. II S. 224)
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EU−UVP−RL Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimm−
ten Öffentlichen und privaten Projekten, geändert durch Richtlinie
2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April
2014 zur Änderung derRichtlinie 2011/92/EU

Gesamtvorha− Das Gesamtvorhaben umfasst die insgesamt geplanten Maßnahmender
ben Stilllegung und des Abbausdes KRBIl im Rahmendreier Teilvorhaben

und erstreckt sich bis zur Freigabe der Gebäude und des Anlagengelän−
des.

IHO Instandhaltungsordnung (Bestandteil des Betriebshandbuchs)

IWRSII Richtlinie für den Strahlenschutz des Personals bei Tätigkeiten derIn−

standhaltung, Änderung, Entsorgung und des Abbausin kerntechnischen

Anlagen undEinrichtungen
Teil 2: Die Strahlenschutzmaßnahmen während desBetriebs und derStill−

legung einer Anlage oderEinrichtung (IWRS Il) vom 17. Januar 2005

(GMBI. 2005, Nr. 13, S. 258)

Kernbrenn− Zustand der Anlage, bei dem Kernbrennstoff nur noch in so geringen
stofffreiheit Mengenvorhandenist, dass eine Kritikalität ausgeschlossen werden kann

(Brennelemente und −stäbe sind entfernt).

KFÜ Kernreaktor−Fernüberwachungssystem

Kernkraftwerk Gundremmingen GmbHA 0 0

KRBII Kernkraftwerk GundremmingenIl, bestehend aus den Blöcken B und C

und dem TZG

KRBA Kernkraftwerk Gundremmingen A (Reaktorgebäude)

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl.|
S. 2808) geändert wordenist

KTA Kerntechnischer Ausschuss: Aufstellung sicherheitstechnischer Regeln,
Regelwerk

LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt

NDWV Notfall−Dosiswerte−Verordnung vom 29. November 2018

(BGBl. | S. 2034, 2172)

NHB Notfallhandbuch

RDB Reaktordruckbehälter

REI Richtlinie zur Emissions− und Immissionsüberwachungkerntechnischer
Anlagen vom 07.12.2005 (GMBI. 2006, S. 254)

Restbetrieb Betriebsweise des KRBIl im Teilvorhaben 3 nach Erreichender Kern−
brennstofffreiheit

SAG Stilllegungs− und Abbaugenehmigung



SEWD Störmaßnahmenodersonstige EinwirkungenDritter

SEWD− BMU; SEWD−Richtlinie: Bekanntmachung zu der ?Berechnungsgrundlage

Berechnungs− zur Ermittlung der Strahlenexposition infolge von Störmaßnahmen oder

grundlage sonstigen EinwirkungenDritter (SEWD) auf kerntechnische Anlagen und

Einrichtungen (SEWD−Berechnungsgrundlage)?; Bek. d. BMU vom

28.10.2014, RS I 6−13151−6/21 (GMBI. 2014, Nr. 64, S. 1315)

SiAnf Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke vom 22.11.2012, Neufas−

sung vom 03.03.2015 (BAnz AT 30.03.2015 B2)

SSp Sicherheitsspezifikation

Die Sicherheitsspezifikationen enthalten alle für die Sicherheit der Anlage
und ihres Betriebes notwendigen Betriebsordnungen und bedeutsamen

Angaben und Maßnahmensowiealle Angaben und Maßnahmen,die für

die Beherrschung von Störungen undStörfällen erforderlich sind.

Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau von

Anlagen oder Anlagenteilen nach $ 7 des Atomgesetzes vom 23. Juni

2016 (BAnz AT 19.07.2016 B7)

Stillsetzung Rückwirkungsfeie, physikalische Trennung von Systemen, die dauerhaft

freigeschaltet sind, von Systemen, die weiter betriebenen werden,mit

dem Ziel des späteren Abbaus

Stilllegungsleit−
faden

StMUV Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

StMWi Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung
und Energie

Störkante Störende Komponenteeines nocherforderlichen Systems, das sich im

Bereich des AbbausvonAnlagenteilen befindet.

StrISchV Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018

(BGBl. | S. 2034, 2036)

Strahlenschutzgesetz vom 27. Juni 2017 (BGBl. | S. 1966), das durch Ar−

tikel 2 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. | S. 1966) geändert wor−

denist

Sievert: Maßeinheit verschiedener gewichteter Strahlendosenbeiionisie−

render Strahlung

Technologiezentrum Gundremmingenzur Bearbeitung von Reststoffen

und Abfällen

TÜV SÜD Industrie Service GmbH: gem. $ 20 AtG zugezogene Sachver−

ständige

StrIlSchG

TZG

TÜV SÜD

Umweltverträglichkeitsprüfung
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Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Be−

kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) geän−
dert wordenist

Soweit Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
im Folgendenzitiert werden, handelt es sich dabei um die vor dem
16.05.2017 geltende Fassung.

Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. März 1991 (BGBl. | S. 686), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes
vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151) geändert wordenist

Standort−Zwischenlager Gundremmingen zur Aufbewahrung von Kern−
brennstoffen (abgebrannte Brennelemente)

Zuständigkeitsverordnung (ZustV) vom 16. Juni 2015 (GVBl. S. 184,
BayRS 2015−1−1−V), die zuletzt durch Verordnung vom 5. Februar 2019
(GVBl. S. 22) geändert wordenist



86b−U8811.09−2014/493−147

An die

RWE Nuclear GmbH

Huyssenallee 2

45128 Essen

PreussenElektra GmbH

Tresckowstraße 5

30457 Hannover

Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH

Dr.−August−Weckesser−Straße 1

89355 Gundremmingen

Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz

15
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Tenor

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz erteilt im Einverneh−

men mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

folgende

Erste Genehmigung

nach $ 7 Absatz 3 des Atomgesetzes

zur Stilllegung und zum Abbau

des Kernkraftwerks GundremmingenIl

(KRBII)

(1. SAG)

l. Antragstellerinnen, Inhaberinnen der Kernanlage und Ge−

genstand der Genehmigung

1 Antragstellerinnen und Inhaberinnen der Anlage

Den Antragstellerinnen

RWENuclear GmbH, Essen

PreussenElektra GmbH, Hannover

Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH, Gundremmingen

? Inhaberinnen der Kernanlage (& 17 Abs. 6 AtG) ?

wird nach Maßgabe derin Ziffer II.1 und Il. 2.3 genannten Unterlagen und unter

denin Ziffer Ill. und IV.2 festgesetzten Inhalts− und Nebenbestimmungen und

Vorbehalten die Erste Genehmigung nach8 7 Abs. 3 Atomgesetz für das Kern−

kraftwerk GundremmingenIl (KRB Il), Gemeinde Gundremmingen, Landkreis

Günzburg, (1. SAG)erteilt.
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2.1

2.2

1.1

Gegenstand der Genehmigung

Feststellung,

dass die Antragstellerinnen berechtigt sind, die Gesamtanlage KRBIl so, wie sie

zu Beginn der Nutzung dieser Genehmigung bestandskräftig genehmigt und do−

kumenitiert ist und betrieben wird,

e sowohl zum Zweckedes Leistungsbetriebs des Blocks C bis 31.12.2021,

e als auch zum ZweckederStilllegung und des Abbausvon Anlagenteilen des

Blocks B,

e sowie ab dauerhafter Einstellung des Leistungsbetriebs des Blocks C zum

ZweckederStilllegung und des Abbaus des KRBIl

innezuhaben und zu betreiben, und,

dass die bestehenden Regelungenfür den Betrieb des KRB Il unbeschadet der

Ziffern1.2.2, Ill. und IV.2 unberührt und wirksam bleiben.

Gestattung

der Stillsetzung und des Abbaus von ausgewählten,in Unterlage Ziffer 11.1.17

benannten Systemenund Anlagenteilen des Blocks B des KRBIl.

Genehmigungsunterlagen

Der Genehmigungliegen folgende Unterlagen, die unter Ziffer 1 und 2.3 genann−

ten als verbindlicher Regelungsbestandteil, zugrunde:

Schreiben der Antragstellerinnen

Unterlagenfür die öffentliche Bekanntmachung gem.8 6 der Atomrechtlichen

Verfahrensverordnung (AtVfV):

Schreiben der RWE Power AG vom 11.12.2014:

Antrag nach $ 7 Abs. 3 AtG zum Abbau vonAnlagenteilen des Blocks B des

Kernkraftwerks Gundremmingen
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12

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Beitrittsschreiben vom 11.12.2014 der E.ON Kernkraft GmbH(jetzt Preus−

senElektra GmbH) zum Antrag nach & 7 Abs. 3 AtG der RWE Power AG zum

Abbau von Anlagenteilen des Blocks B des Kernkraftwerks Gundremmingen

Beitrittsschreiben vom 11.12.2014 der Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH

(KGG) zum Antrag nach $ 7 Abs. 3 AtG der RWE Power AG zum Abbau von An−

lagenteilen des Blocks B des Kernkraftwerks Gundremmingen

Schreiben der RWE Nuclear GmbH vom 31.07.2017

Antrag auf Beitritt der RWE Nuclear GmbHzu den atomrechtlichen Genehmi−

gungenundauf Entlassung der RWE Power AG ausderatomrechtlichen Ver−

antwortung mit Wirksamwerdender Abspaltung ihres Teilbetriebs Kernenergie

auf die RWE Nuclear GmbH (Wechselder Mitgenehmigungsinhaberschaft)

Schreiben der KGG vom 28.09.2016 mit den Unterlagenfür die Öffentlichkeitsbe−

teillgung

Abbau des Kernkraftwerks Gundremmingen, Sicherheitsbericht; GV−1/0, Rev. O0

vom 23.09.2016

Schreiben der KGG vom 28.09.2016 mit den Unterlagenfür die Öffentlichkeitsbe−

teiligung

Abbau des Kernkraftwerks Gundremmingen, Kurzbeschreibung; GV−1.1/0,

Rev. 0 vom 23.09.2016

Schreiben der KGG vom 28.09.2016 mit den Unterlagenfür die Öffentlichkeitsbe−

teillgung

Abbau des Kernkraftwerks Gundremmingen, Umweltverträglichkeitsuntersu−

chung; UVU−2/0, Rev. O vom 23.09.2016

Weitere Unterlagen gem. 8 3 AtVfV:

Schreiben der KGG vom 12.07.2018

Erläuterungsbericht ?Ereignisanalyse?; GV−3/3, Rev. 3 vom 30.06.2018

Schreiben der KGG vom 24.05.2017

Technischer Nachweis ?Eingangsdaten zur Berechnungder Strahlenexposition

durch störfallbedingte Ableitung?; GV−3.1/0, Rev. O0 vom 26.04.2017
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.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

ld

.18

.19

Schreiben der KGG vom 24.05.2017

Technischer Nachweis ?Strahlenexposition durch Freisetzung im Störfall beim

Abbau?; GV−3.2/0, Rev. 0 vom 26.04.2017

Schreiben der KGG vom 24.05.2017

Technischer Nachweis ?Eingangsdaten und BerechnungderStrahlenexposition

bei Lastabsturz im Kontrollbereich?; GV−3.3/0, Rev. O0 vom 26.04.2017

Schreiben der KGG vom 01.06.2017

Erläuterungsbericht ?Strahlenexposition in der Umgebung während des Abbaus?;

GV−4/0, Rev. 0 vom 26.04.2017

Schreiben der KGG vom 01.06.2017

Technischer Nachweis ?Einfluss geänderter RandbedingungennachEinstellung

des Leistungsbetriebs auf die Strahlenexposition in der Umgebung im bestim−

mungsgemäßenBetrieb?; GV−4.1/0, Rev. O0 vom 26.04.2017

Schreiben der KGG vom 25.09.2018

Erläuterungsbericht ?Abbaukonzept?; GV−5/4, Rev. 4 vom 17.08.2018

Schreiben der KGG vom 08.10.2018

Erläuterungsbericht ?Logistikkonzept?; GV−6/1, Rev. 1 vom 26.09.2018

Schreiben der KGG vom 25.10.2018

Erläuterungsbericht ?Radiologische Charakterisierung und Reststoff− und Abfall−

konzept?; GV−7/3, Rev. 3 vom 28.09.2018

Schreiben der KGG vom 30.01.2018

Erläuterungsbericht ?Abbauumfang?; TV1−2/2, Rev. 2 vom 19.01.2018

Schreiben der KGG vom 25.10.2018

Liste der eingereichten Unterlagen vom 25.10.2018

Schreiben der RWE Nuclear GmbH vom 26.02.2019 im Namenaller

Antragstellerinnen

Antrag auf Anordnungdersofortigen Vollziehung



Gutachten undStellungnahmen

2.1 Schreiben des Bayerischen Landesamtsfür Umwelt (LfU) vom 14.02.2017

Stellungnahme des LfU zum Freigabeverfahren im KRBIl

2.2 Schreiben des LfU vom 13.11.2018

Stellungnahmedes LfU zum Freigabeverfahren im KRBIl

2.3 Schreiben der TÜV SÜD Industrie Service GmbH (TÜV SÜD) vom 15.03.2018

Stellungnahmezur Ermittlung der radiologischen Folgeneinesgezielt herbeige−

führten Flugzeugabsturzes auf das Maschinenhaus2F des Blocks B im Kern−

kraftwerk GundremmingenII (KRBIl), März 2018

2.4 Schreiben der TÜV SÜD vom 04.12.2018

Kernkraftwerk Gundremmingen(KRBIl); Gutachten zur ersten Genehmigung

nach $ 7 Absatz 3 des AtomgesetzeszurStilllegung und zum Abbaudes Kern−

kraftwerks GundremmingenIl (Dezember 2018)

3 Sonstige Unterlagen

3.1 Schreiben der KGG vom 13.08.2015

Abbau KRBIl, Scopingpapier; UVU−S−1/0, Rev. O vom 04.08.2015 ;

3.2 Schreiben der KGG vom 16.08.2017

Technischer Nachweis ?Strahlenexposition an EU−Binnengrenzendurch Freiset−

zung im Störfall beim Abbau?; GV−2.1/0 Rev. 0 vom 28.11.2016;

3.3 Schreiben der KGG vom 12.07.2017

Allgemeine Angaben gem. AnhangIll der Empfehlung der Kommission zuArti−

kel 37 des EURATOM−Vertrages; GV−3/1, Rev. 1 vom 29.05.2017;

3.4 Schreiben der KGG vom 23.11.2017

Abbau der Anlage KRBIl; Bericht zu Artikel 37 EURATOM; Antwort auf Nachfra−

gen der EU−Kommission;

3.5 Amtsblatt der Europäischen Union vom 26.06.2018

Stellungnahme der Kommission vom 25.06.2018 zum Plan zur Ableitung radio−

aktiver Stoffe beim Abbau des Kernkraftwerks Gundremmingen KRB−Il im Bun−

desland Bayern, Deutschland; 2018/C 222/01
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3.6

3.7

3.8

1.1

1.2

1.3

ZusammenfassendeDarstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen gem.

$ 14a AtVfV vom 22.10.2018

http://www.stmuv.bayern.de/themen/reaktorsicherheit/stilllegung_abbaw/in_

stilllegung_abbau.htm

Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleareSi−

cherheit vom 01.03.2019 (S I 3 − 14311/39.2)

Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwick−

lung und Energie vom 07.03.2019 (81−8308/10/3)

Inhalts− und Nebenbestimmungen

Abbau der Anlage

Die dauerhafte Außerbetriebnahme (umfasst die dauerhafte Freischaltung und

die Stillsetzung) sowie der Abbau von Anlagenteilen dürfen nur nach Maßgabe

der RegelungendesBetriebshandbuchs (BHB)erfolgen.

Jede dauerhafte Außerbetriebnahmeist der Aufsichtsbehörde rechtzeitig vor Be−

ginn der Durchführung gemäß der im BHB festgelegten Verfahrensregelung

schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige sind insbesonderedie wesentlichen Informa−

tionen zur Einhaltung der nuklearen Schutzziele, zum Strahlenschutz, Brand−

schutz und radiologischem Arbeitsschutz sowie zur Anlagensicherung und zurer−

forderlichen Rückwirkungsfreiheit der Maßnahmeauf die sicherheitstechnisch

wichtigen Systeme des KRBIl sowie auf die benachbarten kerntechnischen An−

lagen am Standort beizufügen.

Jede Abbaumaßnahmeist der Aufsichtsbehörde rechtzeitig vor Beginn der

Durchführung gemäß derim BHBfestgelegten Verfahrensregelungschriftlich an−

zuzeigen. Der Anzeige sind insbesondere die wesentlichen Informationen zur

Einhaltung der nuklearen Schutzziele, zum Strahlenschutz, Brandschutz und ra−

diologischem Arbeitsschutz sowie zur Anlagensicherung und zur erforderlichen

Rückwirkungsfreiheit der Maßnahmeauf die sicherheitstechnisch wichtigen Sys−

teme des KRBIl sowie auf die benachbarten kerntechnischen Anlagen am

Standort beizufügen.



1.4

1.5

1.6

L.#

1.8

2.1

UnbeschadetZiffer 1.5 des Bescheids vom 07.10.2010 (93g−U8811.09−

2010/348−4) sind bei den Informationen auch ggf. im Zusammenhang mit der

Abbaumaßnahmeeingesetzte mobile Einrichtungen zu betrachten.

Neben Abbaumaßnahmender Abbauklasse 1 bedürfen auch Abbaumaßnahmen

der Abbauklasse 2 der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Rechtzeitig vor Beginn derersten Stillsetzungs− und Abbaumaßnahmeist der

Aufsichtsbehörde ein Abbauplan mit 3−jährlicher Vorausschau zur Umsetzung

des Abbaukonzepts vorzulegen. Der Abbauplanistjährlich fortzuschreiben und

jeweils zum 31. Januareines jeden Jahres vorzulegen. Dabei sind insbesondere

die vorgesehenezeitliche Abfolge derStillsetzungs− und Abbaumaßnahmen und

deren gegenseitige Abhängigkeiten darzustellen.

Neue, vom Genehmigungsantrag abweichende Dekontaminations− und Zerlege−

verfahren und die zugehörige Gerätetechnik dürfen erst eingesetzt werden, wenn

ihre Einsatzeignung im Hinblick auf sicherheitstechnische Rückwirkungsfreiheit

und Einhaltung der Schutzziele vorab nachgewiesen wurde.

Das Ergebnis der Prüfung, ob eine Kreislaufdekontamination durchgeführt wer−

densoll, ist der Aufsichtsbehörde vor dem Beginn vonArbeiten an betroffenen

Anlagenteilen oderin betroffenen Raumbereichendes Blocks B, spätestens

sechs Monate nach Inanspruchnahmedieser Genehmigung,vorzulegen.

Bei allen Tätigkeiten sind die Randbedingungen,die den Expositionsberechnun−

gen der Ereignisanalysen zugrundeliegen, einzuhalten.

UnbeschadetZiffer 2.3 des Bescheids vom 07.10.2010 (93g−U8811.09−

2010/348−4) müssenalle in der Sicherheitsspezifikation (SSp) enthaltenen Fest−

legungenlaufend an Hand des Stands des Abbausüberprüft und gegebenenfalls

angepasst werden. Die übrigen Teile des BHB und das NHBsind unter Berück−

sichtigung des Stands des Abbauszeitnah zu aktualisieren.

Inanspruchnahmeder Genehmigung

Der Beginn der Nutzung dieser Genehmigungist der Aufsichtsbehörde anzuzei−

gen und bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.
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2.2 Das Betriebsreglementist an die BelangederStilllegung und des Abbaus anzu−

passen. Die SSpist vor Beginn der Nutzung der Genehmigung anderen Festle−

gungen anzupassen undder Aufsichtsbehörde zur Zustimmung vorzulegen.

Hinweise und Vorbehalte

Hinweise

Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der Entscheidungen anderer Behörden,

die für das Gesamtvorhaben oderfür Teile davon aufgrund andereröffentlich−

rechtlicher Vorschriften erforderlich sind. Diese Entscheidungensind rechtzeitig

herbeizuführen und dem StMUV unverzüglich vorzulegen. Nebenbestimmungen,

die sich über die Festlegungendes vorliegenden Bescheids hinaus aus den auf−

grund andereröffentlich−rechtlicher Vorschriften erforderlichen Entscheidungen

anderer Behördenergeben,bleiben unberührt.

Hinsichtlich der Entsorgung schwach− und mittelradioaktiver Abfälle ist zu beach−

ten, dass das ?Programm für eine verantwortungsvolle und sichere Entsorgung

bestrahlter Brennelemente undradioaktiver Abfälle (Nationales Entsorgungspro−

gramm)? vom August 2015 vorsieht, dass die beim Rückbau anfallenden radioak−

tiven Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung in das Endlager Konrad

abgegebenwerdensollen und dass die Dauerdes Einlagerungsbetriebs 40 Jah−

re nicht überschreitensoll.

Vorbehalte

Die Feststellungen und Regelungen dieser Genehmigung ? mit Ausnahmeder

Auflagenin Ziffer 111.1.4, 111.1.6 und IIl.2 − entfalten ihre Wirkung erst mit Zugang

der Zustimmung zur Inanspruchnahmedieser Genehmigung nach Auflage

Ziffer III.2.1.

Es bleibt vorbehalten, Beschränkungen,Inhalts− und Nebenbestimmungendieser

Genehmigung zu ändern oderweitere Beschränkungen und Bestimmungenfest−

zusetzen aufgrund von Erkenntnissen aus

e den wiederkehrenden Prüfungen und denBetriebsbegehungen im KRBIl,



VI.

e der Immissionsüberwachungin der Umgebung des KRBIl und

e den Ergebnissen sonstiger Prüfungen, Untersuchungen und Messungen.

Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung der vorliegenden Genehmigung nach8 7 Absatz 3 des

Atomgesetzes zur Stilllegung und zum Abbau des Kernkraftwerks Gundremmin−

genII (KRBIl) wird nach Erfüllung derunterZifferIIl.2 genannten Auflagen an−

geordnet ($ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO).

Kostenentscheidung

Die Antragstellerinnen habendie Kosten des Verfahrenszu tragen.

Die Gebührfür diesen Bescheid wird auf

? 350.000,00 (in Worten: Dreihundertfünfzigtausend Euro)

festgesetzt.

Auslagen werden gesondert erhoben.



Begründung

1.1

Sachverhalt

Genehmigungsverfahren

Antrag und Unterlagen

Gemäßder13. Novelle des Atomgesetzesist für das KRBIl, Block B, aufgrund

8 7 Abs. 1a Satz 1 Nr. 2 AtG die Berechtigung zum Leistungsbetrieb einer Anla−

ge zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung vonElektrizi−

tät mit Ablauf des 31.12.2017 erloschen. Die Genehmigungsinhaberinnen − die

RWEPowerAG, die PreussenElektra GmbH und die Kernkraftwerk Gundrem−

mingen GmbH − haben mit Schreiben vom 11.12.2014 eine Genehmigung nach

8 7 Abs. 3 AtG zum ?Abbau von Anlagenteilen des Blocks B des KRBII? bean−

tragt (Ziffern 11.1.1 ? 11.1.3). Mit Schreiben vom 31.07.2017 trat die RWE Nuclear

GmbH dem Antrag bei(Ziffer11.1.4). Im Zuge der Nutzung der 15. Änderungsge−

nehmigung vom 08.12.2017 für das KRBIl schied die RWE Power AG aus dem

Kreis der Genehmigungsinhaberinnen aus und die RWE Nuclear GmbHtrat die

Gesamtrechtsnachfolge an.

Die Antragstellerinnen beabsichtigen mit den insgesamt geplanten Maßnahmen,

das KRBIl im direkten Rückbauin drei Teilvorhaben abzubauen (Gesamtvorha−

ben). Der vorliegende Antrag (Ziffer II.1.1) bezieht sich auf das erste Teilvorha−

ben des Gesamtvorhabens. Mit den unterZiffern 11.1.5 bis 11.1.7 aufgeführten

Schreiben haben die Antragstellerinnen den Sicherheitsbericht, die Kurzbe−

schreibung und die Umweltverträglichkeitsuntersuchung zum Gesamtvorhaben

sowie mit denZiffern 11.1.8 bis 11.1.17 weitere, das Vorhaben präzisierende Unter−

lagen vorgelegt. Des Weiteren hat die RWE Nuclear GmbH im Namenaller An−

tragstellerinnen mit Schreiben vom 26.02.2019 (Ziffer 11.1.19) die Anordnung der

sofortigen Vollziehung gem. $ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGOder vorliegenden

Genehmigung beantragt.

Die Antragstellerinnen habenihren Beitrag in den Fonds zur Finanzierung der

kerntechnischen Entsorgung als Einzahlende nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 Entsor−

gungsfondsgesetz (EntsorgFondsG)geleistet.
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1.2 Unterrichtung der Antragstellerinnen

Mit Schreiben vom 20.08.2015 hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt

und Verbraucherschutz (StMUV) die Antragstellerinnen sowie die folgenden Be−

hörden und Verbände zum 22.10.2015 zu einer Unterrichtung über voraussicht−

lich beizubringende Unterlagen (Scopingtermin) gem. & 1b AtVfV eingeladen:

«e Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bürgermeister−Ulrich−Straße 160

86179 Augsburg

e Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Postfach 10 02 03

80076 München

e \Nasserwirtschaftsamt Donauwörth

Postfach 1452

86604 Donauwörth

e Regierung von Schwaben

86145 Augsburg

e Landratsamt Günzburg

An der Kapuzinermauer1

89312 Günzburg

e Landratsamt Dillingen a. d. Donau

Große Allee 24

89407 Dillingen a. d. Donau

e Gemeinde Gundremmingen

Rathausplatz 1

89355 Gundremmingen

e Markt Aislingen

Am Marktplatz 4

89344 Aislingen

e Gemeinde Bächingena. d. Brenz

Hauptstraße 15

89431 Bächingena. d. Brenz
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Gemeinde Dürrlauingen

Bürgermeister−Fendt−Straße 5

89350 Dürrlauingen

Gemeinde Gilött

Hauptstraße 31

89353 Glött

Stadt Gundelfingen a. d. Donau

Professor−Bamann−Straße 22

89423 Gundelfingena. d. Donau

Stadt Lauingen (Donau)

Herzog−Georg−Straße 17

89415 Lauingen (Donau)

Markt Offingen

Marktstraße 19

89362 Offingen

Gemeinde Rettenbach

Von−Riedheim−Straße 5

89364 Rettenbach

BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Dr.−Johann−Maier−Straße 4

93049 Regensburg

BUNDNaturschutz in Bayern e.V.

Kreisgruppe Günzburg

Dillinger Straße 9

89312 Günzburg

Naturschutzbund Deutschlande. V.

Charitestraße 3

10117 Berlin

Landesverband Bayern der Deutschen Gebirgs− und Wandervereinee.V.

Weinbergstraße 14

96120 Bischberg
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e Landesfischereiverband Bayern e.V.

Pechdellerstraße 16

81545 München

e Fischereiverband Schwabene.V.

Geschäftsstelle

Schwibbogenmauer18

86150 Augsburg

e Landesbundfür Vogelschutz in Bayern (LBV) e.V.

Landesgeschäftsstelle

Eisvogelweg 1

91161 Hilpoltstein

e Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.

Kreisgruppe Günzburg

Herrn Stefan Böhm

Bäckergasse 2/4

89233 Neu−Ulm

e Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Landesverband Bayern e.V.

Ludwigstr. 2

80539 München

e Landesjagdverband Bayerne.V.

HohenlindnerStr.12

85622 Feldkirchen

e FORUM Gemeinsam gegendas Zwischenlager und für eine

verantwortbare Energiepolitik e. V.

Herr Raimund Kamm

Luitpoldstraße 26

86157 Augsburg

e Mahnwache Gundremmingen

Herr Thomas Wolf

Hauptstraße 204

89343 Jettingen−Scheppach



Der Einladung wurde der von den Antragstellerinnen vorgelegte ?Vorschlag zum

voraussichtlichen Untersuchungsrahmenfür die Umweltverträglichkeitsuntersu−

chung? vom 04.08.2015 beigefügt.

Ferner wurden mit Schreiben vom 20.08.2015 folgende Bayerischen Staatsmini−

sterien und Abteilungen des StMUV um etwaige Beiträge bezüglich der Umwelt−

verträglichkeitsprüfung (UVP) gebeten:

e Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz:

− Abteilung 3: Verbraucherschutz und Gewerbeaufsicht

− Abteilung 4: Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Lebensmiittelsicher−

heit und Veterinärwesen

− Abteilung 5: Wasserwirtschaft und Bodenschutz

− Abteilung 6: Naturschutz und Landschaftspflege

− Abteilung 7: Klimaschutz, technischer Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft

e Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Odeonsplatz 3

80539 München

e Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und

Energie

Prinzregentenstraße 28

80538 München

e Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Salvatorstraße 2

80333 München

Auch diesem Anschreiben wurde der von den Antragstellerinnen vorgelegte

?Vorschlag zum voraussichtlichen Untersuchungsrahmenfür die Umweltverträg−

lichkeitsuntersuchung? vom 04.08.2015 beigefügt.

Mit Schreiben vom 29.12.2015 wurden die Antragstellerinnen über die voraus−

sichtlich beizubringenden Unterlagenschriftlich unterrichtet ($ 1b AtVfV).
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1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Behördenbeteiligung zum Gesamtvorhaben

NebenderBeteiligung im Rahmen der UVP wurdendie unten genannten Behör−

den mit Schreiben vom 12.06.2017 um Stellungnahme gem. $ 7 Abs. 4

Satz 1 AtG zum Gesamtvorhabengebeten. Den Schreibenlagen jeweils Ge−

nehmigungsantrag, Sicherheitsbericht und Umweltverträglichkeitsuntersuchung

bei.

e Bayerisches Landesamtfür Umwelt

e Regierung von Schwaben

e Landratsamt Günzburg

e \Nasserwirtschaftsamt Donauwörth

Beteiligung Dritter

Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen

Am 14.10.2016 wurde das Gesamtvorhaben mit Anzeigenin der lokalen Presse

(GünzburgerZeitung) und dem Bayerischen Staatsanzeiger bekanntgemacht

(8 4 AtVfV). Hingewiesen auf die Bekanntmachung wurde im Bundesanzeiger

vom 11.10.2016. Im Landratsamt Günzburg, bei der Verwaltungsgemeinschaft

Offingen sowie im StMUV wurden vom 24.10.2016 bis 23.12.2016 die Unterlagen

nachZifferII.1.1 bis 11.1.3 und Ziffer 11.1.5 bis 11.1.7 ausgelegt. Zusätzlich wurden

diese Unterlagen auch auf derInternetseite des StMUVbereitgestellt.

Schriftliche Einwendungen

Insgesamt wurden zum Gesamtvorhabenschriftlich 155 Einwendungenfristge−

recht erhoben.Die teilweise wortidentischen Einwendungen wurdenthematisch

zusammengefasst. Die Einwendungensind in Abschnitt C dieses Bescheidsrefe−

riert und gewürdigt.

. Erörterungstermin

Am 28. und 29.03.2017 fand die Erörterungaller fristgerecht eingegangenen

Einwendungenstatt. Die Einwendungen wurdennach der vorab auf derInternet−

seite des StMUV der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Tagesordnungthe−

matisch gebündelt aufgerufen underörtert. Die Erörterung wurde auf Tonträger



1.5

1.6

aufgenommenunddaraus ein Wortprotokoll erstellt. Das Wortprotokoll wurde

gem. 8 13 Abs. 2 AtVfV den Antragstellerinnen sowie auf Anforderung den anfra−

genden Teilnehmern zugesandt.

Grenzüberschreitende Behörden− und Öffentlichkeitsbeteiligung

Für sämtliche ExpositionsszenarienderStilllegung und des Abbaus des KRBIl

liegen die ermittelten maximalen Strahlenexpositionenbereits in unmittelbarer

Nähe des KRBII erheblich unterhalb des in & 104 Abs. 3 i. V. m. & 194 Strahlen−

schutzverordnung(StrlSchV) festgelegten maximalen Werts von 50 mSv (Stör−

fallplanungswert). Relevante Auswirkungen auf Nachbarstaaten sind daher durch

die Stilllegung und den Abbau des KRBIl nicht zu besorgen. Unabhängig davon

hat das österreichische Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

(vormals Bundesministerium für Land− und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser−

wirtschaft) mit Schreiben vom 11.11.2016 unter Berufung auf die Espoo−

Konvention um Notifizierung des Vorhabensersucht und den Wunsch geäußert,

vollumfänglich am Beteiligungsverfahrenteilzunehmen. Die Unterlagen wurdenin

der Republik Österreich von den Ländern im Rahmendes grenzüberschreiten−

den Verfahrens bekanntgemacht und vom 16.12.2016 bis 17.02.2017 ausgelegt.

Als Abgabefrist für etwaige Einwendungen beim StMUV wurde der 28.02.2017

festgesetzt. Mit Schreiben vom 24.02.2017 hat das Bundesministerium für Nach−

haltigkeit und Tourismus eine Fachstellungnahmevorgelegt sowie drei Einwen−

dungen übermittelt. Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

nahm mit einer österreichischen Delegation am Erörterungsterminteil. Die Öster−

reichische Fachstellungnahme war Grundlagefür eine Konsultation zwischen

dem österreichischen Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, dem

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) und

dem StMUV am 19.09.2017. Im Nachgang der Konsultation wurde dem StMUV

mit E−Mail vom 29.03.2018 eine überarbeitete Fachstellungnahme übersandt.

Zuziehung von Sachverständigen

Für die Begutachtung derStilllegung und des Abbaus des KRBIl wurde mit

Schreiben vom 15.01.2015 die TÜV SÜD auf der Grundlage des bestehenden

Dauerauftrags gem. 8 20 AtG mit der gutachterlichen Begleitung des Genehmi−
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1.7

1.8

1.9

gungsverfahrens, insbesondereder Fertigung eines Sicherheitsgutachtens, be−

auftragt.

Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung

Das StMUVhat auf der Basis der Rückäußerungenderbeteiligten Behörden, der

Stellungnahme der TÜV SÜD, Äußerungen und EinwendungenDritter und seiner

eigenen Erkenntnisse die ?Zusammenfassende Darstellung und Bewertung der

Umweltauswirkungen? zum 22.10.2018 erstellt und auf seiner Internetseite veröf−

fentlicht.

Gem.Art. 22 Abs. 4 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)erfolgte die

UVPhinsichtlich des Natura 2000−Verfahrens im Benehmenmit Abteilung 6 des

StMUV als Naturschutzbehörde der vergleichbaren Verwaltungsstufe.

Verfahren nach Artikel 37 Euratom−Vertrag

Die gem. Artikel 37 des Euratom−Vertrags erforderlichen Angabenüber das Ge−

samtvorhabenzu Stilllegung und Abbau des KRBIl wurden von den Antragstelle−

rinnen in einem Bericht (Ziffer 11.3.1) zusammengestellt. Dieser wurde dem BMU

übersandt undist von dort der Europäischen Kommission zugeleitet worden. Die

Europäische Kommission hat ihre Sachverständigengruppe konsultiert. Mit

Schreiben vom 04.10.2017 hat sie zusätzliche Informationen erbeten. Diese In−

formationen wurden von den Antragstellerinnenerstellt und seitens BMU am

05.12.2017 der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU zugeleitet. Die

Europäische Kommission hat gemäßihrer Stellungnahme(Ziffer11.3.5) keine

Einwände gegendie Stilllegung und den Abbauder Anlage erhoben.

Bundesaufsichtliche Prüfung

Das BMU wurde mit Schreiben vom 22.12.2014 über den ?Antrag nach 8 7

Abs. 3 Atomgesetz auf Abbau von Anlagenteilen des Blocks B des KRBII? unter−

richtet. Der Genehmigungsentwurf und das ?Gutachten zur ersten Genehmigung

nach $ 7 Absatz 3 des AtomgesetzeszurStilllegung und zum Abbau des Kern−

kraftwerks GundremmingenIl? der TÜV SÜD wurden dem BMU mit E−Mail vom

05. und 17.12.2018 übermittelt. Auf der Grundlage der Ergebnisse eines Fach−

32



2.1

2.1.1

gesprächs (Videokonferenz) am 07.02.2019 wurde mit Schreiben vom

15.02.2019 eine revidierte Fassung des Genehmigungsentwurfs an das BMU

übersandt.

Das BMU hat mit Schreiben vom 01.03.2019 mitgeteilt, dass keine Einwände ge−

gen die Erteilung der Genehmigung bestehen.

Anhörungder Antragstellerinnen

Mit Schreiben vom 15.02.2019 wurde den Antragstellerinnen gem. Art 28 Abs.1

des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) Gelegenheit ge−

geben,zu der geplanten Genehmigung Stellung zu nehmen. Die Antragstellerin−

nen haben mit Schreiben vom 26.02.2019 mitgeteilt, dass keine Einwändebe−

stehen.

Einvernehmen des StMWi

Zur Herstellung des gem. 8 51d Satz 2 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) er−

forderlichen Einvernehmens wurde dem Bayerischen Staatsministerium für Wirt−

schaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) mit Schreiben vom 18.02.2019

der Genehmigungsentwurf übersandt. Das StMWihat mit Schreiben vom

07.03.2019 sein Einvernehmenerteilt.

Genehmigungsgegenstand

Standort, Ausgangszustand

Überblick über den Standort des KRBIl

Das KRBIl liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Gundremmingen, Landkreis

Günzburg, im Regierungsbezirk Schwaben, im Donauried am rechten Donauufer

bei Flusskilometer 2.551. Das Kraftwerksgeländeist aufgeschüttet und mit einer

Höhe von 433,0 m über NN gegenüber der Umgebungleicht erhöht.

Auf dem Kraftwerksgelände befinden sich neben dem KRBIl noch das Reaktor−

gebäude desstillgelegten Kernkraftwerks Gundremmingen (KRB A) sowie das
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Standort−Zwischenlager ZL8 für abgebrannte BE. Gemeinsam werdenalle von

einer überwachten Zaunanlage (Äußere Umschließung) begrenzt.

Die nächstgelegenen Ortschaften sind Gundremmingen(etwa 1.500 Einwohner),

ca. 1,6 km, und Aislingen (etwa 1.300 Einwohner), ca. 4,1 km entfernt. Die

nächstgelegene Besiedelungist der Hygstetter Hof (Ortsteil der Stadt Gundelfin−

gen)in einer Entfernung von 1,2 km. Die größten Siedlungen innerhalb eines

10−km−Kreises um das KRBIl sind in etwa 8,7 km Entfernung die Stadt Günz−

burg mit rund 20.000 Einwohnern undin 8,4 km Entfernung die Stadt Dillingen

mit etwa 18.000 Einwohnern. StraßenanbindungendesKraftwerks bestehen zu

den Staatsstraßen St2025 und St2028, zusätzlich besteht ein Gleisanschluss.

Die Donauist im Bereich des KRBIl nicht schiffbar.

Die Landesgrenze zwischen Bayern und Baden−Württembergliegt ca. 7 km in

westlicher Richtung. Die nächstgelegene Staatsgrenze zwischen der Bundesre−

publik Deutschland und der Republik Österreich befindet sich in einer kürzesten

Entfernung von ca. 103 km südlich des Anlagenstandorts.

Überblick über den Ausgangszustand der Anlage

Das KRBIl ist ein Doppelblockkernkraftwerk mit einerinstallierten elektrischen

Leistung von 2 x 1344 MW. Es handelt sich um zwei Siedewasserreaktoranlagen

(Blöcke B und C) des damaligen Herstellers Siemens/KWU(jetzt Framatome

Gmbh) der Baulinie 72 mit je einem Reaktorkern aus 784 BE undeiner thermi−

schen Leistung von jeweils 3.840 MW. Die Inbetriebnahme der Blöcke erfolgte

am 09.03.1984 (Block B) bzw. am 26.10.1984 (Block C). Bau und Betrieb des

KRBII wurden in 11 Teil− und 16 Änderungsgenehmigungen genehmigt. Mit der

13. Änderungsgenehmigung wurde das KRB II um das Technologiezentrum

(TZG), bestehend aus den ehemaligen Gebäuden des KRB A

? ausgenommenist das Reaktorgebäude − erweitert. Das TZG dient im Wesent−

lichen der Behandlung und Lagerung angefallener radioaktiver Reststoffe und

Abfälle.

Der Leistungsbetrieb des Blocks B endete entsprechend atomgesetzlicher Vor−

gabe am 31.12.2017. Der Block befindet sich seither im dauerhaften Nichtleis−

tungsbetrieb (DNLB). Der Reaktorkern ist entladen,d. h. alle BE befinden sich im

BE−Lagerbecken. Unbeschadetdessenbefindet sich der Block C im Leistungs−

betrieb. Dieser endet gemäß atomgesetzlicher Vorgabe am 31.12.2021.
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2.2

2.2.1

Die betrieblichen Systeme des Blocks B sowie die Systeme des Blocks B, die für

die Einhaltung der Schutzziele

e Kontrolle der Reaktivität,

e Kühlung der BE,

e Einschluss radioaktiver Stoffe,

e Begrenzung der Strahlenexposition

sowohl für den DNLB des Blocks B als auch für den Leistungsbetrieb des

Blocks C nicht mehrerforderlich sind, sind großteils außer Betrieb undfreige−

schaltet. Die Betriebsstoffe (z. B. Öle, Ionenaustauscherharze) des Blocks B sind

teilweise entsorgt.

Gesamtvorhaben

Überblick

Teilvorhaben

Die Antragstellerinnen beabsichtigen, das KRBIl in drei Phasen, den Teilvorha−

ben 1 bis 3, abzubauen. Jedesderdrei Teilvorhabensoll gesondert beantragt

und genehmigt werden.Die allen Teilvorhaben zugrundeliegendeneinheitlichen

Verfahrensregelungen sind Gegenstand dieser Genehmigung (1. SAG).

Der Abbauumfangdes Teilvorhabens1 wird mit der hier vorliegenden 1. SAG

genehmigt. Es sind im RahmendesTeilvorhabens1 nur solche Abbauarbeiten

vorgesehen,die sich auf die Bereiche des Blocks B beschränken undbei denen

unzulässige Rückwirkungenaufdie für die Lagerung und Handhabung der BE

entscheidenden Schutzziele Unterkritikalität und Abfuhr der Nachzerfallswärme

im Block B wie auch auf den noch bis Ende 2021 andauernden Leistungsbetrieb

des Blocks C ausgeschlossen werdenkönnen.Folglich wurde im Rahmendes

Teilvorhabens 1 nur der Abbau von ausgewählten und konkret benannten Sys−

temen und Anlagenteilen des Blocks B (UnterlageZiffer 11.1.17) beantragt, weil

sie

e keine Bedeutung mehrfür den Betrieb und insbesondere den Leistungs−

betrieb oder die Sicherheit des Blocks C haben,
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e keine Bedeutung mehrfür den Betrieb und insbesonderefür die Lagerung

und HandhabungvonBEin Block B oderderen Sicherheit haben,

e nicht zu den gemeinsam für Block B und Block C wahrgenommenenbe−

trieblichen odersicherheitstechnischen Funktionen, insbesonderefür den

Betrieb des Kontrollbereichs, die Aktivitätsrückhaltung und deren Über−

wachungbeitragen und

e nicht für den späteren Abbau des KRBIl erforderlich sind.

Nach endgültiger Einstellung des Leistungsbetriebs des Blocks C und Entladung

aller BE aus dem Reaktorkern in das BE−Lagerbeckensind im Teilvorhaben 2

? analog zum Teilvorhaben 1 im Block B − nur solche Abbauarbeiten vorgese−

hen, die sich auf die Bereiche des Blocks C beschränken und bei denen unzu−

lässige Rückwirkungen auf die für die Lagerung und Handhabungder BE ent−

scheidenden Schutzziele Unterkritikalität und Abfuhr der Nachzerfallswärme

ausgeschlossen werden können. Das Teilvorhaben 2 soll mit einem zum Teilvor−

haben 1 vergleichbaren Umfang ausgewählter und konkret benannter Systeme

und Anlagenteile des Blocks C Gegenstand der2. SAGsein.

WährendderTeilvorhaben 1 und 2 werdendie BE und Brennstäbeaus den BE−

Lagerbeckender Blöcke B und C entfernt, in Transport− und Lagerbehältergela−

den und zur Zwischenlagerungin das ZL8 verbracht. Diese Maßnahmeerfolgt

nach den fortgeltenden Regelungen des Genehmigungsbestands und wird etwa

fünf Jahre nach Abschaltung des jeweiligen Blocks abgeschlossen sein. Damit

entfallen die kerntechnischen Schutzziele Kontrolle der Reaktivität und Kühlung

der BE. Es verbleiben die Schutzziele Einschluss der radioaktiven Stoffe und Be−

grenzungder Strahlenexposition beim notwendigen Umgangmit den verbleiben−

den radioaktiven Stoffen im Rahmendes weiteren Abbaus. Ab diesem Zeitpunkt

befindet sich das KRBIl im Restbetrieb.

?
Im Rahmendes Teilvorhabens3, für welches eine 3. SAG beantragt werdensoll,

kann dann der Abbaualler übrigen Anlagenteile wie z. B. BE−Lagerbecken, Re−

aktordruckbehälter, Sicherheitsbehälter und biologischer Schild und schließlich

der Systeme und Anlagenteile des TZG erfolgen. Zudem sollen kontaminierte

Betonstrukturen dekontaminiert werden. Nach Abschluss des Abbaus der Sys−

teme und Anlagenteile des KRBIl sollen der Kontrollbereich geräumt und die

Gebäudeunddas Betriebsgelände, soweit erforderlich, dekontaminiert werden.
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Anschließend erfolgt die Freigabe oder Herausgabe der Gebäude unddes Ge−

ländes des KRBIl und deren Entlassung aus der atomrechtlichen Überwachung.

Das Teilvorhaben 3 sowiedie Stilllegung und der Abbau des KRBII gem. $ 7

Abs. 3 AtG insgesamt sind damit abgeschlossen unddasStilllegungszielist er−

reicht.

Der Abriss der Gebäude oder deren mögliche konventionelle Weiternutzung sind

nicht Gegenstand des atomrechtlichen Gesamtvorhabens.

Parallel zu Stilllegung und Abbau des KRBIl in den Teilvorhaben 1 bis 3 soll das

KRB A (Reaktorgebäude des ehemaligen Blocks A), welches bereits über eine

eigenständige Stilllegungs−und Abbaugenehmigung vom 26.05.1983 verfügt, ab−

gebaut, anschließend freigemessen undaus der atomrechtlichen Überwachung

entlassen werden.

Das mit einer separaten atomrechtlichen Genehmigung($ 6 AtG) betriebene ZL8

bleibt als atomrechtlich überwachungspflichtige Anlage am Standort Gundrem−

mingenerhalten. Genehmigungsinhaberin und Betreiberin des ZL8istseit

01.01.2019 die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH (BGZ).

Durchführung des Abbaus

Der Gesamtumfang des Vorhabens umfasst die dauerhaften Außerbetriebnah−

men, den Abbau, die Zerlegung, die Dekontamination und Freigabe der Systeme

und Anlagenteile von KRB Il sowie die Konditionierung von nicht dekontaminier−

baren oderaktivierten Anlagenteilen zur Endlagerungals radioaktiver Abfall. Als

letzter Schritt erfolgt die Freigabe oder Herausgabe der Gebäude sowie des An−

lagengeländes.Bis zu diesem Zeitpunktbleibt die Integrität der Bauwerke erhal−

ten. Im Abbaukonzept(Ziffer I1.1.14) werden die für die dauerhafte Außerbetrieb−

nahme und den anschließenden Abbau der Systeme und Anlagenteile notwendi−

gen Tätigkeiten und die erforderlichen Schutzmaßnahmendargestellt. Dabei geht

es zum einen um die Sicherstellung des Schutzes von noch erforderlichen Sys−

temen im Abbaubereich vor unzulässigen Rückwirkungendurch die dauerhaften

Außerbetriebnahmen bzw. Abbaumaßnahmenund zum anderen um die Einhal−

tung der Anforderungen aus Strahlenschutz, Arbeitssicherheit und Brandschutz

sowie Anlagensicherung.

Bevor ein System oderein Teil eines Systems abgebaut werdenkann, wird es

dauerhaft außer Betrieb genommen.Die dauerhafte Außerbetriebnahmeerfolgt
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in zwei Schritten: der dauerhaften Freischaltung und der anschließendenStillset−

zung.

Die dauerhafte Freischaltung ist die Freischaltung von Systemen undAnlagentei−

len, die keinerlei betriebliche oder sicherheitstechnische Aufgaben haben(Be−

zeichnung der Antragstellerinnen: ?AußerbetriebnahmeFreischaltung?). Dabei

werden Systeme außerBetrieb genommen, druck− bzw. spannungslos gestellt

und die Versorgung mit Betriebsmedien und Energie unterbrochen.

Beider Stillsetzung wird das System von angrenzenden Systemenphysikalisch

abgetrennt.

Danacherfolgt der Abbau derstillgesetzten Systeme, Anlagenteile oder Kompo−

nenten.

Die abgebauten Anlagenteile oder Komponentenwerden zur weiteren Behand−

lung zu den dafür vorhandenenbzw. noch einzurichtendenArbeitsplätzen ge−

bracht. Die Bearbeitung dieser abgebauten Komponenten sowie der anfallenden

Reststoffe und Abfälle findet ausschließlich in den Kontrollbereichen des KRBIl

statt. Dort werden radioaktive Reststoffe (kontaminierte und/oderaktivierte Stoffe

einschließlich ausgebauter und abgebauter radioaktiver Anlagenteile) gehand−

habt, d. h. sie werden entweder dekontaminiert mit dem Ziel der Freigabe oder

der schadlosen Verwertung bzw. andernfalls konditioniert für die Endlagerungals

radioaktiver Abfall. Hierfür werden auch neue Pufferlagerflächenin den genann−

ten Kontrollbereicheneingerichtet.

Mit dem Abbauvon Anlagenteilen des Blocks B soll baldmöglichst nach Erteilung

einer vollziehbaren Genehmigung begonnen werden, unabhängig davon, ob sich

dann noch Kernbrennstoff im BE−Lagerbeckenbefindet.

Die dauerhafte Außerbetriebnahmeund der Abbau der Systeme, Komponenten

und Anlagenteile, die keine sicherheitstechnische Bedeutung mehr haben und

nicht mehr benötigt werden,erfolgt nach dem in UnterlageZiffer 1.1.14 darge−

stellten Verfahren, d. h. aufgrund des dementsprechend geänderten Betriebsreg−

lements. Änderungen an noch benötigten Systemen, neue Nutzungen von

Raumbereichen, Umbauten und das Errichten und Einbringen neuer Systeme

und Komponentenerfolgen im etablierten Verfahren des Betriebsreglements zu

nichtwesentlichen Änderungen.
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2.2.2

Alle anderen, noch benötigten Systeme, Komponenten und Anlagenteile werden

mit der bestehenden Betriebsgenehmigung unter Anwendungdes bestehenden

Betriebsreglements weiter betrieben.

Betrieb von Systemen und Komponenten

Der Leistungsbetrieb des Blocks C erfolgt unberührt vom DNLBdesBlocks B im

Rahmendes Genehmigungsbestands.

Der DNLB des Blocks B umfasst zum einen den weiteren Betrieb von Systemen

und Komponenten, die zur Kühlung, Lagerung und zum Abtransport derverblie−

benen BE notwendig und zur Gewährleistung des Strahlenschutzes und der Akti−

vitätsrückhaltung während der dauerhaften Außerbetriebnahme und des Abbaus

von Anlagenteilen erforderlich sind, und zum anderen den Betrieb von Systemen

und Komponenten,die für den Abbau benötigt werden.

Solangederjeweilige Block nicht kernbrennstofffrei ist, sind im DNLB folgende

Schutzziele einzuhalten:

e Kontrolle der Reaktivität,

e Kühlung der BE,

e Einschluss der radioaktiven Stoffe,

e Begrenzung derStrahlenexposition.

Nach Erreichen der Kernbrennstofffreiheit sind im Restbetrieb nur noch folgen−

den Schutzziele relevant:

e Einschluss der radioaktiven Stoffe,

e Begrenzung derStrahlenexposition.

In den Teilvorhaben 1 und 2 wird ausschließlich der Abbau von Systemen und

Anlagenteilen genehmigt bzw. durchgeführt, die im DNLBkeinerlei Sicherheits−

funktion mehr haben. Damit werden vorerstalle sicherheitstechnisch erforderli−

chen Systeme oder Anlagenteile entsprechend gültigem BHB weiter betrieben.

Diese sind im Wesentlichen:

e Systeme zur Kühlung und Lagerung der BE und Brennstäbe,

e Lüftungsanlagenin den Kontrollbereichen,
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Energieversorgungssysteme,

e Systeme zur Abwasserbehandlung,

«e elektro−, leit− und nachrichtentechnische Einrichtungen,

e Brandschutzsysteme,

e Strahlungs− und Aktivitätsüberwachung,

e Hebezeuge, Transporteinrichtungen, BE−Lademaschine,

weitere Versorgungssysteme.

NachErreichen der Kernbrennstofffreiheit während der Teilvorhaben 1 und 2

werden dannim Teilvorhaben3 die restlichen Systeme und Anlagenteile sukzes−

sive abgebaut. Um eine optimale Durchführung der Abbauarbeiten und die Ein−

haltung der Schutzziele zu gewährleisten, bleiben die einzelnen Systeme und

Anlageteile so langein Betrieb, wie diese zur Erfüllung vonsicherheitstechni−

schen oderbetrieblichen Aufgaben benötigt werden.

Wennbei denin Betrieb bleibenden Systementechnische Anpassungenerfor−

derlich werden, die Funktion eines Systems durch ein anderes übernommen

werdensoll oder neue Systeme für den Abbau errichtet werden (Ersatzsysteme),

erfolgt dies in dem für Anlagenänderungenetablierten Verfahren unter Einbezie−

hung von Aufsichtsbehörde und Sachverständigem.

2.2.3 Betriebsreglement

Das bestehendeBetriebsreglement für den Leistungs− und Nichtleistungsbetrieb

beider Blöcke gilt grundsätzlich auch für den DNLB im Block B bzw. später im

Block C und den Restbetrieb weiter.

Erforderliche Änderungenfür den DNLB im Block B wurdenseit dem 31.12.2017

vorgenommen. Das BHB wurde insbesondere umein Kapitel ?Dauerhafter Nicht−

leistungsbetrieb?* erweitert. Darin ist der Betrieb der sicherheitstechnisch noch er−

forderlichen Systemegeregelt.

Die dauerhafte Freischaltung als Teil der dauerhaften Außerbetriebnahmeerfolgt

aufgrund der bestehenden Verfahrensregelung im BHBfür Änderungenander

Anlage oder deren Betriebsweise. Sie unterscheidet sich technisch nicht von

Freischaltungen währenddes Leistungsbetriebs (z. B. während Instandhal−



tungsmaßnahmenoderRevisionen). Für die Stillsetzung als Teil der dauerhaften

Außerbetriebnahmeund für den Abbau von Systemen und Anlagenteilen wer−

den, wie in Unterlage Ziffer 1.1.14 dargestellt, die vorhandenen Regelungener−

gänzt bzw. weitere Regelungen im BHB implementiert.

Alle relevanten Regelungen und Werte dieser Genehmigung werden vor Beginn

des Abbausin die SSp des BHB übernommenundkönnenwie bisher nur mit

Zustimmung der Aufsichtsbehörde geändert werden.

Für jede dauerhafte Außerbetriebnahmeeines atomrechtlich relevanten Systems

bzw. Anlagenteils werden der Aufsichtsbehörde Unterlagen vorgelegt, die das

Vorhabenhinsichtlich Einhaltung der nuklearen Schutzziele, Strahlenschutz,

Brandschutz und radiologischem Arbeitsschutz sowie der Anlagensicherung und

der erforderlichen Rückwirkungsfreiheit der Maßnahme auf die sicherheitstech−

nisch wichtigen Systeme des KRBIl beschreiben,die erforderlichen Trennungen

(Schnittstellen) zu weiterhin benötigten Systemenauflisten, die Abgrenzung von

Verbindungen zu anderen nicht mehr benötigten Systemen angeben sowie die

wesentlichen anzupassenden Dokumente und den geplanten Umsetzungstermin

benennen.

Die Verfahrensregelung für den Abbau nicht mehr benötigter Systeme und Anla−

genteile (Abbaumaßnahmeverfahren) wird in das BHB aufgenommen.

Jede Abbaumaßnahmewird der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde gemäß BHB

angezeigt. Je nach radiologischer odersicherheitstechnischer Bedeutungist vor

Arbeitsbeginn eine Zustimmung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde erforder−

lich. Zu jeder dieser Abbaumaßnahmenwird eine übergeordnete Beschreibung

erstellt. Diese enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:

e Umfang der geplanten Maßnahme(Bereiche, Systeme, Komponenten,

Masse),

e radiologische Daten,

e  Arbeitsablauf (Schrittfolgeplan),

e  Kollektivdosis und Arbeitsaufwand sowohlals integrale Werte als auch für die

relevanten Teilschritte,

e mittlere Dosisbelastung,
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e _Demontage− und Zerlegetechniken,

e Strahlenschutz, Brandschutz, Arbeitsschutz,

e Rückwirkungen der Abbautätigkeiten auf sicherheitstechnisch wichtige Sys−

teme oder andere kerntechnische Anlagen am Standort,

e  Entsorgungswege.

Abbau von Anlagenteilen

Konzept zur Abbaureihenfolge

Ihrem Abbaukonzeptlegen die Antragstellerinnen die folgende Systematik zu−

grunde:

a) Unterteilung des Abbauvorhabensin drei Teilvorhaben:

−  Teilvorhaben 1: nur Systeme und Anlagenteile des Blocks B,

−  Teilvorhaben 2: nur Systeme und Anlagenteile des Blocks C,

−  Teilvorhaben 3 nach Erreichen der Kernbrennstofffreiheit für das KRBIl

insgesamt.

b) Es ist geplant, mit den Abbauarbeiten zunächst im Maschinenhaus des

Blocks B zu beginnen. Mit zunehmendem Abbaufortschritt werden die Ab−

bauarbeiten auf das Reaktorgebäudedes Blocks B, unter Beachtung und

Einhaltung der zum diesbezüglichenZeitpunkt geltenden Schutzziele, aus−

geweitet.

c) Esist grundsätzlich vorgesehen, mit dem Abbau von Systemenzu beginnen,

die keine oder nur sehr geringe Kontamination aufweisen.

d) Es wird zunächst Material ausgewählt, welches mit relativ geringem Aufwand

mit vorhandenen Werkzeugen demontiert und unter den gegebenen Möglich−

keiten weiter verarbeitet werden kann.

Durchführung von Abbaumaßnahmen

Die Antragstellerinnen unterteilen den Abbauin den Teilvorhabenin einzelne

Abbaumaßnahmen. Eine Abbaumaßnahmeumfasst nebendeneigentlichen Ab−

bautätigkeiten auch die Nachzerlegung, die Dekontamination und die Freigabe−

messungendes jeweils betroffenen Materials. Jede Abbaumaßnahmefasst ab−
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bauspezifisch gleichartige Räume, Raumbereiche, Systeme, Teilsysteme oder

Anlagenteile zusammen. Voraussetzung für die Durchführung einer Abbaumaß−

nahmeist die dauerhafte Außerbetriebnahmederfür den Abbau vorgesehenen

(Teil−) Systeme und Anlagenteile.

Die Abbauarbeitenfinden auf der Grundlageeinerdetaillierten Planung unter

dem RegimedesBetriebsreglements statt. So wird sichergestellt, dass bei paral−

lel durchgeführten Arbeiten keine unzulässige Wechselwirkungstattfinden kann.

Zur Zerlegung, Bearbeitung und Behandlung kommenverschiedene Verfahren

zur Anwendung, welche in den Antragsunterlagen(Ziffern 11.1.5 und 11.1.14) de−

tailliert genannt sind. Die Auswahleines Verfahrensrichtet sich insbesondere

nach technischen undradiologischenKriterien.

Es werden nur dauerhaft außer Betrieb genommene− d. h. verfahrenstechnisch

und elektrisch getrennte ? Systeme oderTeile von Systemen abgebaut.

Jede Abbaumaßnahmewird im Rahmen der Abbauplanungin eine der folgenden

Abbauklassen eingestuft:

e Abbauklasse 1: Abbau von aktivierten Anlagenteilen

e Abbauklasse 2: Abbaumaßnahmemit dosisrelevanten Abbautätigkeiten oder

mit möglichen Rückwirkungenaufsicherheitstechnische Einrichtungen

e Abbauklasse 3: Abbaumaßnahme ohnedosisrelevante Abbautätigkeiten und

ohne mögliche Rückwirkungenauf sicherheitstechnische Einrichtungen

Das bestehendeArbeitserlaubnisverfahren der im BHB enthaltenen Instandhal−

tungsordnung (IHO) wird um die dauerhaften Außerbetriebnahmenund die Ab−

baumaßnahmenerweitert. Somit werdenbeider Vorbereitung und Durchführung

dieser Maßnahmenalle Sicherungs− und Schutzmaßnahmen, insbesondere zum

Arbeitsschutz, Strahlenschutz und Brandschutz, berücksichtigt.

Rückwirkungsfreiheit

Am Standort Gundremmingen befinden sich neben dem abgeschalteten Block B

auch der Block C des KRB Il sowie das ZL8, das TZG und das Reaktorgebäude

des KRB A. Sowohlbei Planungals auch Durchführung von dauerhaften Außer−

betriebnahmen und Abbaumaßnahmenwird die Rückwirkungsfreiheit auf densi−

cheren DNLBdesBlocks B selbst, insbesondere auf die sichere Lagerung und

Handhabung von BE/Brennstäben, wie auch − im Fall von Teilvorhaben 1 − auf
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den noch andauerndenLeistungsbetrieb des Blocks C geprüft. Ebenso wird in

Bezug auf ZL8, TZG und KRB A verfahren.

2.2.5 Anpassungender bestehenden Anlage an den Abbau

Für die Durchführung der Abbaumaßnahmen,insbesondere vondereigentlichen

Demontage nachfolgendenArbeiten (Nachzerlegung, Dekontamination, Frei−

gabemessung), sollen möglichst die bereits dafür bestehenden Räumlichkeiten

aus dem Leistungsbetrieb genutzt werden. Diese sind im Logistikkonzept(Ziffer

11.1.15) aufgelistet. Insbesondereist hier das TZG zu nennen. Danebensollen

weitere Arbeitsbereiche in den Kontrollbereichen des KRBIl − im Rahmendes

Teilvorhabens1 im Block B, mit Beginn desTeilvorhabens 2 dann auch im Block

C − eingerichtet werden undeine entsprechendeInfrastruktur aufgebaut werden.

Im Zuge des Vorhabens werdenin den Kontrollbereichen für die anfallenden

Reststoffe und Abfälle v. a. auf den relevanten Ebenenin den Maschinenhäusern

? wie z. B. Ebene +17,50 m (Turbinenflur) ? und, nach Kernbrennstofffreiheit und

entsprechend dem Abbaufortschritt, auch in Räumender Reaktorgebäudezu−

sätzliche Lagerflächen (Abstell− und Pufferflächen) und Arbeitsflächen geschaf−

fen. Jede vorgesehene neue Nutzung von Raumbereicheninnerhalb des Kon−

trollbereichs für den Betrieb von Anlagenzur Bearbeitung von radioaktiven Rest−

stoffen (einschließlich ausgebauter und abgebauterradioaktiver Anlagenteile o−

der Einrichtung von Arbeitsplätzen) oder für Transportwege und Pufferlagerflä−

chen erfolgt im etablierten Verfahrenfür nicht wesentliche Änderungen im BHB

undist der Aufsichtsbehörde rechtzeitig vor Beginn der Durchführungschriftlich

anzuzeigen. Der Anzeige sind insbesonderedie wesentlichen Informationen über

bauliche Fragen (insbesonderestatische Belastung), die Einhaltung der nuklea−

ren Schutzziele, zum Strahlenschutz, Brandschutz und radiologischem Arbeits−

schutz sowie zur Anlagensicherung und zur erforderlichen Rückwirkungsfreiheit

der Nutzungsänderung von Raumbereichenauf die sicherheitstechnisch wichti−

gen Systeme des KRBIl (insbesondere auch der des Blocks C) sowie auf die

benachbarten kerntechnischen Anlagen am Standort beizufügen.

2.2.6 Radiologische Charakterisierung

Der radiologische Ausgangszustand und das weitere Vorgehenzurradiologi−

schen Anlagencharakterisierung werden von denAntragstellerinnen in Unterlage

Ziffer I1.1.16 dargestellt. Dies geschieht auf der Grundlage vorhandener umfang−

reicher Daten aus dem bisherigen Betrieb. Die Dokumentation von Dosisleis−



2.2.7

2.2.8

tungs− und Kontaminationswertenerfolgt laufend in einer Datenbank. Auf der Ba−

sis von geeigneten Analysen werdenjährlich Anlagennuklidvektorenermittelt.

Darüber hinaus werden verfahrensplanend und−begleitend weitere nuklidspezifi−

sche Analysen vorgenommen. Die vorhandenenDatendienen der Abbaupla−

nung, dem radiologischen Arbeitsschutz während Tätigkeiten im Kontrollbereich

und der Freigabe bzw. Entsorgung der Reststoffe. Die radiologische Charakteri−

sierung wird laufendfortgeschrieben.

Freigabe

Die Freigabe gem. 88 31 ff. StrISchV erfolgt auchfür Stilllegung und Abbau ent−

sprechend dem schon währenddesLeistungs− und Nichtleistungsbetriebs in der

Strahlenschutzordnung des BHBfestgelegten Verfahren. Das Freigabeverfahren

besteht weiterhin aus den Verfahrensschritten Voruntersuchung, Vorbehandlung,

Orientierungsmessung, Entscheidungsmessung und Freigabe. Während der

Voruntersuchung wird das zu behandelnde Material radiologisch genau charakte−

risiert und die voraussichtlich freigabefähigen Anteile werden separiert. Im Hin−

blick auf die Freigabefähigkeit sollen die Reststoffe wie bisher gegebenenfalls

entsprechend vorbehandelt werden (z. B. durch Dekontamination). Die zur Frei−

gabe vorgesehenenMaterialien werden im RahmenderOrientierungsmessung

mittels geeigneter Messverfahren auf ihre Freigabefähigkeit geprüft. Auf der

Grundlageeinespositiven Ergebnisses der Entscheidungsmessungstellt der

Strahlenschutzbeauftragte die Übereinstimmung mit den Anforderungen gem.

88 31 ff. StrISchV fest. Messergebnisse und Feststellung werden dokumentiert

und chargenweise zu einem Freigabeantrag zusammengefasst. Das LfU prüft im

Auftrag des StMUV die vom StMUV festzustellende Übereinstimmung mit den in

der Strahlenschutzverordnung festgelegten Anforderungenfür die Freigabe.

Nicht freigabefähige Stoffe werdenals radioaktiver Abfall für die Endlagerung

konditioniert.

Anfall und Behandlung von radioaktiven Reststoffen und Abfällen

Beim Abbau und Abriss des KRB Il werden ca. 830.000 Mg verschiedenster Ma−

terialien anfallen, darunter ca. 89.000 Mg radioaktive Reststoffe im Rahmen des

hier vorliegenden atomrechtlichen Abbaus. Der bauliche Abriss der Gebäudeist

nicht Bestandteil des beantragten Gesamtvorhabens, sondern erfolgt konventio−

nell nach deren Entlassung aus der atomrechtlichen Überwachung.Beieiner
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Freigabe der Gebäude zum Abriss wird aufsichtlich sichergestellt, dass keine

Wieder− oder Weiterverwendung der Gebäudeerfolgt.

Vondenca. 89.000 Mg radioaktiver Reststoffe sind etwa 78.000 Mg kontaminier−

te oderaktivierte Reststoffe und Anlagenteile aus dem Kontrollbereich und den

zugehörigen Baustrukturen, welche nach erfolgter Dekontamination dem Freiga−

beverfahren zugeführt werden können. Zu einem geringen Anteil von etwa

800 Mg soll eine kontrollierte Verwertung im kerntechnischenBereich erfolgen.

Circa 11.500 Mg verbleibenals radioaktive Abfälle zur Endlagerung,dies schließt

die während des Abbausanfallenden ca. 1.300 Mg Sekundärabfälle ein (z. B.

Dekontaminationsflüssigkeiten, Folien, Putzmaterialien, Filter). Diese werdenei−

ner endlagergerechten Konditionierung unterzogen.

Die vorhandenenbetrieblichen Regelungen zur Umsetzung dereinschlägigen

gesetzlichen und untergesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung radioaktiver Ab−

fälle, insbesondere der Strahlenschutzverordnung, der Atomrechtlichen Entsor−

gungsverordnung (AtEV) und der Abfallkontrollrichtlinie, gelten unverändert fort.

Die radioaktiven Abfälle werden entsprechend den Endlagerungsbedingungen

des Endlagers Konradintern oder in externen Anlagen konditioniert (d. h. sie

werdenz.B. zerlegt, verbrannt, verpresst, getrocknet oder zementiert). Abschlie−

Bend erfolgen eine Verpackung in endlagergerechte Gebinde und der Abtrans−

port zur EVU−Lagerhalle Mitterteich oder die Pufferlagerung im Kontrollbereich

des KRBII (Unterlage11.1.15 Abschnitte 6.1 und 6.2). Bis zur Inbetriebnahme

des Endlagers Konrad steht somit ausreichende Lagerkapazität zur Verfügung.

2.2.9 Herausgabe

Die Herausgabeist die Entlassung vonnicht kontaminierten und nicht aktivierten

Stoffen und beweglichen Gegenständen, Gebäuden,Anlagen und Anlagenteilen

(im weiteren Stoffe genannt) sowie von Bodenflächen aus der atomrechtlichen

Überwachung,die nicht aus dem Kontrollbereich stammen.Es handelt sich von

vornherein um nicht radioaktive Stoffe, was durch das Vorgehenbeider Heraus−

gabe verifiziert wird.

Die Herausgabe kommt zur Anwendungfür Stoffe aus dem Überwachungsbe−

reich, bei denen aufgrund der Betriebshistorie und aufgrund der Nutzung eine

Kontamination oder Aktivierung ausgeschlossenist. Für diese nicht radioaktiven

Stoffe besteht kein Erfordernis für eine Freigabe nach den 88 31 ff. StrISchV oder

ein Herausbringen nach $ 58 Abs. 2 StrISchV. Für diese Stoffe werden Plausibili−
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tätsbetrachtungenhinsichtlich der Betriebshistorie sowie Beweissicherungsmes−

sungen durchgeführt. Die Erkennungsgrenzen der beweissichernden Messungen

orientieren sich unter Berücksichtigung der messtechnischen Machbarkeit an

10 % der bei einer uneingeschränkten Freigabe jeweils heranzuziehenden Wer−

te. Die Ergebnisse der Messungen werden dokumeniiert.

Strahlenschutz

Radiologischer Arbeitsschutz

Der anlageninterne Strahlenschutz auf Grundlage der Strahlenschutzverordnung

und eines umfangreichen untergesetzlichen Regelwerks(wie z. B. die IWRS−II−

Richtlinie) wurde schon während desLeistungs− und des Nichtleistungsbetriebs

in der zum BHB gehörendenStrahlenschutzordnung geregelt. Die Strahlen−

schutzordnung findet weiter Anwendung. Wie bisher werden die konkreten Strah−

lenschutzmaßnahmenandie jeweiligen Erfordernisse der einzelnen Tätigkeiten

angepasst.

Für eine umfassende Überwachung derim Kontrollbereich tätigen Personen

werden die vorhandenen Systeme zur Überwachung der Ortsdosisleistung und

der Raumluftaktivität des Kontrollbereichs im erforderlichen Umfang weiterbetrie−

ben. Zudemsollen weiterhin Kontaminationsmessungenin Räumen, an Perso−

nen und an Gegenständen, die den Kontrollbereich verlassen, sowie Messungen

von Aktivitätskonzentrationen in den noch betriebenenaktivitätsführenden Sys−

temendurchgeführt werden. Alle Aktivitätsmessungensollen sowohl im Rahmen

des Routinemessprogrammsals auch anlassbezogenerfolgen und dienen auch

der Überprüfung und gegebenenfalls der Neufestlegung von Nuklidvektoren. Die

Anpassungderfestinstallierten Messstellen erfolgt ggf. im Rahmen desbeste−

henden Verfahrensals nichtwesentliche Änderung. Dabei können durch verän−

derte Anforderungen sowohlbisherige festinstallierte Messgeräte entfallen als

auch im Bereich von Zerlege−, Dekontaminations− oder Pufferlagereinrichtungen

neue Messstellen notwendig werden.

Die Teilstränge der innerbetrieblichen Abluftführung sollen wie bisher mit Monito−

ren überwacht werden. Diese Monitore dienen zur Raumluftüberwachung auf

luftgetragene Aerosole. Die mobilen Messgeräte zur Aerosolüberwachungsollen

weiterbetrieben werden.
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Ob und in welchem Umfang währenddesNichtleistungsbetriebs eine Kreislauf−

dekontamination durchgeführt werden wird, um mobilisierbare radioaktive Stoffe

aus dem Reaktordruckbehälter und den angrenzenden Systemen zu entfernen,

soll im Laufe des Vorhabensentschieden werden. Die Durchführungist im Hin−

blick auf das Minimierungsgebot davon abhängig, ob die zu erwartenden günsti−

geren radiologischen Randbedingungen für den Abbau und die Nachbehandlung

gegenüber der zu erwartenden kumulierten Dosis während der Kreislaufdekon−

tamination selbst überwiegen.

Zur weiteren Minimierung der Strahlenexposition des Personals werden die Ar−

beitsabläufe im Hinblick auf die Strahlenexposition optimiert. Dies soll durch De−

kontamination einzelner Systeme und Teilsysteme vor dem Abbau undzusätzlich

durch Zerlegung von Komponenten mit hoher Direktstrahlung unter Wasser,

durch fernbedienbare und fernhantierbare Demontage− und Zerlegetechnologien,

durch vorbereitende Erprobungen und Kalthandhabungeneinzelner Behand−

lungsschritte oder durch Abschirmungenerreicht werden. Ebenso sollen weiter−

hin persönliche Schutzausrüstungen (wie zZ. B. Atemschutzmasken) verwendet,

Einhausungenmit Unterdruckhaltung und/oder Schleusen aufgebaut und durch

lokale Luftabsaugung undFilterung eine Freisetzung radioaktiver Stoffe und eine

Kontaminationsverschleppung innerhalb des Kontrollbereichs vermieden werden.

Wie bisher werden für Bereiche mit erhöhter Dosisleistung (> 3 mSv/h) Sperrbe−

reiche eingerichtet und so abgesichert, dass Personennicht unkontrolliert in die−

se Bereicheeintreten können.

Nukleare Lüftungsanlage

Die Teile der Lüftungsanlagen, die für den Betrieb des Kontrollbereichs erforder−

lich sind, bleiben während des Gesamtvorhabenslangfristig in Betrieb.

Die Nukleare Lüftungsanlage der Blöcke B und C besteht, wie auch die Nukleare

Lüftungsanlage des TZG, im Wesentlichen aus Zu− und Fortluftanlagen, Umluft−

anlagen, Einrichtungen zur Messung und Überwachung derLuftaktivität und den

erforderlichen Hilfssystemen. Die Zuluftanlagen versorgendenjeweiligen Kon−

trollbereich mit gefilterter und ? soweit erforderlich ? mit klimatisierter Außenluft.

Die Fortluftanlagen saugendie eingebrachten Luftmengenkontrolliert ab.

Die Lüftungsanlagen werdenunter Einhaltung des Grundsatzeseiner gerichteten

Luftströmung von außenin die Kontrollbereiche sowie einer gerichteten Luftströ−

mung von Räumenmit geringer zu höherer Kontaminationsgefährdung betrieben,
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wodurch mobilisierte radioaktive Stoffe im Kontrollbereich zurückgehalten wer−

den. Die Fortluftanlagen übergebendie über Schwebstofffilter gefilterte Abluft

kontrolliert über den jeweiligen Fortluftkaminins Freie.

Die während des Leistungsbetriebs vorhandene Unterdruckstaffelung zwischen

den einzelnen Gebäuden kannin den einzelnen Phasendes Abbaus im Zuge der

Optimierung durch eine gerichtete Luftströmung ersetzt werden.

Ableitung radioaktiver Stoffe, Direktstrahlung, Strahlenexposition

Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft

Die geltenden Genehmigungswerte des KRBIl begrenzendie Ableitung radioak−

tiver Stoffe mit der Luft auf bis zu 1,85 −10’° Bq pro Kalenderjahr für radioaktive

Edelgase und aufbis zu 3,70 :−10’° Bq pro Kalenderjahr für radioaktive Aerosole.

Für lod−131 beträgt der Genehmigungswert 2,20 −10’° Bq pro Kalenderjahr. Darin

enthalten sind die genehmigten Ableitungen für das TZG.

Nach Ende des Leistungsbetriebs des Blocks C soll nach einer Abklingzeit von

180 Tagen der Genehmigungswert für lod−131 entfallen. Diese Anpassung kann

im Zuge der 2. SAG vorgenommenwerden.

Nach Abtransport des Kernbrennstoffs der Blöcke B und © gehendie Antragstel−

lerinnen von keinen nennenswertenAbleitungen von radioaktiven Edelgasen

mehr aus und verzichten daher ab diesem Zeitpunkt auf die Gestattung der Ab−

leitung radioaktiver Edelgase. Die Antragstellerinnen beabsichtigen, ab diesem

Zeitpunkt als Höchstwerte für die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Luft die

Ableitung vonbis zu 1,00 .10’° Bq pro Kalenderjahrfür radioaktive Aerosole so−

wie die Ableitung vonbis zu 2,20 −10’? Bq pro Kalenderjahr für Tritium zu bean−

tragen (3. SAG).

Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser

Bis zur Kernbrennstofffreiheit beider Blöcke ist keine Veränderung der bisher ge−

nehmigten Werte für die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Wasser geplant. Die

Antragstellerinnen beabsichtigen, ab dem Zeitpunkt der Kernbrennstofffreiheit

jährliche Ableitungswertefür radioaktive Stoffe mit Wasser in Höhe von

5,00 −10’° Bq für Radionuklidgemisch ohneTritium und 1,50 −10’° Bq für Tritium

zu beantragen(3. SAG).
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Direktstrahlung und gesamte Strahlenexposition in der Umgebung

Da die Gebäude während des DNLB bzw.des Restbetriebs und des Abbausin

ihrer Abschirmwirkung unbeeinträchtigt bleiben und die Abbauprozesse keine

Strahlenquelle generieren, die in ihrer Quellstärke über denen aus Vorgängen

währenddes Leistungsbetriebsliegt, werden für den DNLB bzw. den Restbetrieb

und den Abbaudes KRBIl keine höheren Expositionen aus Direktstrahlung er−

wartet.

Durch Kontrolle und Abschirmung dervon den Reststoffen auf bereits bestehen−

den Pufferlagerflächen außerhalb von GebäudenausgehendenStrahlungsoll si−

chergestellt werden, dass auch unter Berücksichtigung der Strahlenexposition

durch Ableitungen mit Luft und Wasser die Grenzwerte gem. 8 80 StrlSchG für

den DNLBbzw. den Restbetrieb und den Abbau des KRBIl sicher eingehalten

werden.

ÜberwachungderAbleitung radioaktiver Stoffe

Auf Basis der Richtlinie zur Emissions− und Immissionsüberwachungkerntechni−

scher Anlagen (REI) und ausgehend vombisherigen Umfang derradiologischen

Überwachung wird die Emissionsüberwachung zunächst unverändert weiterge−

führt. Im Laufe des Gesamtvorhabenskann dann die Überwachung der Emission

von Radionukliden, die im KRBIl aufgrund ihres Zerfalls (insbesondere lod−131)

oder der Kernbrennstofffreiheit (radioaktive Edelgase) nicht mehr vorhandensein

können,entfallen.

Im Kontrollbereich anfallendes Abwassersoll auch künftig gesammelt, gereinigt

und unter Einhaltung der genehmigten wasserrechtlichen Abgabewerte kontrol−

liert in die Donau abgeleitet werden. Die Einhaltung der genehmigten Abgabe−

werte wird weiterhin entsprechend den Vorgabender REI überwacht.

Immissionsüberwachung

Die radiologischen Auswirkungen in der Umgebung des KRBIl werden zunächst

unverändert auf Grundlage der REI wie während des Leistungsbetriebs beider

Blöcke überwacht. Nach Abtransport des Kernbrennstoffs in das ZL8 wird das

Überwachungsprogramm im Hinblick auf die dann noch möglichenradioaktiven

Abgabenin Abstimmungmit den zuständigen Aufsichtsbehörden angepasst.

Durch ganzjährig ausliegende Dosimeter wird die von KRBIl ausgehende Direkt−

strahlung am Anlagenzaun wie auch in der Umgebungerfasst. Auch erfolgt eine
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2.2.12

Überwachungeiner Vielzahl von Umweltmedien (Luft (Aerosole und lod−131),

Niederschlag, Boden, Futtermittel (Weide− und Wiesenbewuchs), Nahrungsmittel

(z. B. Getreide, Äpfel, Salat, Milch, Fisch), Oberflächenwasser, Sediment, Was−

serpflanzen und Trinkwasser) auf radioaktive Stoffe.

Meteorologische Instrumentierung

Zur Beurteilung der Emissions− und Immissionsverhältnisse werden gem.

KTA 1508 ?Instrumentierung zur Ermittlung der Ausbreitung radioaktiver Stoffe in

der Atmosphäre? die meteorologischenEinflussgrößen weiterhin gemessen und

registriert, die für die Ermittlung der Aktivitätsausbreitung notwendig sind.

Kernreaktor−Fernüberwachungssystem (KFÜ)

Mit dem KFÜ überwacht das vom StMUV beauftragte LfU die Ableitung radioakti−

ver Stoffe. Dazu überwacht das LfU den radiologischen Zustand der Anlage zum

einen dadurch, dass es Messwerte von vorhandenen Messgeräten des KRBIl

erfasst und in seine Messnetzzentrale überträgt. Zum anderenbetreibt das LfU

für wichtige Messgrößen auch eigene Messgeräte in der Anlage und deren Um−

gebung. Die meteorologischen Größen zur Bestimmung der Ausbreitungsver−

hältnisse am Standort werden weiterhin mit der Instrumentierung des KRBIl ge−

messen und in die Messnetzzentrale des LfU übertragen. Zur Überwachungbe−

treibt das LfU fernerfestinstallierte und mobile Ortsdosisleistungssondenin den

12 Sektoren um das KRBIl.

Ereignisanalyse

Grundsätzliches Vorgehen

Die Analyse (UnterlageZiffer 11.1.8) der als Auslegungsstörfälle (8 1

Abs. 18 StrlSchV) oder darüber hinaus (im RahmenderSicherheitsebene 4) be−

trachteten Ereignisse hat die Bestimmung der maximalen Strahlenexposition in

der Umgebung zumZiel.

Betrachtungshorizont ist das Gesamtvorhabenmit den Teilvorhaben 1 bis 3. Die

Analyse erfolgt repräsentativ für den Block B,gilt jedoch aufgrund der gleichen

Bauweise und derzeitversetzt gleichen Betriebszustände auch für den Block C.

BlockgemeinsameHilfsanlagen werden,insofern diese Bestandteil der Betriebs−

genehmigung von KRBII sind, mit einbezogen. Schwerpunktsind Ereignisse, die

durch den Abbau von Anlagenteilen in den Fokus rücken unddie bisher nicht im

Rahmender Betriebsgenehmigung betrachtet wurden. Ereignisse im TZG sind
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somit in der vorliegenden Analyse nicht enthalten, weil Abbautätigkeiten in den

Blöcken B und

C

keinenEinfluss auf den Betrieb des TZG haben.

Das zu unterstellende Ereignisspektrum wurde auf Grundlage derSicherheitsan−

forderungen an Kernkraftwerke (SiAnf), der ESK−Stilllegungsleitlinien und des

BMUB−Stilllegungsleitfadens festgelegt. Die zu unterstellenden Ereignisse wur−

den sodanneiner Sicherheitsebene(Nr. 2.1 SiAnf) zugeordnet und schließlich

radiologisch bewertet.

In der Ereignisanalyse wurden zunächstalle Ereignisse, die bereits während des

Leistungsbetriebs zu unterstellen waren(z. B. Ausfall des Lagerbeckenkühlsys−

tems), daraufhin betrachtet, ob sie auch im DNLB bzw. Restbetrieb auftreten

können.

Für Ereignisse aus dem Leistungsbetrieb, die im DNLB bzw. Restbetrieb weiter−

hin zu unterstellen sind, war der Nachweis der Beherrschung bereits Vorausset−

zungfür die Erteilung der Betriebsgenehmigung für KRB Il sowie Maßstab für die

aufsichtliche Tätigkeit. Es wurde geprüft, ob die Randbedingungendieser Nach−

weise im Rahmendes Gesamtvorhabensweiterhin Gültigkeit haben, also inso−

fern keine tatsächliche Veränderung der Randbedingungeneintritt. Ergaben sich

hierbei keine Änderungen oder neue Erkenntnisse, erfolgte keine nochmalige

Bewertung.

Ereignisse aus dem Leistungsbetrieb, die aufgrund des im DNLB bzw.im Rest−

betrieb bestehenden Anlagenzustands nicht mehr auftreten können, wurden aus

der Ereignisanalyse ausgeschlossen. So sind z. B. Leckagen an Leitungen des

Reaktordruckbehälters im DNLB bzw. Restbetrieb nicht mehr als Kühlmittelver−

luststörfälle betrachtet worden, weil der Reaktordruckbehälter keine BE mehr

enthält und auch nicht mehr die hohen Temperaturen und Drücke wie im Leis−

tungsbetrieb vorliegen, sondern ? nur noch − als anlageninterne Überflutungen.

Zusätzlich zu den aus dem bisherigen Betrieb übernommenenEreignissen wur−

denalle Ereignisse neu in den Betrachtungsumfang aufgenommen,diestillle−

gungs− und abbauspezifisch sind, z. B. Absturz eines Behälters mit nicht konditi−

onierten Rohabfällen im Kontrollbereich.

Alle Ereignisse, die im jeweiligen Betriebszustand relevant sind, wurden radiolo−

gisch bewertet. Bei der radiologischen Bewertung der Ereignisse wurde wie folgt

vorgegangen:
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Überprüfung, ob das Ereignis bereits im Rahmen der Betriebsgenehmigung

radiologisch bewertet wurde und ob die vorliegenden Analysenim Sinneei−

ner konservativ abdeckendenBetrachtung auchfürStilllegung und Abbau

gelten. Falls dies der Fall ist, erfolgt keine nochmalige Bewertung.

Beurteilung, ob es bei dem Ereignis zu einer relevanten Aktivitätsfreisetzung

in die Umgebung kommenkann.Ist dies nicht der Fall, erfolgt keine weitere

Bewertung.

Ermittlung der radiologisch repräsentativen Ereignissefür alle Ereignisse

mit ähnlichen Ereignisabläufen bzw. Freisetzungscharakteristiken.

Bestimmung der maximalen Quelltermefür die radiologisch repräsentativen

Ereignisse unter konservativen Randbedingungen.

Berechnungder Strahlenexposition in der Umgebung des KRBIl für die ra−

diologisch repräsentativen Ereignisse unter konservativen Randbedingun−

gen.

Überprüfung, ob die resultierenden maximalen Strahlenexpositionen derin

Sicherheitsebene3 eingestuften radiologisch repräsentativen Ereignisse un−

terhalb des Störfallplanungswertes von 50 mSv nach 8 104 Abs. 3i. V. m.

8 194 StrlSchV liegen.

Bewertung der maximalen Strahlenexpositionen, der in Sicherheitsebene 4

eingestuften radiologisch repräsentativen Ereignisse anhandderKriterien

des Leitfadensfür den Fachberater Strahlenschutz der Katastrophenschutz−

leitung bei kerntechnischen Notfällen (Bericht der Strahlenschutzkommissi−

on, Heft 37 (2004)).

Für die Analyse wurdendie Ereignisgruppen

Einwirkungen voninnen(EV),

Einwirkungen von außen (EVA) sowie

gegenseitige Beeinflussung von Mehrblockanlagen und benachbarten Anla−

gen am Standort

betrachtet.
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Ergebnis der Betrachtung

Folgende konkrete Ereignisse durch Einwirkungen voninnen sind ? solange sich

Kernbrennstoff im jeweiligen Block befindet − hinsichtlich ihrer Auswirkungen

nicht vernachlässigbar odernicht hinreichend unwahrscheinlich:

e anlageninterne Brände,

e  Leckagen von Behältern mit aktivitätsführenden Medien,

e  anlageninterne Überflutung,

e Komponentenversagen mit potenziellen Auswirkungenaufsicherheitstech−

nisch wichtige Einrichtungen,

e Absturz von Lasten,

«e Ereignisse bei Transportvorgängen,

«e anlageninterne Explosionen,

e chemische Einwirkungen,

e Ausfälle und Störungen vonsicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen,

e Ereignisse bei der BE−Handhabung und −Lagerung,

e  Leck/Bruch zwischen Sicherheitsbehälter und erster Absperrmöglichkeit au−

Berhalb des Sicherheitsbehälters,

e elektromagnetische Einwirkungen,

e Radiolysegasreaktionen in Systemen und Komponenten,

«e Bildung zündfähiger Wasserstoffgemische im Sicherheitsbehälter.

Folgende konkrete Ereignisse durch Einwirkungen von außensind ? solange

sich Kernbrennstoff im jeweiligen Block befindet − hinsichtlich ihrer Auswirkungen

nicht vernachlässigbar odernicht hinreichend unwahrscheinlich:

e extreme meteorologische Bedingungen,

e Hochwasser,

e biologische Einwirkungen,
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e Waldbrände,

e Erdbeben,

e Erdrutsch,

e Einwirkung gefährlicher Stoffe,

e anlagenexterne Explosionen,

e Flugzeugabsturz,

e  Treibgut, Staustufenversagen und Schiffsunfälle,

e anlagenexterne Brände,

e  elektromagnetische Einwirkungen,

e Bergschäden.

Die zur Beherrschung dieser Ereignisse jeweils benötigten Systeme bleiben un−

verändert erhalten und werden unter der bestehenden Betriebsgenehmigung

weiterbetrieben.

Am Standort des KRBIl besteht noch die potentielle gegenseitige Beeinflussung

von Mehrblockanlagen und benachbarten Anlagen, welche durch folgende Er−

eignisse gekennzeichnetist:

e Umstürzen baulicher Einrichtungen,

e Versagen von Behältern und Anlagenteilen mit hohem Energieinhalt,

e Störungen und Ausfall gemeinsam genutzter Einrichtungen,

e  Rückwirkungen aus temporär vorhandenenEinrichtungen.

Bestimmung der maximalen Strahlenexposition in der Umgebung

Die zu betrachtenden Ereignisse wurden entsprechend der o. g. Vorgehensweise

danach bewertet, inwieweit sie zu radiologischen Folgen in der Umgebung des

KRBIl führen können.Die folgendensechsEreignisse der Sicherheitsebene 3

wurden im Hinblick auf mögliche radiologische Folgenals repräsentativ für die

vorgenannten Ereignisseidentifiziert:
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anlageninterner Brand,

e  Leckagen von Behältern mit aktivitätsführenden Medien,

e Absturz von Lasten,

e Ereignisse bei Transportvorgängen,

e BE−Beschädigung bei der Handhabung,

«e Erdbeben.

Darüberhinaus ergab sich der Flugzeugabsturz auf das Maschinenhausals ab−

deckendes Ereignis für auslegungsüberschreitende Ereignisse.

2.2.13 Freisetzung radioaktiver Stoffe bei Ereignissen

Die Strahlenexposition ist entsprechend 8 104 Abs. 3i. V. m. $ 194 StrISchV so

zu begrenzen, dass durch die ereignisbedingte Freisetzung radioaktiver Stoffe in

die Umgebungeine effektive Dosis von 50 mSvnicht überschritten wird.

Für auslegungsüberschreitende Ereignisse der Sicherheitsebene4 ist der Ein−

greifrichtwert von 100 mSveffektive Dosis für die einschneidende Katastrophen−

schutzmaßnahme?Evakuierung? gem. & 4 Abs. 1 der Verordnung zur Festlegung

von Dosiswertenfür frühe Notfallschutzmaßnahmen (NDWV)i. V. m. der Emp−

fehlung der Strahlenschutzkommission ?Radiologische Grundlagen für Maßnah−

men zum Schutz der Bevölkerung bei Ereignissen mit Freisetzungen von Radio−

nukliden? vom 13./14.02.2014 für die Beurteilung heranzuziehen.

Für das das Gesamtvorhaben abdeckendeEreignis ?Erdbeben?ergibt sich die

höchste effektive Dosis zu 4,3 mSvfür die höchstbelastete Altersgruppe der

> 1− bis s 2−jährigen. Der aus der neuen Nutzung des Maschinenhauses Block B

resultierende Anteil der Dosisbelastung ist dabei vernachlässigbar.

Für das die auslegungsüberschreitenden Ereignisse abdeckendeEreignis ?Flug−

zeugabsturz auf das Maschinenhaus?ergibt sich durch äußere Exposition in sie−

ben Tagen undeffektive Folgedosis für die höchstbelastete Altersgruppe der

< 1−jährigen eine maximale Strahlenexposition von 0,21 mSv am Ort der nächst−

gelegenen Wohnbebauung.



2.3 GegenstanddesTeilvorhabens 1

Das Teilvorhaben 1 umfasst die dauerhafte Außerbetriebnahme und den Abbau

von ausgewählten, konkret benannten Systemen und Anlagenteilen des

Blocks B, die

e keine Bedeutung mehr für den Betrieb und insbesondere den Leistungsbe−

trieb oder die Sicherheit des Blocks C haben,

e keine Bedeutung mehrfür den Betrieb und insbesonderefür die Lagerung

und Handhabung vonBEin Block B oder deren Sicherheit haben,

e nicht zu den gemeinsam für Block B und Block C wahrgenommenenbetrieb−

lichen oder sicherheitstechnischen Funktionen, insbesonderefür den Betrieb

des Kontrollbereichs, die Aktivitätsrückhaltung und deren Überwachungbei−

tragen und

e nicht für den späteren Abbauerforderlich sind.

Diese wurden im Erläuterungsbericht Abbauumfang (Unterlage Ziffer I1.1.17)

festgelegt und benannt.

Der Abbauumfang umfasst u. a. die Generatorableitung, Einrichtungen der

Hochspannungsanlagenfür Energieverteilung, Hochspannungs−

Eigenbedarfsanlagen und Niederspannungs−Eigenbedarfsanlagen, Einrichtungen

für Steuerungen und Meldungeneinschließlich der zugehörigen Schränke,Ein−

richtungen für Regelungen, Messungen und Prozessrechner, Teile des Wasser−

Dampfkreislaufs, die Turbine und den Kondensator, die Generatorhilfssysteme,

Teile der Reaktor−Hilfsanlagen, Teile der Nebenanlagen, Teile der Kühlwasser−

systeme sowie das Nukleare Dampferzeugersystem. Alle im Teilvorhaben1 ab−

zubauendenAnlagenteile sind mittels Anlagenkennzeichen (AKZ)definiert.

Der anlagentechnische Ausgangszustand vor Beginn des Abbausstellt sich wie

folgt dar:

e Der Reaktordruckbehälter ist offen und komplett entladen. Der Flutraum ist

gefüllt.

e Alle bestrahlten BE und Brennstäbebefindensich im BE−Lagerbecken. Das

BE−Trockenlageristleer.
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Der Reaktordruckbehälterist frischdampf− und speisewasserseitig abge−

sperrt.

e Der Sicherheitsbehälterist lüftungstechnisch offen bzw. steht in Verbindung

mit dem Reaktorgebäude. Seine Unterdruckhaltung ist außer Betrieb.

e Die Kondensationskammerist gefüllt und deinertisiert.

Der Abbau von Anlagenteilen des Blocks B beginnt mit der Inanspruchnahmeder

1. SAG.

Das geplante Abbaukonzeptsieht die Schaffung von Flächenfür Zerlege−, Be−

handlungs− und Transporteinrichtungenfür angefallene Reststoffe und Abfälle

vor. Diese Lager− und Arbeitsflächen werden überwiegendauf relevanten Ebe−

nen des Maschinenhauses − wie z. B. Ebene +17,50 m (Turbinenflur) ?

vorgesehen.

Die geplanten Flächen werden insbesonderehinsichtlich Dimensionierung, stati−

scher Belastbarkeit sowie brandschutz− und strahlenschutztechnischer Belange

betrachtet werden.

Darüberhinausstehen für die Transportbereitstellung von konditionierten Abfall−

gebinden bis zu deren Abtransport sowie für die Bereitstellung von Werkzeugen

und leeren Abfallbehältern die bereits bestehenden Einrichtungen, die Lagerhal−

len L94 und L95 sowie der Containerstellplatz, zur Verfügung.



Rechtliche und sicherheitstechnische Würdigung

Rechtsgrundlagen

Bei dem Gesamtvorhabenhandelt es sich um Stilllegung und Abbau einer Anla−

ge zur Spaltung von Kernbrennstoffen, die gem. $ 7 Abs. 3 Satz 1 AtG einer Ge−

nehmigung bedürfen. Die Genehmigungsvoraussetzungennach $ 7 Abs. 2 AtG

gelten sinngemäß(8 7 Abs. 3 Satz 2 AtG). Das Verfahrenist im Atomgesetz und

in der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung geregelt. Zusätzlich sind das

Strahlenschutzgesetz, die Strahlenschutzverordnung und die Atomrechtliche

Entsorgungsverordnungeinzuhalten.

Die eingereichten Unterlagen der Antragstellerinnen sowie die Gutachten und

Stellungnahmendes zugezogenen Sachverständigen TÜV SÜDunddes LfU

wurden entsprechend dem Datum der Ausfertigung auf der Grundlage der bis

zum 30.12.2018 geltenden Strahlenschutzverordnungerstellt. In der vorliegen−

den Genehmigungist das seit 31.12.2018 gültige Strahlenschutzrecht zugrunde

gelegt. Stilllegung und Abbau von KRBIl sind eine strahlenschutzrechtliche Tä−

tigkeit ($ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 StrlSchG) und unterfallen dem neuenStrahlen−

schutzrecht.

Das Genehmigungsverfahren − einschließlich der als unselbständiger Teil durch−

zuführenden UVP − richtet sich den Vorschriften der Atomrechtlichen Verfah−

rensverordnungin der vor dem 16.05.2017 geltenden Fassung, weil das Verfah−

ren zur Unterrichtung über voraussichtlich beizubringende Unterlagen nach $ 1b

AtVfV in der vor diesem Zeitpunkt geltenden Fassungeingeleitet wurde ($ 20

Abs. 2 Nr. 1 AtVfV, 8 2a Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 AtG).

Die genehmigungsbehördliche Prüfung der Antragsunterlagen erfolgt auf Basis

der Auswertung der Rückäußerungenderbeteiligten Behörden sowie der Äuße−

rungen und EinwendungenDritter, der Stellungnahme des TÜV SÜD und eigener

Erkenntnisse. Die vorliegende Genehmigung kann mit den in ZifferIll. festgesetz−

ten inhaltlichen Beschränkungen und Auflagenerteilt werden, weil

e die verfahrensrechtlichen Voraussetzungenerfüllt sind,

e die vorgenommenePrüfung ergebenhat, dass die beantragten Maßnahmen

weitere Maßnahmennicht erschweren oder verhindern und dasseine sinn−
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2.1

2.2

volle Reihenfolge der Abbaumaßnahmen vorgesehenist

($ 19b Abs. 1 AtVfV),

e die Genehmigungsvoraussetzungendes $ 7 Abs. 3i. V. m. Abs. 2 AtG im

Hinblick auf den Gegenstand dieser Genehmigungerfüllt sind,

e im Rahmender Ermessensentscheidung nach $ 7 Abs. 2 AtG keine Gründe

ersichtlich sind, die der beantragten Genehmigung entgegenstehen und

« die übrigen öffentlich−rechtlichen Vorschriften beachtet sind (8 14 AtVfV).

Verfahrensmäßige Voraussetzungen

Die verfahrensmäßigen Voraussetzungenfür die Erteilung der beantragten Ge−

nehmigungliegen vor. Das Genehmigungsverfahreneinschließlich der UVP nach

$ 2a Abs. 1 Satz 2 AtG wurde nach den Bestimmungendes $ 7 Abs. 4

Satz 3 AtG und der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung durchgeführt.

Zuständigkeit, Antragstellung und Verfahrensunterlagen

Zuständig für die Erteilung der Genehmigung ist gem. $& 24 Abs. 2 AtG i. V. m.

$ 51d Satz 2 Halbs. 1 Zuständigkeitsverordnung (ZustV) das StMUV.

Der Antrag entspricht den Erfordernissen des 8 2 AtVfV. Die im Zuge desVerfah−

rens vorgelegten ergänzenden Unterlagen erfüllen die Voraussetzungen des

$ 3 AtVfV. Auch die gem. $ 3 Abs. 2 AtVfV für die UVP erforderlichen Unterlagen

wurden vorgelegt.

Das StMUVhatsich insbesondere davon überzeugt, dass die auszulegenden

Unterlagen geeignetsind, sich ein Bild von allen geplanten Abbaumaßnahmen

zu machen,die für die Entscheidung erheblichen Auswirkungen der Abbaumaß−

nahmenauf die in $ 1a AtVfV genannten Schutzgüter darlegen und insbesondere

Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob sie durch die beantragten und darüber

hinaus geplanten Maßnahmenin ihren Rechten beeinträchtigt werden können.

Beteiligung Dritter

Die Beteiligung Dritter erfolgte entsprechend denVorschriften der 88 5 bis 8 und

12 bis 13 AtVfV.
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2.2.1

2.2.2

Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen

Gem. 8 4 Abs. 1 AtVfV ist das Gesamtvorhaben im amtlichen Veröffentlichungs−

blatt und außerdem in örtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des Standorts

der Anlage verbreitet sind, öffentlich bekanntzumachen. Das Gesamtvorhaben

wurde am 14.10.2016 mit Anzeigenin der lokalen Presse (GünzburgerZeitung)

und dem Bayerischen Staatsanzeiger bekanntgemacht. Am 04.10.2016 wurde im

Bundesanzeiger auf die Bekanntmachung hingewiesen. Die Bekanntmachung

enthielt den in $ 5 Abs. 1 AtVfV vorgeschriebenenInhalt. Gem. $ 6 Abs. 1 und

2 AtVfV wurdender Antrag, der Sicherheitsbericht einschließlich der nach $ 3

Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 2 AtVfV erforderlichen Angaben, die Kurzbeschreibung

nach $ 3 Abs. 4 AtVfV, sowie eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung gem. & 3

Abs. 1 Nr. 9 AtVfV vom 24.10.2016 bis 23.12.2016 im Landratsamt Günzburg,

bei der Verwaltungsgemeinschaft Offingen sowie im StMUV ausgelegt. Diese

Unterlagen sind auch auf der Internetseite des StMUV verfügbarunter:

https://www.stmuv.bayern.de/themen/reaktorsicherheit/

stilllegung_abbau/in_stilllegung_abbau.htm.

GrenzüberschreitendeBeteiligung Dritter

Eine Unterrichtung von Behörden von Nachbarstaaten der Bundesrepublik

Deutschland − insbesondere der Republik Österreich − gem. $ 7a Abs.1 Satz 1

Halbs. 1 Alt. 1 AtVfV war nicht erforderlich, da eine relevante Strahlenexposition

der dortigen Bevölkerung oder Umwelt nicht zu besorgenist. Die im Sicherheits−

bericht (Ziffer 11.1.5) angegebenen maximalen Gesamtstrahlenexpositionen im

bestimmungsgemäßenBetrieb und beiEreignissenliegen so erheblich unter den

Grenzwerten desStrahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung,

dass eine relevante Strahlenexposition in Österreich nicht möglichist.

Gleichwohl wurden dem österreichischen Bundesministerium für Nachhaltigkeit

und Tourismus auf sein auf Art. 3 der Espoo−Konvention sowie auf Art. 7

EU−UVP−RL gestütztes Ersuchen (8 7a Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 Alt. 2 AtVfV) hin

die in Deutschland ausgelegten Unterlagen zur Auslegung in Österreich übermit−

telt. Die von Österreich übermittelten Einwendungen und die Fachstellungnahme

vom 29.03.2018 wurdenin die genehmigungsbehördliche Prüfung einbezogen.

Auf Nachfrage der EU−Kommission wurdedie effektive Dosis an derösterreichi−

schen Grenze aufgrund von Ableitungen mit Luft im bestimmungsgemäßen Be−

trieb des KRB Il von den Antragstellerinnenfür alle Organe und Altersgruppen
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mit einer Größe von < 0,001 mSv/a ermittelt. Für die Ableitung radioaktiver Stoffe

mit Wasserin die Donauergibt sich an der Grenze zu Österreich die maximal

mögliche Strahlenexposition zu 0,003 mSv/a effektiv. Unter Berücksichtigungal−

ler zur Vorbelastung beitragenden Einträge (auch einschließlich der möglichen

Einträge aus den KernkraftwerkenIsar 1 und Isar 2) ergibt sich durch die mögli−

che Nutzung des Donauwassers an der Grenze zu Österreich ein Wert von

0,023 mSv/aeffektiv, entsprechend ca. 8 % des Grenzwerts von 0,3 mSv gem.

$ 47 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 StrlSchV in der bis zum 30.12.2018 geltenden Fassung

.V.m$ 193 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StrlSchV. Für das radiologisch repräsentative

Ereignis Erdbebenergibt sich für die am höchsten belastete Bevölkerungsgruppe

der < 1−jährigen an der minimal 103 km entfernten österreichischen Grenze eine

effektive Dosis von ca. 0,033 mSv, die weit unterhalb des Störfallplanungswerts

von 50 mSvliegt ($ 104 Abs. 3, $ 194 StrISchV).

Behandlung der Einwendungen, Erörterungstermin

Die schriftlich erhobenen Einwendungen wurden denAntragstellerinnen gem.

$ 7 Abs. 2 Satz 1 AtVfV bekanntgegeben. Die Einwendungen wurden gem.

$ 12 Abs. 2 Satz 1 AtVfV in Themengruppen zusammengefasst. Die sich daraus

ergebendeGliederung diente zugleich als Tagesordnung für den Erörterungs−

termin und wurde vorab im Internet bekanntgegeben(8 12 Abs. 2 Satz 2 AtVfV).

Der Erörterungstermin wurde gem. $ 5 Abs. 1 Nr. 3 AtVfV bekanntgemacht und

entsprechend den Vorgabender 88 8 bis 13 AtVfV am 28. und 29.03.2017

durchgeführt.

Behördenbeteiligung

Gem. $ 7 Abs. 4 Satz 1 AtG sind alle Behörden des Bundes, der Länder, der

Gemeinden undder sonstigen Gebietskörperschaften zu beteiligen, deren Zu−

ständigkeitsbereich berührt wird.

Die in Ziffer A 1.2 genannten Behörden und Verbände wurden zum Unterrich−

tungstermin (Scopingtermin) nach $ 1b Abs. 1 Satz 2 AtVfV eingeladen. Der

Termin hatte, wie in $ 1b Abs. 1 Satz 3 AtVfV vorgesehen, schwerpunktmäßig

die für die Durchführung der UVP erheblichen Fragen zum Gegenstand. Den

zum Scopingtermin gem. $ 1b Abs. 4 AtVfV Eingeladenen wurde der ?Vorschlag

zum voraussichtlichen Untersuchungsrahmenfür die Umweltverträglichkeitsun−

tersuchung? vom 29.12.2015 zugesandt. Des Weiteren wurden der Regierung



2.4

von Schwaben, dem Landratsamt Günzburg, dem Wasserwirtschaftsamt Donau−

wörth und dem LfU der Sicherheitsbericht und die Umweltverträglichkeitsuntersu−

chung zugeleitet, um ihnen gem. $& 7 Abs. 4 Satz 1 AtG die Möglichkeit zur Stel−

lungnahme zum Gesamtvorhabenzu geben(vgl. Ziffer A 1.3).

Da das Ersuchendes Österreichischen Bundesministeriums für Nachhaltigkeit

und Tourismus um grenzüberschreitende Öffentlichkeits− und Behördenbeteili−

gung erst nach Durchführung des Scopingtermins einging, wurde den benannten

österreichischen Behörden auf dem Erörterungstermin Gelegenheit zur Stellung−

nahme gegeben. Darüber hinaus fand auf Ersuchen Österreichs am 19.09.2017

im StMUVeine Konsultation gem. $ 7a Abs. 3 AtVfV statt. Im Nachgang dazu

wurde dem StMUV am 29.03.2018 eine Fachstellungnahme Österreichs zuge−

sandt.

Das StMWihat das erforderliche Einvernehmen(8 51d Satz 2 Halbs. 2 ZustV)

mit Schreiben vom 07.03.2019 erteilt. Das BMU hatder Erteilung der Genehmi−

gung mit Schreiben vom 01.03.2019 zugestimmt.

Umweltverträglichkeitsprüfung

Das Gesamtvorhabenbedarf gem. 8 2a Abs. 1 Satz 1 AtG, 8 3i. V. m. Nr. 11.1

der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)in

der vor dem 16.05.2017 geltenden Fassung ($& 74 Abs. 2 Nr. 1 UVPG, s.o. Zif−

fer B.1) einer UVP. Gem. $ 2a Abs. 1 Satz 1 AtG ist die UVP unselbständiger Teil

des durchzuführenden Genehmigungsverfahrens undist nach den Vorschriften

der Atomrechtlichen Verfahrensverordnungin der vor dem 16.05.2017 geltenden

Fassung durchzuführen, weil das Verfahren zur Unterrichtung über voraussicht−

lich beizubringende Unterlagen nach & 1b AtVfV in der vor diesem Zeitpunkt gel−

tenden Fassungeingeleitet wurde(vgl. Ziffer A 1.2; 8 20 Abs. 2 Nr. 1 AtVfV, $ 2a

Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 AtG).

Die UVP wurde mit der ZusammenfassendenDarstellung und Bewertung der

Umweltauswirkungen vom 22.10.2018 abgeschlossen. Die Bewertung wurde im

vorliegenden Genehmigungsverfahren berücksichtigt ($ 14a Abs. 2 AtVfV). Die

ZusammenfassendeDarstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen wurde

gesondert erstellt und veröffentlicht unter http://www.stmuv.bayern.de/themen/

reaktorsicherheit/stilllegung_abbaw/in_stilllegung_abbau.htm.
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3.1

Zu denEinzelheiten, insbesondere zur Darstellung des Verfahrens, wird darauf

verwiesen.

Gesamtvorhaben

KRBIl besteht aus den Kraftwerksblöcken B und C und dem TZG. Errichtung

und Betrieb von KRBIl liegen 11 Teilgenehmigungen und 16 Änderungsgeneh−

migungen samt Auflagen und das darauf basierende Betriebsreglement zugrun−

de (Genehmigungsbestand).

Die Berechtigung zum Leistungsbetrieb zur gewerblichen Erzeugung vonElektri−

zität für Block B ist zum 31.12.2017 erloschen (8 7 Abs. 1a Satz 1 Nr. 3 AtG) und

somit habensich die ausschließlich für den Leistungsbetrieb zur gewerblichen

Erzeugung vonElektrizität für Block B geltenden Regelungendes Genehmi−

gungsbestandserledigt (Art. 43 Abs. 2 BayVwVfG).

Unberührt bleiben indes die Berechtigung zum Leistungsbetrieb zur gewerblichen

Erzeugung vonElektrizität für Block C bis zum 31.12.2021 (8 7 Abs. 1a Satz 1

Nr. 5 AtG), die Regelungen des Genehmigungsbestandsfür den Block

C

(ein−

schließlich notwendiger blockgemeinsamerEinrichtungen) in vollem Umfang und

für den Block B beschränkt auf den DNLB sowiefür den Betrieb des TZGin vol−

lem Umfang.

Die Antragstellerinnen sind Einzahlende in den Fonds zur Finanzierung der kern−

technischen Entsorgung und nach dem gesetzlichen Erlöschen der Leistungsbe−

triebsberechtigung oder endgültiger Einstellung des Leistungsbetriebs zur unver−

züglichen Stilllegung bzw. Abbau ? zunächst nur von Block B − verpflichtet (8 7

Abs. 3 Satz 4 AtG, $2 Abs. 1 Satz 1 EntsorgFondsG). Vorübergehende Aus−

nahmenvonderVerpflichtung zum unverzüglichen Abbau von Anlagenteilen

wurden weder beantragt nochist sonstihre Erforderlichkeit aus Gründen des

Strahlenschutzesersichtlich ($ 7 Abs. 3 Satz 5 AtG).

Gegenstandder 1. SAG

Das Gesamtvorhaben umfasstStilllegung und Abbau von KRBIl in den Teilvor−

haben1 bis 3. Mit der Inanspruchnahmeder1. SAG beginnt der Abbau von aus−
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3.1.1

gewählten, konkret benannten Systemen und Anlagenteilen des Blocks B des

KRBII im Teilvorhaben1.

Bei der 1. SAG handelt es sich der Sache nach um eine den Genehmigungsbe−

stand ergänzende Änderungsgenehmigung.Sie trägt der Tatsache Rechnung,

dass es sich beim KRB Il um eine Doppelblockanlage handelt und sich Block C

unverändert im Leistungsbetrieb befindet, während im Block B bereits Anlagen−

teile abgebaut werden.

Die 1. SAG und der Genehmigungsbestandergänzensich als genehmigungs−

rechtliche Grundlage für die Maßnahmen zum Abbau. Das ergibt sich auch aus−

drücklich aus $ 7 Abs. 3 Satz 3 AtG, wonach eine SAG nicht erforderlich ist, so−

weit die geplanten Maßnahmenbereits Gegenstand einer Genehmigung nach

8 7 Abs. 1 Satz 1 AtG gewesensind.

Eine der wesentlichen Aufgaben im Genehmigungsverfahren zur Erteilung einer

SAG besteht darin, die Reichweite der abbaubedingten Änderungen von Anlage

bzw. Verfahren und die Abdeckung der geplanten Maßnahmenbereits durch den

Genehmigungsbestand($ 7 Abs. 3 Satz 3 AtG) zu verifizieren.

Feststellung

Mit TenorZiffer 1.2.1 wird festgestellt, dass die Antragstellerinnen berechtigt sind,

die Anlage KRBIl so, wie sie zu Beginn der Nutzung dieser 1. SAG bestands−

kräftig genehmigt und dokumentiert ist und betrieben wird, sowohl zum Zwecke

des Leistungsbetriebs des Blocks C bis längstens 31.12.2021 als auch zum

ZweckederStilllegung und des Abbaus von Anlagenteilen des Blocks B sowie

ab dauerhafter Einstellung des Leistungsbetriebs des Blocks C zum Zweckeder

Stilllegung und des Abbaus des KRBIl innezuhabenund zu betreiben.

Fernerwird festgestellt, dass die bestehenden Regelungenfür den Betrieb der

Gesamtanlage KRBIl unbeschadetderZiffern 1.2.2 (Abbaugestattung) undIll.

(Auflagen) und IV.2 (Vorbehalt) unberührt und wirksam bleiben.

Die Feststellungsregelung trägt dem Charakterdieser 1. SAG als der Sache

nach einer Änderungsgenehmigung Rechnung, die am aktuellen Bestand der An−

lage ansetzt. Denn die aktuelle Anlage und ihr Betrieb lassen sich unter Rückgriff

auf den Begriff ?Betriebsgenehmigung?nicht hinreichend beschreiben. Vielmehr

lässt sich die Anlage, wie sie aufgrund von Errichtungsgenehmigung, wesentli−

chen Änderungenund der mehreren Tausend nichtwesentlichen Änderungen
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gewordenist, nur unter Rückgriff auf die Dokumentation der Anlage zutreffend

beschreiben. Dasselbegilt für den Betrieb der Anlage. Erist ausschließlich aus

der Zusammenschau des gesamten Betriebsreglements zu erschließen, das

zwar auf die Betriebsgenehmigung zurückgeht, mit dem damaligen Stand aber

nicht mehridentischist.

Die Dokumentation der Anlage liegt dem StMUV im erforderlichen Umfang vor

(insbesondere BHB, Systemschaltpläne, nichtwesentliche Änderungen). Sie wird

auf der Basis des Genehmigungsbestands kontinuierlich fortgeschrieben.

3.1.2 Abbaugestattung

Die 1. SAG gestattet als Teilvorhaben 1 den Abbau von ausgewählten, konkret

benannten Systemenund Anlagenteilen des Blocks B von KRBIl (TenorZiffer

1.2.2). Durch die konkrete Festlegung des Abbauumfangsim Teilvorhaben 1 wer−

den unzulässige Rückwirkungen des Abbaus von Systemen und Anlagenteilen

des Blocks B auf noch benötigte sicherheitstechnisch wichtige Einrichtungenfür

KRBIl, insbesondere für den Leistungsbetrieb des benachbarten Blocks C, aus−

geschlossen. In der Unterlage Ziffer 1.1.17 ist die getroffene Auswahlderin Teil−

vorhaben 1 abzubauenden Systemefestgelegt.

Die behördliche Prüfung hat ergeben, dass diese Systemefür die Beherrschung

der zu unterstellenden Ereignisse nicht mehr relevant sind und

e keine Bedeutung mehrfür den Betrieb von KRBIl und insbesondere den

Leistungsbetrieb oder die Sicherheit des Blocks C haben,

e keine Bedeutung mehrfür den Betrieb und insbesonderefür die Lagerung

und Handhabung von BEin Block B oder deren Sicherheit haben,

e nicht zu den gemeinsam für Block B und Block C wahrgenommenenbetrieb−

lichen odersicherheitstechnischen Funktionen, insbesonderefür den Betrieb

des Kontrollbereichs, die Aktivitätsrückhaltung und deren Überwachungbei−

tragen und

e nicht für den späteren Abbauerforderlich sind.

Diese Systeme können daher unter Beachtung der Verfahrensregelungen der

UnterlageZiffer 1.1.14 und der Vorgaben der IHO dauerhaft außer Betrieb ge−

nommen und abgebaut werden.
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Verfahrensregelungen

Fernerlegt die 1. SAG Verfahrensregelungenfest, die dem Gesamtvorhaben zu−

grundeliegen (Auflagenin ZifferIll, Anpassung des BHB gemäß denUnterlagen

Ziffer 1.1.14) und nach denenauch bereits die Abbaumaßnahmenim Teilvorha−

ben 1 durchgeführt werden.

Das bestehende,bereits auf Basis des Genehmigungsbestands an den DNLB

und den Restbetrieb angepasste und mit den einschlägigen Inhalten der Unterla−

genZiffer I1.1.14 undII.1.16 vor Beginn der Nutzung dieser 1. SAG ergänzte Be−

triebsreglement(AuflageZiffer II1.2.2) gewährleistet die Einhaltung der Schutzzie−

le beim Abbau. Ansonsten verbleibt es beim bisherigen Betriebsreglement man−

gels abbauspezifischer Änderungen(8 7 Abs. 3 Satz 3 AtG). Die zeitnahe An−

passung des Betriebsreglements an denfortschreitenden Abbau der Anlageist

durch die AuflageZiffer IIl.1.8 sichergestellt, zusätzlich zur ansonsten schon be−

stehendenPflicht zur Anpassung nach Auflage Ziffer 2.3 des Bescheids vom

07.10.2010 (93g−U881 1.09−2010/348−4). Bedeutsame Änderungen der SSp so−

wie des NHBsind wie bisher auch auflagegemäß nur mit Zustimmung der Auf−

sichtsbehörde möglich.

Durch die Auflagen Ziffer III.1.2 und IIl.1.3 für dauerhafte Außerbetriebnahmen

und Abbaumaßnahmensowie durch die etablierten Verfahrensregelungenfür

nichtwesentliche Änderungenist die Einbindung der Aufsichtsbehörde sicherge−

stellt. Dies ermöglicht der Aufsichtsbehörde, die Einhaltung der Schutzziele zu

überprüfen, die vorliegenden Rahmenbedingungenzum Zeitpunkt der Umset−

zung derjeweiligen Änderungsvorhabenineine sicherheitstechnische Bewertung

mit einzubeziehen und darauf zu achten, dass die beantragten Vorhaben weitere

Vorhabennicht erschweren oder verhindern. Die von den Antragstellerinnen an−

hand derin UnterlageZiffer I1.1.14 beschriebenenKriterien vorgenommeneEin−

teilung in die Abbauklassen 1, 2 und 3 sind anforderungsgerecht. Die vorgeleg−

ten Werte der Dosiskriterien ?mittlere Dosisbelastung? und ?maximale Individual−

dosis? für Abbauklasse 2 werden aufsichtlich überprüft und ggf. angepasst.

Durch Auflage ZifferIII.1.4 ist sichergestellt, dass der Aufsichtsbehörderechtzei−

tig vor Beginn der Maßnahmeneine Aufstellung vorgelegt wird, aus der sich die

zeitliche Reihenfolge der geplanten dauerhaften Außerbetriebnahmen und Ab−

baumaßnahmenergibt. Durch die Festlegung der Vorgehensweisen im Betriebs−

reglementwird sichergestellt, dass die dauerhaften Außerbetriebnahmen und der

Abbau rückwirkungsfrei, das heißt ohne Beeinträchtigung der weiter zu betrei−
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benden Systeme und Komponenten − insbesondere für den Leistungsbetrieb in

Block © − sowie unter Beachtung derstrahlenschutzrechtlichen Vorschriften er−

folgen.

Die Durchführung der Abbaumaßnahmenim etablierten Verfahren zur Vorberei−

tung und Durchführung vonInstandhaltungs− und Änderungsarbeiten (BHB Teil 1

Kapitel 3) stellt sicher, dass zum Zeitpunkt des Abbaus ? unter Beachtung des

dannvorliegenden radiologischen Zustands − die erforderlichen Schutzmaßnah−

menergriffen werden und der dann vorliegende Anlagenzustand einbezogen

wird. Damit ist die Einhaltung der Schutzziele sichergestellt.

Die in der UnterlageZiffer I1.1.14 aufgeführten Zerlege−, Behandlungs− und De−

kontaminationsverfahren sind aufgrund der Erfahrungen aus anderen kerntechni−

schen Anlagen, insbesondere dem KRB A, abbaubewährt und für den Abbau des

KRBIl geeignet. Die dort aufgeführten Kriterien ermöglichen es, ein zum Zeit−

punkt der Abbauplanungjeweils geeignetes Verfahren auszuwählen.Dies dient

zum einender Minimierung der Strahlenexposition für das Personal und zum an−

deren der Vermeidung von Kontaminationsverschleppung und Rekontamination

($ 8 StrISchG). Wenn Verfahren zum Einsatz kommensollen, die nicht bereits in

UnterlageZiffer 11.1.14 enthalten sind, ist gem. AuflageIIl.1.5 nachzuweisen,

dass sie im Hinblick auf sicherheitstechnische Rückwirkunggsfreiheit und Einhal−

tung der Schutzziele für den vorgesehenenEinsatz geeignetsind.

Um die für den Abbauerforderliche Infrastruktur (Transport−, Zerlege−, Pufferla−

ger−, Abfallbehandlungs−, Dekontaminations−, Mess−, Instandhaltungs− und Kon−

ditionierungsbereiche) aufbauen zu können,ist es erforderlich, vorhandene

Räume und Raumbereichein den bestehendenKontrollbereichsgebäudenan−

ders als bisher zu nutzen und dafür auch gezielt Komponenten abzubauen.Die

beabsichtigten neuen Nutzungen von Raumbereichen werdenals nichtwesentli−

che Änderungenangezeigt und nach dem Betriebsreglement des Genehmi−

gungsbestands umgesetzt (Ziffer 1.4 des Bescheids vom 07.10.2010 ? 93g−

U8811.09−2010/348−4; BHBTeil 2 Kapitel 1). Sie sind nicht Gegenstand der

1. SAG (8 7 Abs. 3 Satz 3 AtG). Der Anzeige im vorgenanntenSinnesind insbe−

sondere die wesentlichen Informationen über bauliche Fragen (insbesondere sta−

tische Belastung), die Einhaltung der nuklearen Schutzziele, zum Strahlenschutz,

Brandschutz und radiologischem Arbeitsschutz sowie zur Anlagensicherung und

zur erforderlichen Rückwirkungsfreiheit der Nutzungsänderung von Raumberei−

chen auf die sicherheitstechnisch wichtigen Systeme des KRBIl (insbesondere
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auch der des Blocks C) sowie auf die benachbarten kerntechnischen Anlagen am

Standort beizufügen.

Bewertungsmaßstab

Auch wenn8 7 Abs. 3 Satz 2 AtG auf $ 7 Abs. 2 AtG verweist, ist der Bewer−

tungsmaßstab dafür, ob die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik er−

forderliche Schadensvorsorge gewährleistetist, bei einer SAG ein anderer.

Bei der Genehmigung vonErrichtung undBetrieb einer kerntechnischen Anlage

(8 7 Abs. 1 Satz 1 AtG) gehtesletztlich darum, dass die fertige Anlage so betrie−

ben werden kann, dass Schäden nach dem Maßstab praktischer Vernunft aus−

geschlossen sind.

BeiStilllegung und Abbau einer Anlage geht es dagegennicht darum, ob das

Endprodukt schadlos betrieben werden kann, sondern darum, ob der Prozess auf

dem Weg zu einem zweifelsfrei schadlosen Endzustand in Gestalt einer konta−

minationsfreien Betonstruktur so geplantist, dass Schäden nach dem Maßstab

praktischer Vernunft ausgeschlossensind.

Dabeiist zu beachten, dass nicht jeder Prozessschritt bereits Jahre im Voraus

geplant werden kann. Dies wäre auch wenig sinnvoll, da zukünftige technische

Entwicklungen und Erfahrungen unberücksichtigt bleiben würden. Ebenso bliebe

dannsich erst aus dem Erfahrungsrückfluss im Zuge desfortschreitenden Ab−

baus ergebendes Optimierungspotenzial, insbesondere zur Umsetzung des Mi−

nimierungsgebots(8 8 StrISchG), ungenutzt.

Die Prüfung beschränkt sich daher darauf, ob die Projektplanung erwartenlässt,

dass schädliche Auswirkungen ausgeschlossensind und die vorgesehenen

technischen und organisatorischen Verfahrensicherstellen, dass die Aufsichts−

behördejederzeit in Planungeneingreifen kann, deren Realisierung eine Schutz−

zielgefährdung besorgenließe.

Abbau mit BE

Die Antragstellerinnen beantragen, mit dem Abbauin den jeweiligen Teilvorha−

ben 1 und 2 zu beginnen, unabhängig davon, ob sich noch BE in der Anlage be−

finden.

Die Rückwirkungsfreiheit von Abbaumaßnahmeninsbesondere auchim Hinblick

auf die sichere Lagerung der BE wird durch die Auswahl der zum Abbau vorge−
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3.2

sehenen Systeme und Anlagenteile von Block B (TenorZiffer 1.2.2; s. o. Ziffer

B 3.1.2) und durch die Verfahrensregelungen gewährleistet(s. o. Ziffer B 3.1.3).

Dabeigilt das auf dem Genehmigungsbestand fußendeBetriebsreglementfür

KRB II zum Leistungs− und Nichtleistungsbetrieb fort, das die Einhaltung dervier

Schutzziele ?Kontrolle der Reaktivität?, ?Kühlung der BE?, ?Einschluss der radio−

aktiven Stoffe? und ?Begrenzung der Strahlenexposition? gewährleistet.

Auchsindalle erforderlichen Maßnahmenzur Herstellung der Kernbrennstofffrei−

heit im Genehmigungsbestandenthalten (insbesondere zur Entsorgung der BE in

Ziffer 4.3 und 4.4. des Bescheids vom 07.10.2010 ? 93g−U8811.09−2010/348−4),

sie bedürfen keiner Modifikation und sind dahernicht Bestandteil der 1. SAG (8 7

Abs. 3 Satz 3 AtG).

Sobald KRBIl kernbrennstofffreiist, reduzieren sich die Schutzziele auf den Ein−

schluss der radioaktiven Stoffe und die Begrenzung der Strahlenexposition. Auch

danngelten die diesbezüglichen Regelungen des Genehmigungsbestandsfort

und stellen die Einhaltung der verbleibenden Schutzziele sicher.

Prüfung der insgesamt geplanten MaßnahmenzuStilllegung und Abbau

der Anlage gem. $ 19b Abs. 1 AtVfV

Die Antragstellerinnen haben mit dem vorliegenden Antrag für Teilvorhaben 1 nur

einen Teil der insgesamt geplanten MaßnahmenderTeilvorhaben1 bis 3 bean−

tragt.

Darüber hinaus wurdenjedoch gem. $ 19b Abs. 1 AtVfV Unterlagen zur Reihen−

folge der insgesamt geplanten Abbaumaßnahmenund zur verfahrensmäßigen

Umsetzung der Maßnahmenvorgelegt sowie eine Umweltverträglichkeitsunter−

suchung zum Gesamtvorhaben durchgeführt.

Die Antragstellerinnen haben das Gesamtvorhabenausführlich genug darge−

stellt, um eine Prüfung des Vorhabens gem. 8 19b Abs. 1 AtVfV vornehmenzu

können. Der Gegenstand für Teilvorhaben 1 und das Abbaukonzept wurdenhin−

reichend konkret beschrieben.

Die von den Antragstellerinnenfür Stilllegung und Abbau von KRBIl insgesamt

geplanten Maßnahmensindin ihrer Reihenfolge sinnvoll gestaffelt. Insbesondere

werdenmit denin der vorliegenden 1. SAG gestatteten Abbaumaßnahmenvon
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Systemenund Anlagenteilen des Blocks B im Teilvorhaben1 (Ziffer 1.2.2) und mit

denfür Stilllegung und Abbau von KRBIl als Gesamtvorhaben getroffenen Ver−

fahrensregelungen weitere Maßnahmenzum vollständigen Abbau des KRBIl

nicht erschwert oder verhindert. Vielmehr gewährleisten die Verfahrensregelun−

gen die erforderliche Schadensvorsorge während des Gesamtvorhabens(s.o.

Ziffer B 3.1.3).

Aus der UVP, die sich auf die insgesamt geplanten Maßnahmenzu Stilllegung

und Abbau des KRBIl erstreckt, ergebensich − wie in Ziffer B 3.3 dargelegt ?

keine Auswirkungen, die dem Gesamtvorhabenentgegenstehen.

Das während der Teilvorhaben 1 und 2 beabsichtigte vollständige Entfernen der

BE aus KRBIl ist Voraussetzung für den weiteren Abbauin Teilvorhaben 3 (zum

Abbau mit BE s.o. Ziffer B. 3.1.5).

In den Teilvorhaben 1 und 2 wird ausschließlich der Abbau von Systemen und

Anlagenteilen durchgeführt, die keinerlei Sicherheitsfunktion mehr haben. Damit

werden im Rahmendieserbeiden Teilvorhabenalle sicherheitstechnisch erfor−

derlichen Systeme oderAnlagenteile entsprechend gültigem BHB weiterbetrie−

ben.

Der benötigte Systemumfang reduziert sich wesentlich mit Erreichen der Kern−

brennstofffreiheit. Der Abbau weiterer Systeme und Anlagenteile wird dement−

sprechenderst im von diesem Anlagenzustand abhängigen Teilvorhaben 3

durchgeführt. Die jeweils noch benötigten Systeme gewährleisten den sicheren

Betrieb des KRBIl in jeder Phase des Abbaus.

Die Räumedes Kontrollbereichs werdenschrittweise vollständig leer geräumt,

dekontaminiert und freigemessen. Erfolgt eine Freigabe der Gebäude und des

Geländeszur Wieder− und Weiterverwendung gem. $ 36 Abs. 1 Nr. 5 StrlSchV,

werden die Gebäude und das Gelände des KRBIl aus der atomrechtlichen

Überwachungentlassen. Wenneine Freigabe zum Abriss gem. $ 36 Abs.1

Nr. 6 StrISchV erfolgt, wird aufsichtlich gewährleistet ($ 178 Satz 1 StrISchG),

dass die Gebäudenicht wieder− oder weiterverwendet und nach dem Abriss zu

Bauschutt verarbeitet werden(Anl. 8 Teil D Nr. 4 StrlSchV). Die Freigabe wird in

diesem Fall gem. $ 33 Abs. 4 Satz 2 StrlSchV mit einer Bedingung oder einem

Vorbehalt erteilt werden. Der konventionelle Abriss der als nicht radioaktive Stof−

fe freigegebenen Gebäudeist nicht Gegenstand dieser Genehmigung, sondern

unterfällt dem Baurecht.
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Die Antragstellerinnen planen, die Abbauarbeiten bis zum Jahr 2040 abzuschlie−

Ben. Unbeschadetder Verpflichtung der Antragstellerinnen als Einzahlendein

den Entsorgungsfonds zu unverzüglicherStilllegung und Abbau (8 7 Abs. 3

Satz 4 AtG, $ 2 Abs. 1 Satz 1 EntsorgFondsG)ergibt sich die Festlegung aufei−

nen konkreten Termin für den Abschluss des Abbaus weder aus dem Atomge−

setz noch aus der Verpflichtung, die radioaktiven Abfälle bei einem Endlager ab−

zuliefern. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Einlagerungsbetrieb des im

Bau befindlichen Endlagers Schacht Konrad einen Zeitraum von 40 Jahren nicht

überschreiten soll (Hinweis unter IV.1).

Gesamtbewertungder entscheidungserheblichen Umweltauswirkungendes

Gesamtvorhabens gem. $ 14a Abs. 2, $ 19b Abs. 3 AtVfV

In der UVP wurdendie bedeutsamen Auswirkungen des Gesamtvorhabens auf

die Schutzgüter Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere,

Pflanzen unddie biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft,

Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen diesen

ermittelt, beschrieben und bewertet (88 1a, 19b Abs. 3 AtVfV, Nr. 11.1 der Anla−

ge 1 UVPG; Unterlage Ziff. 11.3.6 ?ZusammenfassendeDarstellung und Bewer−

tung der Umweltauswirkungen gem. & 14a AtVfV vom 22.10.2018?). Die vorge−

nommene Bewertungerstreckt sich gem. $ 19b Abs. 3 AtVfV auf die insgesamt

geplanten MaßnahmenzuStilllegung und Abbau des KRBIl. Die Bewertungen

der einzelnen Umweltauswirkungen des Gesamtvorhabens habengezeigt, dass

bedeutsame Auswirkungenauf die Schutzgüter ausgeschlossen sind. Soweit für

die Umweltschutzgüter Grenz− oder Richtwerte heranzuziehen sind, werdendie−

se unterschritten. Erhebliche grenzüberschreitende Umweltauswirkungenim Sin−

ne von $ 7a Abs. 1 Satz 1 AtVfV sind ausgeschlossen. Maßnahmen zum Aus−

gleich oder Ersatzmaßnahmenbeinicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Ein−

griffen in Natur und Landschaft sind nicht vorgesehen, weil das Gesamtvorhaben

keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelthat.



4.1

Genehmigungsfähigkeit des Gegenstandsder 1. SAG

Genehmigungsvoraussetzungen gem. $ 7 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 AtG

Die gem. $ 7 Abs. 3 Satz 2 AtG aufStilllegung und Abbau eines Kernkraftwerks

sinngemäß anzuwendenden Genehmigungsvoraussetzungendes $ 7 Abs. 2 AtG

sind erfüllt. Auch das zum 31.12.2018 in Kraft getretene neue Strahlenschutz−

recht hat keine Änderung dieser Bewertung ergeben. Gründe, vom Versagungs−

ermessendes $ 7 Abs. 2 AtG Gebrauch zu machen,sind nicht ersichtlich.

Zuverlässigkeit der Antragstellerinnen und der verantwortlichen Personen sowie

Fachkunde der verantwortlichen Personen(8 7 Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 Nr. 1 AtG)

Es liegen keine Tatsachen vor, aus denen sich Bedenken gegendie Zuverlässig−

keit der Antragstellerinnen oder die Zuverlässigkeit und Fachkunde dervonihr

für die Durchführung des Abbaus von Anlagenteilen benannten verantwortlichen

Personen ergeben.

Die drei Antragstellerinnen sind die nach Verschmelzungen undverschiedenen

Organisations− und Namensänderungenverbliebenen Genehmigungsinhaberin−

nen der ursprünglich von sechs Genehmigungsinhaberinnen(Rheinisch−

Westfälisches Elektrizitätswerk AG, Bayernwerk AG, Kraftwerk Union AG, Hoch−

tief AG, Kernkraftwerk Gundremmingen Verwaltungsgesellschaft mbH, Kern−

kraftwerke GundremmingenBetriebsgesellschaft mbH) errichteten und betriebe−

nen Anlage. Die Antragstellerinnen sind der Genehmigungsbehördeals zuver−

lässig bekannt. Die für die Durchführung des Abbaus von Anlagenteilen verant−

wortlichen Personen sind gemäß der Atomrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprü−

fungsverordnung (AtZUV) überprüft und dem StMUV durch das bisherige Ge−

nehmigungsverfahren und durch den vonihnenbislang verantwortlich geführten

Betrieb des KRBIl ebenfalls als zuverlässig bekannt. Sie haben ihre Fachkunde

entsprechend deneinschlägigen Richtlinien des BMU nachgewiesen. Diese

Richtlinien decken die Anforderungenandie erforderliche FachkundefürStillle−

gung und Abbaueines Kernkraftwerks ab. Die beim Abbaueiner Anlage im Vor−

dergrund stehenden Tätigkeiten sind ? wenn auchin geringerem Umfang ? auch

währenddes Leistungsbetriebs einer Anlage geläufig. Die Verantwortlichkeiten

für alle Tätigkeiten, die während des dauerhaften Nichtleistungsbetriebs und des

Abbaus durchgeführt werden, sind im BHBgeregelt.
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Personelle Veränderungenim Bereich der nach $ 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG verantwort−

lichen Personensind weiterhin nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zuläs−

sig (Ziffer 2.4 des Bescheids vom 07.10.2010 ? 93g9−U8811.09−2010/348−4). Für

künftig neu hinzutretende verantwortliche Personensind wie bisher die Zuverläs−

sigkeit und die Fachkundehinsichtlich der Anforderungen, die der DNLB bzw. der

Restbetrieb und der Abbaustellen, nachzuweisen. Die Anforderungenandie

Fachkunde werdennach organisatorischen Maßgaben des Genehmigungsbe−

stands kontinuierlich an den Fortschritt des Abbaus angepasst und wie auch im

Leistungsbetrieb von der Aufsichtsbehörde geprüft.

Notwendige Kenntnisse der sonst tätigen Personen

(8 7 Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 Nr. 2 AtG)

Es ist sichergestellt, dass die beiStilllegung und Abbau sonsttätigen Personen

für ihre Tätigkeiten die notwendigen Kenntnisse über einen sicheren Abbau, die

?möglichen Gefahren und die anzuwendenden Schutzmaßnahmenbesitzen. Zu

den sonsttätigen Personen gehörenalle während des Abbaustätigen Personen,

die Weisungen und sonstige Entscheidungenderim Sinn des $ 7 Abs. 2

Nr. 1 AtG verantwortlichen Personenim Kernkraftwerk ausführen und nicht zu

den verantwortlichen Personen zählen. Der Erwerb der Kenntnisse dieser Perso−

nen erfolgt wie auch im Leistungsbetrieb auf der Grundlage der einschlägigen

Richtlinie des BMU. Die Anforderungenan die Kenntnisse werden nachorgani−

satorischen Maßgaben des Genehmigungsbestands kontinuierlich an den Fort−

schritt des Abbaus angepasst und wie auch im Leistungsbetrieb von der Auf−

sichtsbehörde geprüft.

Erforderliche Vorsorge gegen Schäden(8 7 Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 Nr. 3 AtG)

Die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge ge−

gen Schäden durch den Abbau von Anlagenteilen des Blocks

B

ist getroffen, da

die Schutzziele ?Kontrolle der Reaktivität?, ?Kühlung der BE?, ?Einschluss derra−

dioaktiven Stoffe? und ?Begrenzung der Strahlenexposition? eingehalten werden.

Im Vergleich zum Leistungsbetrieb ist das Gefährdungspotenzial des sich im

DNLBbefindlichen Blocks B erheblich reduziert. So ist die Kombination aus ho−

hem Aktivitätsinventar der BE im Reaktordruckbehälter und der Energie, die im

Leistungsbetrieb aus der Kernspaltung zur Wärmeerzeugungresultierte, nicht

mehr vorhanden. Der gesamte Wasser−Dampf−Kreislauf, in dem im Leistungsbe−

trieb hohe Drücke und Temperaturen herrschten,ist jetzt drucklos und kalt. Das

Gefährdungspotenzial des Blocks B im DNLBresultiert aus dem Aktivitätsinven−
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tar, das beim Umgang mit den bestrahlten BE aufgrund von Beschädigungenin

die Umgebungfreigesetzt werden kann, und aus dem Betrieb von Anlagen zur

Behandlung radioaktiver Reststoffe. Störungenbei der Kühlung des Lagerbe−

ckens verlieren zunehmend an Bedeutung. Die Einhaltung der Schutzziele ?Kon−

trolle der Reaktivität? und ?Kühlung der BE? wird dadurch sichergestellt, dass die

hierfür erforderlichen Systemefunktionsfähig gehalten werden und gegen Rück−

wirkungenaus der dauerhaften Außerbetriebnahme und dem Abbau dernicht

mehr benötigten Systeme geschützt werden. Die Einhaltung der Schutzziele

?Einschluss der radioaktiven Stoffe? und ?Begrenzungder Strahlenexposition?

wird durch die weiter bestehenden MaßnahmenundEinrichtungen des KRBIl

sowie administrativ durch die Einhaltung der Vorschriften des Strahlenschutz−

rechts sichergestellt. Wennalle bestrahlten BE und Brennstäbe aus dem La−

gerbeckendes Blocks B ins ZL8 transportiert worden sind, entfallen die beiden

erstgenannten Schutzziele für diesen Block.

Darüber hinaus gewährleisten die in allen drei Teilvorhaben einzuhaltenden Ver−

fahrensregelungendie erforderliche Schadensvorsorge entweder durch Weiter−

geltung des Betriebsreglements des Genehmigungsbestands($ 7 Abs. 3

Satz 3 AtG) oder durch im Zuge der 1. SAG für das Gesamtvorhaben neu einge−

fügte Regelungen(8 7 Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 Nr. 3 AtG).

Gewährleistung der Rückwirkungsfreiheit

Die Systeme, die zur Beherrschung der beim Leistungsbetrieb des Blocks C,

beim DNLB desBlocks B sowie beim Betrieb des TZG zu unterstellenden Ereig−

nisse benötigt werden, werden auf der Grundlage des Genehmigungsbestands

weiter betrieben und sind nicht Gegenstand der 1. SAG (8 7 Abs. 3 Satz 3 AtG).

Dies gilt insbesondere auch für die Systeme der Lagerbeckenkühlung des

Blocks B. Der gemäß SSp spezifizierte Zustand von KRBIl ist zu erhalten (Aufla−

ge Ziffer 1.1 Bescheid vom 07.10.2010 ? 939−U881 1.09−2010/348−4).

Der beantragte Abbau von Systemen und Anlagenteilen des BlocksB,die in Un−

terlageZiffer I1.1.17 festgelegt wurden, gewährleistet die erforderliche Schadens−

vorsorge ($ 7 Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 Nr. 3 AtG). Die genehmigungsrechtliche Prü−

fung hat ergeben, dass die zum Abbau von Anlagenteilen des Blocks B vorgese−

henen Systeme und Einrichtungen abgebaut werden können,da sie nur für den

Leistungsbetrieb von Block B relevant waren und keine sicherheitstechnische

Bedeutung für den DNLB von Block B aufweisen. Sie sind auch nicht erforderlich

für den Betrieb, insbesondere den Leistungsbetrieb, von Block C sowie für den
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weiteren Abbau des KRBIl. Der Abbau im Teilvorhaben1 ist nur im Umfang der

UnterlageZifferIl.1.17 gestattet (TenorZiffer1.2.2).

Darüber hinaus gewährleisten die einzuhaltenden Verfahrensregelungendie

Rückwirkungsfreiheit durch Weitergeltung des Betriebsreglements des Genehmi−

gungsbestands ($ 7 Abs. 3 Satz 3 AtG) und durch im Zuge der 1. SAG für das

Gesamtvorhabenneu eingefügte Regelungen(8 7 Abs. 3 Satz 2, Abs. 2

Nr. 3 AtG). So dürfen auchbereits die in Unterlage Ziffer II.1.17 festgelegten Sys−

teme und benannten Anlagenteile im Teilvorhaben 1 nur nach Maßgabeder Re−

gelungendes BHB(AuflagenZifferIII.1.1 bis 11.1.3) dauerhaft außer Betrieb ge−

nommen und abgebaut werden.

Die zur dauerhaften Außerbetriebnahme gehörende undderStillsetzung voraus−

gehende dauerhafte Freischaltung erfolgt − unbeschadetder AuflageZif−

fer IIl.1.2 − nach der Verfahrensregelung zur Behandlung vonnichtwesentlichen

Änderungenan der Anlage gemäß Genehmigungsbestand(8 7 Abs. 3

Satz 3 AtG).

Die Stillsetzung und die Abbaumaßnahmenindes bedingen über den Genehmi−

gungsbestand hinausgehende abbauspezifische ÄnderungendesBetriebsregle−

ments, die nach UnterlageZiffer 11.1.14 vor Inanspruchnahmeder 1. SAG (Aufla−

ge ZifferIIl.2.2) ins BHB übernommen werden.

Durch das Betriebsreglementwird sichergestellt, dass nur stillgesetzte Teile der

Anlage abgebaut werden,also Anlagenteile die physikalisch dauerhaft von weiter

zu betreibenden Systemengetrenntsind, derart, dass eine Beeinträchtigung die−

ser Systeme oderein Austritt von Betriebsmedien oder Radioaktivität nicht zu

besorgensind. Die stillgesetzten Anlagenteile werden zu diesem Zweck entspre−

chend gekennzeichnet und die Anlagendokumentation (z. B. Systemschaltpläne)

angepasst.

Bei allen dauerhaften Außerbetriebnahmen und Abbaumaßnahmenwerdendie

potentiellen sicherheitstechnischen Rückwirkungen auf den DNLB des Blocks B

und auf den Betrieb des Blocks C sowie auf das TZG undauf die benachbarten

kerntechnischen Anlagen am Standort, KRB A und ZL8, geprüft. Diesist in der

UnterlageZiffer 1.1.14 dargelegt. Eine Freigabe von Tätigkeiten erfolgt nur, wenn

unzulässige Rückwirkungenauf den Betrieb des KRBIl, des KRB A und des ZL8

ausgeschlossensind.



Das in der IHO verankerte, bereits im Leistungsbetrieb bewährte Arbeitserlaub−

nisverfahren (Planung, Arbeitsfreigabe, Durchführung, Überwachung, Überprü−

fung und Dokumentation) wird beibehalten und um stillsetzungs− und abbauspe

zifische Vorgabenerweitert (Unterlage Ziffer I1.1.14). Die durchzuführendenAr−

beiten beim Abbau von Anlagenteilen des Blocks B sind in ihren Anforderungen

an Technik, Logistik, Behandlung und Dekontamination vergleichbar mit denen

im Leistungsbetrieb (Instandhaltungsarbeiten, Anlagenänderungen bzw. Nach−

rüstungen).

Zu allen dauerhaften Außerbetriebnahmen und Abbaumaßnahmensind der Auf−

sichtsbehörde Unterlagen vorzulegen (AuflagenIIl.1.2 und IIl.1.3). Mit den vorzu−

legenden wesentlichen Informationen zur Einhaltung der nuklearen Schutzziele,

zum Strahlenschutz, Brandschutz und radiologischem Arbeitsschutz sowie zur

Anlagensicherung und zur erforderlichen Rückwirkungsfreiheit ist die Aufsichts−

behördejederzeit in der Lage, gegebenenfalls aufsichtliche Maßnahmenzu ver−

anlassen.

Strahlenschutz innerhalb der Anlage

Die Schutzziele ?Einschluss der radioaktiven Stoffe? und ?BegrenzungderStrah−

lenexposition? werden, sofern sie den Strahlenschutz innerhalb der Anlage be−

treffen, durch die Regelungen im Betriebsreglement des Genehmigungsbestands

gewährleistet. Diese setzen das Minimierungsgebot(8 8 StrlSchG) um und de−

cken auch die abbauspezifischen Anforderungen ab, sodass kein zusätzlicher

Regelungsbedarf in der 1. SAG besteht ($ 7 Abs. 3 Satz 3 AtG).

Die Arbeitsabläufe werden wie bisher im Hinblick auf die Strahlenexposition des

Personals optimiert. Unter anderemist geregelt, dass aufgrund der Ergebnisse

der radiologischen Charakterisierung die abzubauendenAnlagenteile entspre−

chend ihrer Kontamination und ggf. Aktivierung gehandhabt werden müssen, um

den oben genannten Anforderungengerecht zu werden. Es werden wie bisher im

Leistungsbetrieb systematische Untersuchungen (Materialprobenahmen, Son−

dernuklidanalysen) durchgeführt, um auch eingedrungeneAktivität zu erkennen.

Dabei würde auch Aktivierung erkannt, wenn sie im Vorhinein nicht vermutet

wurde. Auf dieser Grundlage werden der Abbauplan (Auflage Ziffer IIl.1.4) sowie

die Planung der Reststoffströme fortgeschrieben. Der radiologischen Charakteri−

sierung liegen
? wie bisher im Leistungsbetrieb ? Nuklidvektoren zugrunde, die vom LfU über−

wacht werden. Bei der Erstellung der Nuklidvektoren werden auch Sondernuklide
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berücksichtigt. Aufgrund der Betriebshistorie und der Kenntnisse aus der Aufsicht

über den Leistungsbetrieb ist nicht zu erwarten, dass Alpha−Strahler beim Abbau

von Anlagenteilen des Blocks B eine besondere Bedeutung haben werden.

Die radiologische Überwachungin der Anlage gewährleistet weiterhin eine aus−

reichende Vorsorgehinsichtlich des Strahlenschutzes des Personals. Diesgilt

insbesondere auchfür die Inkorporationsüberwachung,die sich auf die oben ge−

nannten Nuklidvektoren stützt. Die Vorgaben und Maßnahmenentsprechende−

nen aus dem Leistungsbetrieb, aus dem umfassende Erfahrungen vorliegen und

bei dem sie sich bewährt haben. Ebenso sind wie bisher Arbeiten, die dem spe−

ziellen Strahlenschutzverfahren der IWRS−II−Richtlinie unterliegen, der Aufsichts−

behörde vorher anzuzeigen und mit Expositionsanalyse zu dokumentieren(Zif−

fer 3.1 des Bescheids vom 07.10.2010 ? 93g−U8811.09−2010/348−4).

Auf der Grundlage bereits bestehender Auflagensind die einschlägigen Richtli−

nien verbindlich gemacht worden(Ziffer 2.2 des Bescheids vom 07.10.2010 ?

939−U8811.09−2010/348−4). Außerdem sind die Antragstellerinnen wie bisher

verpflichtet, das Minimierungsgebot (8 8 StrlSchG) zu beachten. In diesem Zu−

sammenhangsind auch Entwicklungenneuertechnischer Verfahren zu beobach−

ten und deren Einsatz zu prüfen.

Ableitung radioaktiver Stoffe, Direktstrahlung, Strahlenexposition im

bestimmungsgemäßenBetrieb

Gesundheitliche Schäden der Bevölkerung durch Strahlenexposition aus Direkt−

strahlung und ausderStrahlenexposition aus den Ableitungen im bestimmungs−

gemäßenBetrieb sind auch beim Abbau der Anlagenteile von Block B (TenorZif−

fer 1.2.2) ausgeschlossen, da der Grenzwert von 1 mSv/Kalenderjahr des

8 80 StrlSchG eingehalten (Unterlage Ziffer 11.3.6 Abschnitt 7.1.3) und nach den

Erfahrungen aus dem Leistungsbetrieb regelmäßig deutlich unterschritten wer−

den wird. Der Abbau von Anlagenteilen von Block B bedingt hinsichtlich Ablei−

tungen undDirektstrahlung keine Änderungen(8 7 Abs. 3 Satz 3 AtG).

Die Exposition in der Umgebung des KRBIl aus Direktstrahlungist praktisch ver−

nachlässigbar, da die Abschirmwirkung der Gebäudeweiterhin besteht und auch

während des Abbaus von Anlagenteilen des Blocks B erhalten bleibt. Denn die

bauliche Integrität der Gebäude wird durch die Abbautätigkeiten nicht vermindert,

sondernbleibt erhalten (insbesondere Statik und Wandstärke).



Gegenüber dem Leistungs− und Nichtleistungsbetrieb ergebensich keine Ände−

rungenhinsichtlich der maximalen Strahlenexposition aus Ableitungen und Di−

rektstrahlung in der Umgebung.

Die Grenzwerte gem. $ 80 StrlSchG werden aufgrund derörtlichen Gegebenhei−

ten und betrieblichen Maßnahmen weiterhin eingehalten. Das StMUV überwacht

die Einhaltung der Anforderungendes$ 80 StrlSchG unter Beiziehung desLfU.

Hierbeiist insbesondere das KFÜ zu nennen(sieheZiffer A 2.2.11).

Die in der bestehenden Betriebsgenehmigung vom 18.10.1984 (Az. 9209−7/8−

49516) in Ziffer 1.3. festgelegten Werte für die Ableitung radioaktiver Stoffe mit

Luft und Wasser gelten unverändert fort und gewährleisten die Einhaltung des

8 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StrlSchV in der bis zum 30.12.2018 geltenden Fassung

i. V.m$ 193 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV für Einzelpersonen der Bevölkerung unter Be−

rücksichtigung der Vorgaben gem. $ 80 Abs. 4 StrlSchG (UnterlageZiffer 11.2.4

Abschnitt 12.6).

Die vorhandenentechnischenEinrichtungen gemäß REI ermöglichen die Über−

wachungder Strahlenexposition aus Direktstrahlung und Ableitungenradioakti−

ver Stoffe mit Luft und Wasser (8 103 Abs. 1 Satz 1 StrIlSchV). Dabei wird die ra−

diologische ÜberwachungderAbleitung radioaktiver Stoffe während desTeilvor−

habens 1 unverändert beibehalten. Zudem wird auch das Umgebungsüberwa−

chungsprogramm unverändert fortgeführt. Sowohl die Überwachung der Emissi−

onenals auch das Umgebungsüberwachungsprogramm unterliegen der Aufsicht

des StMUV unter Beiziehung des LfU (siehe insbesondereZiffern 3.2 und 3.3

des Bescheids vom 07.10.2010 ? 93g−U881 1.09−2010/348−4).

Freisetzung radioaktiver Stoffe bei Ereignissen

Die Nachweise der Beherrschbarkeit der im bisherigen Betrieb zu unterstellen−

den Ereignisse behalten − sofern sie nicht sogar abbaubedingt aus der Betrach−

tung gänzlich ausscheiden (UnterlageZiffer 11.1.8) ? auch beiStilllegung und Ab−

bau von KRBIl und insbesondere beim Abbau von Anlagenteilen des Blocks B

im Teilvorhaben1 weiterhin ihre Gültigkeit, da es zu keinen abbaubedingten Än−

derungen kommt. Denn durch denin Teilvorhaben1 festgelegten Abbauumfang

in Block B (TenorZiffer1.2.2, Unterlage Ziffer I1.1.17) und die den Abbauleiten−

den Verfahrensregelungenist sichergestellt, dass der Abbau rückwirkungsfrei auf

zur Ereignisbeherrschungerforderliche Systeme und Komponentenerfolgt.
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Die zusätzlich, also abbaubedingt im DNLB bzw. im Restbetrieb und beim Abbau

des Blocks B und im Gesamtvorhabenzu unterstellenden Ereignisse sind voll−

ständig betrachtet. Bei diesen neu hinzukommendenEreignissenhat die Prüfung

ergeben, dass auch sie mit den aus dem Genehmigungsbestandzur Verfügung

stehenden Systemen und Verfahrensweisen beherrscht werden(8 7 Abs. 3

Satz 3 AtG). Dass die RandbedingungenderEreignisanalyse, die dieser Einord−

nung derEreignisse zugrundeliegen, eingehalten werden, stellt Auflage Ziffer

II1.1.7 sicher.

Die von den Antragstellerinnen für die maßgeblichenEreignisse, d.h. Ausle−

gungsstörfälle ($ 1 Abs. 18 StrlSchV), errechneten Freisetzungswerte wurden

vom TÜV SÜD mittels eigener Vergleichsrechnungenverifiziert (Unterlage Ziffer

11.2.3). Die höchstmögliche Freisetzung ergibt sich dabei beim abdeckendenEr−

eignis Erdbeben. Die daraus resultierende höchste effektive Dosis wurde konser−

vativ für die am höchsten belastete Altersgruppe (> 1 bis < 2 Jahre) mit 4,3 mSv

ermittelt. Sie liegt deutlich unter dem Grenzwert von 50 mSvfür die Strahlenex−

position in der Umgebung nach 8 104 Abs. 3 ii. V. m. 8 194 StrlSchV.

Als abdeckendesEreignis für die auslegungsüberschreitendenEreignisse derSi−

cherheitsebene 4 wurde der unbeabsichtigte Flugzeugabsturz (schnellfliegende

Militärmaschine ?RSK−Flieger?) auf die vorgesehenen Pufferlagerflächen im Ma−

schinenhausuntersucht. Die Berechnungergibt für eine Integrationszeit von sie−

ben Tagen für die am höchsten belastete Bevölkerungsgruppe(<s 1 Jahr) an der

nächstgelegenen Wohnbebauung.eine maximale Strahlenexposition von

0,21 mSveffektiv und liegt damit weit unter dem Wert von 100 mSveffektiv für

die Einleitung der einschneidenden Katastrophenschutzmaßnahme ?Evakuie−

rung? gem. $ 4 Abs. 1 NDWVi. V. m. Empfehlung der Strahlenschutzkommission

?Radiologische Grundlagen für Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung beiEr−

eignissen mit Freisetzungen von Radionukliden? vom 13./14.02.2014, welcher

entsprechend Nr. 8.2.2 Empfehlung der Entsorgungskommission ESK−Leitlinien

für die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wär−

meentwicklung vom 10.06.2013 heranzuziehenist (Unterlage Ziffer 11.2.4). Auch

bei der Betrachtung dieses sehr seltenen auslegungsüberschreitenden Ereignis−

ses wird der Zustand der Anlage KRBIl auf Basis des Genehmigungsbestands

zugrundegelegt. Die bestehenden unddas Risiko bestimmenden Randbedin−

gungenbleiben angesichts der die Abbautätigkeiten leitenden Verfahrensrege−

lungenerhalten, zumal bei der Pufferlagerung insbesondere hinsichtlich der
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Mengedes radioaktiven Inventars und der Art der Lagerung die Randbedingun−

gen der ExpositionsberechnungenderEreignisanalysen einzuhalten sind (Aufla−

ge Ziffer III.1.7). Somit wird kein weiterer Prüfungs− bzw. Regelungsbedarf auf

Ebene der 1. SAG aufgeworfen($ 7 Abs. 3 Satz 3 AtG).

Freigabe

Alle für die betriebliche Umsetzungrelevanten Aspekte der Freigabe gem.

88 31 ff. StrISchV sind auch in Anbetracht des Gesamtvorhabensweiterhin im

bestehenden Betriebsreglementfestgelegt, und es besteht somit kein Rege−

lungsbedarf in der 1. SAG (8 7 Abs. 3 Satz 3 AtG). Die Verfahren unterscheiden

sich nicht von den bereits im Leistungsbetrieb etablierten Vorgehensweisen und

sind für Stilllegung und Abbau geeignet. Denn die im Zuge des Abbaus zu ge−

wärtigenden Unterschiede zum Leistungsbetrieb liegen in den je nach Abbauvor−

haben und Abbaufortschritt anfallenden eventuell größeren Mengenvon Materia−

lien. Die bestimmendenundfür die Freigabe relevanten Qualitätsparameterblei−

ben aber dieselben. Die Bewältigung quantitativ erhöhter Materialströme kann

indes aufgrund der bestehenden Regelungenerfolgen, die eine logistische Auf−

weitung seit jeher abbilden.

Vor der Freigabe wird der zugrundeliegende Nuklidvektor festgelegt. Dabei wer−

den auch Sondernuklide betrachtet. Der Nuklidvektor unterliegt ? wie auch das

gesamte Freigabeverfahren − der Aufsicht des StMUV (8 178 Satz 1 StrlSchG)

unter Beiziehung des LfU. Die Einhaltung des Dosiskriteriums des $ 31 Abs.

2 StrlSchV stellt sicher, dass durch freigegebene Stoffe keine unzulässige Strah−

lenexposition der Bevölkerung verursacht wird.

Deckungsvorsorge(8 7 Abs. 2 Nr. 4 AtG)

Die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadenersatzverpflich−

tungenist getroffen. Die Deckungsvorsorgefür das KRBIl bezieht den nunmehr

genehmigten Abbau von Anlagenteilen des Blocks B mit ein.

Die Deckungsvorsorge in Höhe des Maximalbetrags von 2,5 Mrd. Euro wurde zu−

letzt durch die 15. Änderungsgenehmigung vom 08.12.2017 festgesetzt.

Ihre Deckungsverpflichtung haben die Antragsteller bis zur Höhe von 2,5 Mrd.

Euro durch den Abschluss einer entsprechendenHaftpflichtversicherung und

durch eine Solidarvereinbarung mit den übrigen Betreibern von Kernkraftwerken

in Deutschlanderfüllt.
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Schutz gegen Störmaßnahmenodersonstige EinwirkungenDritter (SEWD)

(8 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG)

Die Einrichtungen und Maßnahmen zum Schutz gegen Störmaßnahmenoder

sonstige EinwirkungenDritter (Anlagensicherung) sind durch den Gegenstand

dieser Genehmigungnicht berührt. Durch den Antrag der Antragstellerinnener−

gebensich keine Änderungenan der Anlagensicherung. Regelungsbedarf in der

1. SAG wird nicht ausgelöst ($ 7 Abs. 3 Satz 3 AtG).

Sofern einzelne geplante Maßnahmengeeignet sind, Rückwirkungen aufdie An−

lagensicherung zu haben, wird dem bei der Durchführung der einzelnen Maß−

nahmen Rechnunggetragen.

Dernicht zu den Lastannahmen zum Schutz gegen SEWD gehörende und ge−

wisse Parallelen mit der Sicherheitsebene 4 aufweisendegezielte Flugzeugab−

sturz einer großen Verkehrsmaschine (Airbus A380) auf das künftig für die Puf−

ferlagerung genutzte Maschinenhaus des Blocks B wurde zweckmäßig betrach−

tet. Die Berechnungergibt eine Strahlenexposition von ca. 1,2 mSvfüralle Al−

tersgruppenander ungünstigsten Einwirkungsstelle für Wohnbebauungen(Un−

terlageZiffer 11.2.3). Somit wird der Wert von 100 mSvfürdie Einleitung der ein−

schneidendenKatastrophenschutzmaßnahme?Evakuierung? weit unterschritten.

Als fachlich−materielle Grundlage wurde die Nr. 8 der Bekanntmachung des Be−

schlusses des Länderausschussesfür Atomkernenergie ? Hauptausschuss ?

zum Thema?Rechtlicher Rahmender Beurteilung des Szenarios Terroristischer

Flugzeugabsturz durch die Exekutive?; Bundesministerium für Umwelt, Natur−

schutz und nukleare Sicherheit, Bek. vom 31.08.2016 BAnz AT vom 07.09.2016

B5 berücksichtigt. Diese wiederum verweist auf Nr. 3 der SEWD−

Berechnungsgrundlage. Der Orientierungswert dieses Hauptausschussbeschlus−

ses entspricht auch dem Dosiswert von 100 mSv des $ 4 Abs. 1 der zum

31.12.2018 in Kraft getretenen Notfall−Dosiswerte−Verordnung.Die aufgrund des

Genehmigungsbestandsbestehenden und das Risiko bestimmenden Randbe−

dingungenbleiben angesichts der die Abbautätigkeiten leitenden Verfahrensre−

gelungen erhalten, zumal bei der Pufferlagerung insbesonderehinsichtlich der

Mengedesradioaktiven Inventars und der Art der Lagerung die Randbedingun−

gen der Expositionsberechnungender Ereignisanalyseneinzuhalten sind (Aufla−

ge Ziffer IIl.1.7). Somit wird kein weiterer Prüfungs− bzw. Regelungsbedarf auf

Ebeneder 1. SAG aufgeworfen (8 7 Abs. 3 Satz 3 AtG).
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4.2

Öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf die Standortwahl

(8 7 Abs. 2 Nr. 6 AtG)

8 7 Abs. 2 Nr. 6 AtGbetrifft öffentliche Interessen,die bei einer erstmaligen Ge−

nehmigungder Anlage − insbesondereim Hinblick auf die Umweltauswirkun−

gen ? der Wahl des Standorts des Kernkraftwerks entgegengestandenhätten

und kann daher im Rahmen einer Genehmigung nach $ 7 Abs. 3 AtG nicht zur

Anwendung kommen.

Ermessensausübung

Die Erteilung der beantragten Genehmigung steht gem. $ 7 Abs. 2 AtG im

pflichtgemäßen Ermessender zuständigen Genehmigungsbehörde und kann von

dieser auch bei Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungendes $ 7 Abs. 2

Nrn. 1 bis 6 AtG im Einzelfall versagt, eingeschränkt oder an zusätzliche Voraus−

setzungen geknüpft werden, wenndies zur Erreichung der in $ 1 AtG normierten

Schutzzwecke aufgrund von besonderen Umständen notwendigist.

Die Sachprüfung kam insgesamt zu dem Ergebnis, dass die atomrechtlichen Ge−

nehmigungsvoraussetzungenzurErteilung dieser 1. SAG vorliegen. Umstände,

die Veranlassung geben würden, von dem nach $ 7 Abs. 2 AtG eingeräumten

Versagungsermessen Gebrauch zu machen, habensich auch aus der UVPnicht

ergeben.

In den Ermessenserwägungenist insbesondere berücksichtigt worden, dassin

dem für die Erteilung dieser Genehmigung gebotenen Rahmenfür eine Verwer−

tung radioaktiver Reststoffe und Beseitigung radioaktiver Abfälle gesorgtist ($ 9a

Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 AtG).

Über 99 % desAktivitätsinventars befinden sich wie auch im Leistungsbetrieb in

den bestrahlten BE. Die BE der Blöcke B und © sollen schrittweise ins ZL8 ver−

bracht werden. Die nach der Durchführung von Dekontaminationsmaßnahmen

verbleibenden schwach− und mittelaktiven Abfälle, die ca. 1 % des Aktivitätsin−

ventars enthalten, werden unverändert nach gem. & 74 Abs. 2 Satz 1 StrIlSchV in

der bis zum 30.12.2018 geltenden Fassungi. V. m. der Abfallkontrollrichtlinie

freigegebenen Ablaufplänen konditioniert und verpackt. Die Freigabe zu den Ab−

laufplänengilt auch unter der Atomrechtlichen Entsorgungsverordnungfort (8 11

Abs. 1 AtEV). Neu zu erstellende Ablaufpläne werden gem. $ 3 Abs. 2 Satz 1
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4.3

4.3.1

AtEV i. V. m. der Abfallkontrollrichtlinie von den Antragstellerinnen der BGE vor−

gelegt und vor ihrer Anwendung vondieserfreigegeben.Die Ablaufpläne sehen

diverse Maßnahmender Produktkontrolle einschließlich der Deklaration der ent−

haltenen Sondernuklide vor. Damit kann die Einhaltung der Endlagerungsbedin−

gungensichergestellt werden. Bis zur Ablieferung an die BGZ werdendie Abfälle

in der EVU−Lagerhalle in Mitterteich zwischengelagert oder auf Pufferlagerflä−

chen im KRBIl bereitgestellt (Unterlage 11.2.4, Abschnitt 11.3.3). Die von den An−

tragstellerinnen angegebenen Massensind auf der Grundlage von Erfahrungen

aus anderen Abbauvorhabenplausibel. Sollten sich wegen verzögerter Inbe−

triebnahme eines Bundesendlagers die vorhandenen Kapazitäten für die Zwi−

schenlagerung bzw.die Bereitstellung als nicht ausreichend erweisen, können

neue Lagerungsmöglichkeiten in den vorhandenenKontrollbereichen geschaffen

werden.

Die beiStilllegung und Abbau anfallenden schwach− und mittelradioaktiven Abfäl−

le werden mit dem Buchführungssystem Abfallflussverfolgungs− und Produkt−

Kontrollsystem (AVK) erfasst und bilanziert.

Gem. $ 9a Abs. 3 Satz 1 Halbs. 1 AtG hat der Bund Anlagen zur Endlagerung

radioaktiver Abfälle einzurichten. Ein Endlager für schwach− und mittelradioaktive

Abfälle ist bestandskräftig genehmigt (Endlager Schacht Konrad). Für die Endla−

gerung bestrahlter BE hat der Bund ein Suchverfahreneingeleitet.

|

Beachtung weiterer öffentlich−rechtlicher Vorschriften gem. $ 14 AtVfV

Es sind keine öffentlich−rechtlichen Vorschriften ersichtlich, die der Erteilung die−

ser Genehmigung entgegenstünden. Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Still−

legung und Abbau des KRBIl finden praktisch ausschließlich in den vorhande−

nen Gebäudenstatt und unterscheidensichin ihrer Art nicht von bereits unter

dem Genehmigungsbestand durchgeführten Tätigkeiten.

Wasserrecht

Die wasserrechtlichen Vorschriften werden eingehalten. Für KRBIl liegt eine ak−

tuelle wasserrechtliche Bewilligung und gehobeneErlaubnis des Landratsamts

Günzburg vom 09.12.2013 vor. Der Bescheid gestattet das Entnehmen von Do−

nau−WasserundEinleiten von Kühlwasser und Niederschlagswasser, sonstigen

betrieblichen Abwässern und radioaktiv kontaminiertem Abwasserin die Donau.
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4.3.2

4.3.3

Er sieht für die Ableitung radioaktiver Stoffe keine anderen Werte vor, als die der

Betriebsgenehmigung.

Bewilligung und Erlaubnis enden mit Erreichen der Kernbrennstofffreiheit des

KRBIl, spätestens jedoch am 31.12.2033. Bewilligung und Erlaubnis werden

dann durch einen angepassten Bescheid abgelöst werden.

Immissionsschutzrecht

Die immissionsschutzrechtlichen Vorschriften werdeneingehalten. Regelungs−

bedarf auf genehmigungsrechtlicher Ebene wird durch abbaubedingte Änderun−

gen nicht ausgelöst. Gem. $ 8 Abs. 1 AtG finden die Vorschriften des Bun−

desimmissionsschutzgesetzes über genehmigungsbedürftige Anlagen auf Anla−

gen i. S. d. 8 7 AtG keine Anwendung,soweit es sich um den Schutz vor der

schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung handelt.

Naturschutz

Die UVP hat ergeben, dass das Gesamtvorhabenkeinendie Leistungs− und

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein−

trächtigendenEingriff in Natur und Landschaft ($ 14 Abs. 1 BNatSchG)darstellt.

Daher sind Ausgleichs− bzw. Ersatzmaßnahmenaufgrund Naturschutzrechts

nicht erforderlich.

In die UVP wurde aucheine naturschutzrechtliche Vorprüfung hinsichtlich Natura

2000−Gebieten (8 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG) und besonderen Artenschutzes

(88 33 f., 8 44 BNatSchG;)integriert.

Dabei wurdefestgestellt, dass die Auswirkungen des Gesamtvorhabensauf Na−

tura 2000−Gebiete offensichtlich nicht geeignetsind, diese hinsichtlich ihrer Er−

haltungsziele erheblich zu beeinträchtigen, sodass eine weitergehendeVerträg−

lichkeitsprüfung (8 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG, $ 3 BayNat2000V)nicht erforder−

lich war.

Auchlassen die Auswirkungen des Gesamtvorhabens eine Relevanz im Hinblick

auf die Zugriffsverbote des besonderen Artenschutzes (8 44 Abs. 1 BNatSchG)

nicht erkennen, sodass es der Prüfung einer AusnahmeoderBefreiung (8 44

Abs. 1, 8 45 Abs. 7, 8 67 Abs. 2 BNatSchG) nicht bedurfte.
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Inhalts− und Nebenbestimmungen

Gem. $ 17 Abs. 1 Satz 2 AtG können Genehmigungenzum Erreichen der

Schutzzwecke des Atomgesetzes bzw. des Strahlenschutzrechts inhaltlich be−

schränkt und mit Auflagen verbunden werden. Angesichts der weitgehenden

Konkretisierung der erforderlichen Schadensvorsorge durch Rechtsvorschriften

und das untergesetzliche Regelwerk konnten die Auflagen gem.Ziffer Il. auf

Sachverhalte beschränkt werden, die durch diese Regelungennicht abgedeckt

sind. Für den Erlass der Auflagen nachpflichtgemäßem Ermessen

(Art. 40 BayVwVfG) waren folgende Erwägungen maßgeblich:

Die in Ziffer III.1 enthaltenen Auflagen legen u. a. Verfahrensregelungenfür das

Gesamtvorhabenfest.Die in Ziffer IIl.2 enthaltenen Auflagenbetreffen die Inan−

spruchnahmeder1. SAG.

AuflageZiffer IIl.1.1 legt fest, dass die dauerhafte Außerbetriebnahme und der

Abbau von Systemenund Anlagenteilen von KRB Il nur nach Maßgabe der Re−

gelungen des BHB erfolgen dürfen. Denn auchdie strikte Einhaltung der techni−

schen undorganisatorischen Verfahrensregelungendes Betriebsreglements ge−

währleistet die erforderliche Schadensvorsorge beim Abbau(s.o.Ziffer B 3.1.3,

3.1.4), insbesondere die Rückwirkungsfreiheit (s. o. Ziffer B 4.1.3), sowie die er−

forderliche Sicherung(s. o. Ziffer B 4.1.5). Soweit die geplanten Maßnahmenbe−

reits vom Genehmigungsbestand und dem darauf beruhenden Betriebsreglement

abgedecktsind ($ 7 Abs. 3 Satz 3 AtG) verbleibt es bei deren Verbindlichkeit

nach AuflageZiffer 2.1 des Bescheids vom 07.10.2010 ? 93g−U8811.09−

2010/348−4.

Mit den AuflagenZiffern IIl.1.2 und IIl.1.3 Abs. 1 wird veranlasst, dass rechtzeitig

vor Durchführung jeder dauerhaften Außerbetriebnahme sowie jeder Abbaumaß−

nahmeder Aufsichtsbehörde Unterlagen vorgelegt werden, in denen die wesent−

lichen Informationen zur Einhaltung der nuklearen Schutzziele (insbesondere

auch zu Strahlen−, Brand− und radiologischem Arbeitsschutz sowie zur Anlagen−

sicherung) und zur erforderlichen Rückwirkungsfreiheit der Maßnahmeaufdiesi−

cherheitstechnisch wichtigen Systeme des KRBIl sowie für die benachbarten

kerntechnischen Anlagen am Standort enthalten sind, um ggf. aufsichtlich Maß−

nahmenveranlassen zu können(s. o.Ziffer B 3.1.3, 3.1.4).
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AuflageZifferIIl.1.2 erfasst nach ihrem Wortlaut aus Gründenderleichteren

Handhabbarkeit in der betrieblichen Praxis auch die dauerhafte Freischaltung,

die zusammenmit der darauffolgendenStillsetzung die dauerhafte Außerbetrieb−

nahmeergibt. Für die sachlichen Anforderungen andie auch derStillsetzung

notwendigerweise vorgeschaltete Freischaltung verbleibt es indes beim bisheri−
|

gen Betriebsreglement ($ 7 Abs. 3 Satz 3 AtG).

Die in Auflage Ziffer III.1.3 Abs. 2 vorgeseheneVerpflichtung soll sicherstellen,

dass die geforderten Informationen auch Angaben zu ggf. bei der Abbaumaß−

nahme zum Einsatz kommenden mobilen Einrichtungenenthalten. Die Auflage

Ziffer 1.5 des Bescheids vom 07.10.2010 − 93g−U881 1.09−2010/348−4 enthält ei−

ne Spezialregelung für mobile Abfallkonditionierungsanlagen bzw.vergleichbare

Anlagen und hat auch während des Abbausweiterhin Gültigkeit.

In Auflage Ziffer III.1.3 Abs. 3 wurde eine aufsichtliche, attestierende Zustimmung

für Abbaumaßnahmender Abbauklasse 2 (Unterlage 1.14) vorgesehen, weil die−

se Abbaumaßnahmensicherheitstechnisch denen der Abbauklasse 1 entspre−

chen. Dieses Zustimmungserfordernis ergänzt das bereits im modifizierten BHB

vorgesehene Zustimmungserfordernis für Abbaumaßnahmender Abbauklasse1.

Mit dem über Auflage Ziffer IIl.1.4 vor Beginn derersten Stillsetzungs− und Ab−

baumaßnahmevorzulegenden Abbauplan und dessenjährlicher Fortschreibung

ist sichergestellt, dass der Aufsichtsbehörde Informationen über die voraussicht−

liche zeitliche Abfolge der Abbaumaßnahmensorechtzeitig vorliegen, dass sie

bereits weit im Voraus zur tatsächlichen Umsetzungeinzelner Abbaumaßnah−

men unzulässige gegenseitige Abhängigkeiten erkennen und gegebenenfalls

eingreifen kann(s. o. Ziffer B 3.1.3, Auflage Ziffer IIl.1.4). Dies verschafft der

Aufsichtsbehörde einenfrühzeitigen Überblick, während die AuflagenZiffer II1.1.3

und III.1.2 die Umsetzung einzelner Abbauvorhaben bzw. dauerhafter Außerbe−

triebnahmenbetreffen.

Auflage Ziffer IIl.1.5 regelt das Vorgehen, wenn Dekontaminations− und Zerlege−

verfahren eingesetzt werdensollen, die nicht bereits in Unterlage Ziffer11.1.5 ge−

nannt sind. Damit kann das Abbauverfahren auchfür künftige Entwicklungen der

Dekontaminations− und Zerlegetechnik offengehalten werden, wobei die grund−

sätzliche und auf Genehmigungsebene geprüfte Machbarkeit der Abbauschritte

unberührt bleibt (s. o. Ziffer B 3.1.3).
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Auflage Ziffer IIl.1.6 legt fest, dass die Antragstellerinnen einenBericht zur Ent−

scheidung über die Durchführungeiner Kreislaufdekontamination erarbeiten und

diesen dem StMUV vor dem Beginnder Arbeiten an betroffenen Anlagenteilen

oderin den betroffenen Raumbereichendes Blocks B vorlegen. Die Auflage Zif−

fer I11.1.6 stellt sicher, dass hier die Belange des Minimierungsgebots

($ 8 StrlSchG) hinreichende Berücksichtigung finden. Vor Durchführung einer

Kreislaufdekontamination ist abzuwägen, ob deren Vorteile − d. h. Entfernungei−

nes großenTeils der mobilisierbaren radioaktiven Stoffe aus den betroffenen

Systemen mit der Folge reduzierter Dosisleistungswerte und vermindertenFrei−

setzungspotenzials für radioaktive Aerosole während des Abbaus − die Nachteile

?.d. h. die mit der Durchführung verbundeneExposition des Personals − über−

wiegen.

AuflageIIl.1.7 stellt sicher, dass die BerechnungenderEreignisanalysen (Unter−

lagenZiffern 11.1.8 und II.2.3) ihre Aussagekraft für alle Tätigkeiten behalten hin−

sichtlich der Einhaltung des einschlägigen Grenzwertes der Strahlenschutzver−

ordnung ($ 104 Abs. 3. V. m. $ 194 StrlSchV), des Referenzwerts von 100 mSv

gem. $ 4 Abs. 1 NDWVi. V. m. Empfehlung der Strahlenschutzkommission ?Ra−

diologische Grundlagen für Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung beiEreig−

nissen mit Freisetzungen von Radionukliden? vom 13./14.02.2014 und des Orien−

tierungswerts gem. Nr. 8 der Bekanntmachungdes Beschlusses des Länderaus−

schusses für Atomkernenergie ? Hauptausschuss ? zum Thema ?Rechtlicher

Rahmender Beurteilung des Szenarios Terroristischer Flugzeugabsturz durch

die Exekutive?; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher−

heit, Bek. vom 31.08.2016 BAnz AT vom 07.09.2016 B5i. V. m. Nr. 3 SEWD−

Berechnungsgrundlage. Die Einhaltung der Randbedingungender Ereignisana−

Iyse ist Grundlage dafür, dass bestimmte Maßnahmenim Zuge des Abbauskei−

nen originären Regelungsbedarf in der 1. SAG auslösen(8 7 Abs. 3 Satz 3 AtG;

Ss. 0. Ziffer B 4.1.3). Das gilt sowohl im Bereich der Sicherheit(s. o.Ziffer B 4.1.3),

als auch der Sicherung(s.o. Ziffer B 4.1.5 ?gezielter Flugzeugabsturz einer gro−

ßen Verkehrsmaschine*).

AuflageZiffer 111.1.8 stellt sicher, dass alle in der SSp enthaltenen Festlegungen

laufend an HanddesStands des Abbaus überprüft und gegebenenfalls ange−

passt werden sowie die übrigen Teile des BHB und das NHB unter Berücksichti−

gung des Stands des Abbauszeitnah aktualisiert werden. Ferner bedürfen be−

deutsame Änderungender SSp und des Notfallhandbuchs der vorherigen Zu−
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stimmungder Aufsichtsbehörde. Die Auflage Ziffer III.1.8 ergänzt die weiter be−

stehende Auflage Ziffer 2.3 des Bescheids vom 07.10.2010 (939−U8811.09−

2010/348−4) um die abbaubedingte laufende Überprüfung und Anpassung der

SSp und des NHB(s.o.Ziffer B 3.1.3).

AuflageIIl.2.1 verpflichtet die Antragstellerinnen, die Nutzung dieser Genehmi−

gung anzuzeigen undregelt, dass diese der Zustimmungder Aufsichtsbehörde

bedarf.

Auflage Ziffer111.2.2 stellt sicher, dass das Betriebsreglement an die Belange des

Abbaus angepasst wird. Die in das Betriebsreglement zu übernehmendenInhalte

wurden im Genehmigungsverfahren geprüft und sind in verbindlichen Genehmi−

gungsunterlagen(vgl. Tenor Ziff. 11.1) enthalten. Die AuflageIIl.2.2 stellt die

rechtzeitige Einarbeitung dieser Inhalte in die SSp des BHBsicher.

Die Auflagen des Bescheids vom 07.10.2010 (939−U881 1.09−2010/348−4) gelten

im Übrigen weiterfort (Feststellung TenorZiffer1.2.1).
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1.1

1.1 (a)

Würdigung der im Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung

erhobenen Einwendungen

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens wurde eine Öffentlichkeitsbeteili−

gung nach der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung durchgeführt. Die einge−

gangenenschriftlichen Einwendungen wurden am 28. und 29.03.2017 während

des Erörterungstermins in Gundremmingen mündlich erörtert.

Die beim StMUV bis zur Einwendungsfrist eingegangenensowie die im Verlauf

des Erörterungstermins geäußerten Einwendungenunddie Ergebnisse des Erör−

terungstermins wurdenin der Prüfung zur Genehmigungserteilung berücksichtigt

und gewürdigt. Dies spiegelt sich in den Teilen A und B der vorliegenden Ge−

nehmigung wider. Im Folgendensind darüber hinaus die Ergebnisse der Würdi−

gung der Einwendungenentsprechendder thematischen Gliederung des Erörte−

rungstermins dargestellt. Bei einem Teil der Einwendungenhandelt es sich um

Themen, die nicht Gegenstand des Genehmigungsverfahrens sind. Da aber auch

diese im Erörterungstermin zweckmäßiger Weise behandelt wurden, werdensie

im Folgenden aufgeführt.

Soweit Vorschriften der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung und des Umwelt−

verträglichkeitsprüfungsgesetzessich im Folgendenauf das Verfahren zur vor−

liegenden 1. SAG beziehen, handelt es sich dabei um die vor dem 16.05.2017

geltende Fassung(s.o. Ziffer B.2.4).

Die schriftlich und während des Erörterungstermins vorgebrachten Einwendun−

gen habendie bis zum 30.12.2018 geltende Strahlenschutzverordnung zur

Grundlage. In den vorliegenden Würdigungender Einwendungendagegenist

das seit 31.12.2018 gültige Strahlenschutzrecht zugrunde gelegt.

Anforderungenan Antrag und formale Vollständigkeit aus−

gelegter Unterlagen

Antrag

Einwendung

Die Entscheidungfür den ?Direkten Abbau? sei im Antrag nicht ausreichend be−

gründet. Es hätten Alternativenprüfungen, insbesondere zum ?SicherenEin−

schluss?, durchgeführt werden müssen.
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1.1 (b)

Wederim Sicherheitsbericht noch in der UVU seien hierzu Ausführungen ge−

macht worden. Es solle eine Alternativenprüfung anhandeinesgeeignetenKrite−

rienkatalogs durchgeführt werden. Hierbei müsse geprüft werden, welcheStillle−

gungsstrategie die geringsten Auswirkungen auf Mensch und Umwelt habe.

Würdigung

Die in 8 3 Abs. 2 Nr. 1 AtVfV geforderte Übersicht über die technischen Verfah−

rensalternativen bezieht sich nur auf die von den Antragstellerinnen tatsächlich

geprüften technische Verfahrensalternativen, begründet aber wederhinsichtlich

derStilllegungsstrategien ?sicherer Einschluss? und ?unmittelbarer Abbau? (8 7

Abs. 3 Satz 1 AtG) noch hinsichtlich der Abbauarten und−schritte einzelner Anla−

genteile und Komponenteneine Pflicht zur Alternativenprüfung.Bei derStillle−

gungsstrategie ?sicherer Einschluss? handelt es sich schon nicht um eine techni−

sche Verfahrensalternative, sondern umein zeitliches Hinausschieben des − an−

dernfalls unmittelbaren ? Abbaus der Anlage. Das Atomgesetz hat in $ 7 Abs. 3

Satz 1 ursprünglich beide Stilllegungsstrategien als gleichwertig betrachtet. Beide

Alternativen haben auch im Hinblick auf den Strahlenschutz Vor− und Nachteile.

Währendbeim sicheren Einschlusseinerseits zwar Aktivität abgeklungenist, hat

er andererseits den Nachteil, dass eine Anlage mit Personal abgebaut werden

muss, bei dem das Wissen um die Verteilung derAktivität in der Anlage und die

Kenntnis der für den DNLB und Restbetrieb erforderlichen Systeme nicht mehr

selbstverständlich aus dem Leistungsbetrieb vorhandenist. Die Antragstellerin−

nen müssendaher nicht begründen, warumsie sich für eine der beiden gesetz−

lich gleichwertigen Alternativen entschieden haben. Zwischenzeitlich wurde das

Atomgesetz mit Änderung vom 20.07.2017 dahingehend geändert, dass Anla−

gen, deren Betreiber ? wie die Antragstellerinnen − Einzahlende in den Entsor−

gungsfonds nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 EntsorgFondsG sind, nach Beendigungihres

Leistungsbetriebs unverzüglichstillzulegen und abzubauensind ($ 7 Abs. 3

Satz 4 AtG).

Einwendung

Dem Antrag fehle es an Bestimmtheit. Es müsse ein Antrag auf Stilllegung ge−

stellt werden. Eine Stilllegungsgenehmigungseiunerlässlich, bevor der Abbau

genehmigt werde.
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1.1 {e)

Würdigung

Die Bestimmtheit eines Antrags bedeutet, dass klar erkennbar und abgegrenzt

ist, was beantragt wurde und wasnicht. Aus Sicht der Genehmigungsbehördeist

dem Antrag und den im Laufe des Verfahrens eingereichten Unterlagenklar zu

entnehmen,was Antragsgegenstandist und wasdie Antragstellerinnen mit dem

Antrag erreichen wollen. Der Antrag ist bestimmt.

Dem beantragten Abbau geht notwendigerweisedie Stillsetzung der nicht mehr

benötigten Anlagenteile und Komponenten voraus. Insofern wird die Anlage un−

ausweichlich im selben Umfangstillgelegt wie sie auch abgebaut wird. Die Still−

legung vollzieht sich durch den Abbau. Dies spiegelt sich im Tenor der vorliegen−

den Genehmigung wider. Im Übrigenist die Stilllegung des KRBIl in der vorlie−

genden Genehmigung im Rahmender insgesamt geplanten Maßnahmenbe−

trachtet. Das Erlöschen der Gestattung zum Leistungsbetrieb zwecks gewerbli−

cher Stromerzeugungist bereits gesetzlich geregelt ($ 7 Abs. 1a Satz 1 Nrn. 3

und 5 AtG), insofern hat sich die Stilllegung erledigt.

Einwendung

Es sei nicht akzeptabel, dass RWEden Antrag unter Vorbehalt von beispielswei−

se dem Ausgang derlaufenden Verfassungsbeschwerde oder der Verfügbarkeit

eines Endlagersstelle.

Würdigung

Die Einwendunghatsich erledigt. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner

Entscheidung vom 06.12.2016 (1 BvR 2821/11, 1 BvR 1456/12, 1 BvR 321/12)

die 13. AtG−Novelle, mit der festgelegt wurde, dass für Block B des KRBIl mit

Ablauf des 31.12.2017 bzw.für Block C des KRBIl mit Ablauf des 31.12.2021

die Berechtigung zum Leistungsbetrieb erlischt, bestätigt. Eine zusätzliche Erklä−

rung des Verzichts auf den Leistungsbetrieb ist dahernicht erforderlich. Im Übri−

gen geht die Entsorgungspflicht mit der Abgabealler konditionierter Abfälle an

die BGZ auf diese über ($ 9a Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 AtG, 82

Abs. 2 Entsorgungsübergangsgesetz − EntsorgUG). Die Handlungspflicht für die

Entsorgungradioaktiver Abfälle, auch die Einrichtung von Endlagern,liegt beim

Bund bzw. beim beauftragten Dritten des Bundes(8 9a Abs. 3 Satz 1 AtG).
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1.2

1.2 (a)

1.2 (b)

Ausgelegte Unterlagen

Einwendung

Die ausgelegten Unterlagen hätten umfangreicher und präziser sein müssen. Die

ausgelegten Unterlagen seien unvollständig, da alle wesentlichen Fragenins

Aufsichtsverfahrenverlagert seien. Dahersei auch nicht ersichtlich, was eigent−

lich Gegenstand der Genehmigungsei.

Würdigung

Die von den Antragstellerinnen für die öffentliche Auslegung vorgelegten Unter−

lagen erfüllen die an sie gestellten Anforderungen und gebenhinreichend Anstoß

zur Befassung der Öffentlichkeit mit dem Vorhaben und zur Erhebung von Ein−

wendungen.Insbesondere ermöglichensie Dritten die Beurteilung, ob sie durch

das Gesamtvorhabenin ihren Rechtenverletzt sein können. Entscheidend für die

Beurteilung, ob Dritte in ihren Rechten verletzt sein können,ist die Frage, ob die

Abbaumaßnahmensogeplant sind, dass die Ableitungenradioaktiver Stoffe und

mögliche Freisetzungenso gering sind, dass gesundheitliche SchädenbeiDrit−

ten nach dem Maßstab praktischer Vernunft ausgeschlossen werden können.

Die ausgelegten Unterlagen enthalten alle zur Beantwortung dieser Fragener−

forderlichen Angaben. Aus den Vorschriften der 88 3 und 6 AtVfV ergeben sich

Art und Umfang der auszulegenden Unterlagen. Die Genehmigungsbehördehat

sich vor der Auslegung der Unterlagen (Antrag, Kurzbeschreibung,Sicherheits−

bericht, Umweltverträglichkeitsuntersuchung) von deren Vollständigkeit und ins−

besondere davon überzeugt, dass der Sicherheitsbericht im gebotenen Umfang

die Anlage und derenStilllegung bzw. Abbau darstellt, die damit verbundenen

Auswirkungenbeschreibt und die erforderlichen Vorsorgemaßnahmendarlegt.

Die voraussichtlichen Auswirkungendes Vorhabensauf die Allgemeinheit und

die Nachbarschaft sind aus den ausgelegten Unterlagenhinreichend zu erken−

nen. Fernerist es u. a. Zweck des Erörterungstermins, zusätzliche Erläuterungen

zu erhalten. Es ist dagegennicht erforderlich, der Öffentlichkeit die Überprüfung

der im Sicherheitsbericht enthaltenen Angabenim Einzelnen zu ermöglichen.

Zum Nachweis der Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen habendie

Antragstellerinnen im weiteren Verlauf des Genehmigungsverfahrensweitere und

detailliertere Unterlagen, die nicht öffentlich auszulegen waren, eingereicht.

Einwendung

Die ausgelegten Unterlagen wärennicht allgemeinverständlich.
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Würdigung

Die ausgelegten Unterlagen enthalten das Gesamtkonzeptfür die Stilllegung und

den Abbau des KRBIl sowie Ausführungen unter Anpassung desBetriebs an die

Erfordernisse des Abbaus, Errichtung und Nutzung vonfür den Abbau benötigten

Systemen und Komponenten, zum Umgangmit den beim Abbau anfallenden Ma−

terialien, einschließlich radioaktiver Reststoffe, sowie zu den Ableitungen radio−

aktiver Stoffe. Aus diesen Angabenlässt sich entnehmen,dass sämtliche Arbei−

ten in vorhandenen Kontrollbereichen ausgeführt werden und die schon während

des Leistungs− und Nichtleistungsbetriebs betriebenen Systeme zur Rückhaltung

radioaktiver Stoffe weiterbetrieben werdensollen. Außerdem enthalten die aus−

gelegten Unterlagen Angabenzu densich aus den Ableitungen und möglichen

Freisetzungen ergebendenStrahlenexpositionen in der Umgebung der Anlage.

Im Übrigenerfüllen die von den Antragstellerinnenfür die öffentliche Auslegung

vorgelegten Unterlagen die an sie gestellten Anforderungen,insbesondereer−

möglichensie Dritten die Beurteilung, ob sie durch das Gesamtvorhabenin ihren

Rechtenverletzt sein können.

Einwendung

Die ausgelegten Unterlagen würden nicht den Anforderungender Atomrechtli−

chen Verfahrensverordnung und dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü−

fung entsprechen.

Würdigung

Die zuständigen Behörden,in erster Linie das StMUV, überwachen die Einhal−

tung aller relevanten Vorschriften im Genehmigungs− und Aufsichtsverfahren (8 7

Abs. 3, 8 19 Abs. 1 AtG). Die ausgelegten Unterlagen entsprechen denVorschrif−

ten der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung(s. o. Ziffer 1.2 (a)).

Wird erstmalig für ein Kernkraftwerk eine Stilllegungs− und Abbaugenehmigung

beantragt, ist im Genehmigungsverfahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung mit

Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben,die sich auf das gesamte Abbaupro−

jekt, erstreckt (Nr. 11.1 Halbs. 1 Anlage 1 UVPG, $ 19b Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 At−

VfV). Daher müssen die Unterlagen Angabenzu den insgesamt geplanten Maß−

nahmen enthalten, die insbesondere die Beurteilung ermöglichen, ob die bean−

tragten Maßnahmenweitere Maßnahmennicht erschweren oder verhindern und

ob eine sinnvolle Reihenfolge der Abbaumaßnahmenvorgesehenist ($ 19b
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1.2 (d)

Abs. 1 Satz 1 AtVfV), sowie die verfahrensmäßige Umsetzung der geplanten

Maßnahmenund deren voraussichtliche Auswirkungen auf die (Umwelt−)

Schutzgüter darlegen (8 19b Abs. 1 Satz 2, $ 1a AtVfV). Die von den Antragstel−

lerinnen eingereichten Unterlagen genügendiesengesetzlichen Anforderungen.

Dabeikannin vielen Aspekten noch kein zu hoherDetaillierungsgrad gefordert

werden, vielmehrist dies späteren Stilllegungs− und Abbaugenehmigungen und

dem Aufsichtsverfahren vorbehalten. Esist für die Öffentlichkeitsbeteiligung im

Zuge des Genehmigungsverfahrens zur Erteilung einer 1. SAG ausreichend,

dass anhand der Unterlagen positiv prüfbar ist, dass das, was geplantist, in sich

schlüssig und umsetzbarist. Bei der Genehmigung der späteren Stilllegungs−

und Abbauschritte wird zu prüfen sein, ob diese mit wesentlichen Änderungen an

denin den Unterlagen zurersten Stilllegungs− und Abbaugenehmigung darge−

stellten Vorgehensweise verbundensind. Wenn eine Vorprüfung desEinzelfalls

ergibt, dass diese Änderungenerhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ha−

ben können, ist eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen

(Nr. 11.1 Halbs. 3 Anlage1 i. V. m. $ 3e Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 1 UVPG).

Einwendung

Die ausgelegten Unterlagen seien unvollständig, da insb. Angaben zu Abbaual−

ternativen, −umfang, −reihenfolge, −massen, zum Minimierungsgebot, zur Rück−

wirkungsfreiheit, zur Entladung der BE−Lagerbecken und zum Entsorgungs−, Ab−

fallkonzept fehlen odernicht ausreichen.

Würdigung

Nach der Atomrechtlichen Verfahrensverordnunghat die Öffentlichkeitsbeteili−

gungstattzufinden, sobald die zur Auslegungerforderlichen Unterlagen vollstän−

dig sind, weil der Zweck der Öffentlichkeitsbeteiligung darin liegt, der Behörde

bereits bei der Sachverhaltsermittlung die Einwände und Bedenkender Öffent−

lichkeit zur Kenntnis zu geben, so dass diese in die genehmigungsbehördliche

Prüfung und die Entscheidung über den Genehmigungsantrag einbezogen wer−

den können. Dieserfrühe Zeitpunkt der Öffentlichkeitsbeteiligung hat zur Folge,

dass im Rahmender Öffentlichkeitsbeteiligung nochnichtalle für die Genehmi−

gung notwendigen Unterlagen vorzuliegen brauchen. Außer dem Antrag wurden

der Sicherheitsbericht mit den erforderlichen Angaben(einschließlich einer Be−

schreibung der Behandlung und Entsorgung deranfallenden radioaktiven Rest−

stoffe), die Umweltverträglichkeitsuntersuchung mit den für die naturschutzfachli−

che Prüfung erforderlichen Angaben über sonstige Umweltauswirkungen des
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Gesamtvorhabensundeine Kurzbeschreibung ausgelegt. Die von den Antrag−

stellerinnen für die öffentliche Auslegung vorgelegten Unterlagenerfüllen die an

sie gestellten Anforderungen, insbesondere ermöglichensie Dritten die Beurtei−

lung, ob sie durch das Gesamtvorhabenin ihren Rechten verletzt sein können.

Entscheidendfür die Beurteilung, ob Dritte in ihren Rechten verletzt sein können,

ist die Frage, ob die Abbaumaßnahmenso geplant sind, dass die Ableitungen

radioaktiver Stoffe und mögliche Freisetzungen so gering sind, dass gesundheit−

liche SchädenbeiDritten nach dem Maßstab praktischer Vernunft ausgeschlos−

sen werden können. Die ausgelegten Unterlagen enthalten das Gesamtkonzept

für die Stilllegung und den Abbau des KRBIl sowie Ausführungen unter Anpas−

sung des Betriebs an die Erfordernisse des Abbaus, zur Errichtung und Nutzung

von für den Abbau benötigten Einrichtungen, zum Umgang mit den beim Abbau

anfallenden Materialien, einschließlich radioaktiver Reststoffe, sowie zu den Ab−

leitungen radioaktiver Stoffe. Aus diesen Angabenlässt sich entnehmen, dass

sämtliche Arbeiten in vorhandenenKontrollbereichen ausgeführt werden und die

schon während des Leistungs− und Nichtleistungsbetriebs betriebenen Systeme

zur Rückhaltung radioaktiver Stoffe weiterbetrieben werdensollen. Außerdem

?enthalten die ausgelegten Unterlagen Angabenzu densich aus den Ableitungen

und möglichen Freisetzungen ergebendenStrahlenexpositionen in der Umge−

bung derAnlage.

Währendbei Errichtungs− und Betriebsgenehmigungender zukünftige sichere

Betrieb im Fokussteht, liegt der Fokus beieinerStilllegungs− und Abbaugeneh−

migung auf dem Prozess des Abbaus. Dabei wäre es kontraproduktiv, bereits im

Genehmigungsverfahrenalle Demontage− und Zerlegeverfahren im Voraus kom−

ponentenscharf festzulegen. Im Interesse eines effektiven Strahlenschutzesist

es wesentlich sinnvoller, diese erst im Aufsichtsverfahren auf der Basis einer ak−

tuellen radiologischen Charakterisierung festzulegen. Die zum rückwirkungsfrei−

en Abbau vorgesehenenAnlagenteile und Komponenten werdenin der 1. SAG

festgelegt (s. o. TenorZiffer 1.2.2).

Die Antragstellerinnen habenihren Beitrag in den Fonds zur Finanzierung der

kerntechnischen Entsorgunggeleistet. Die Endlagerung radioaktiver Abfälle liegt

in der Zuständigkeit des Bundes undist somit nicht Gegenstanddieses Verfah−

rens.
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1.2 (e)

1.3

1.3 (a)

Einwendung

Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung seiunvollständig, da insb. Alternativen−

prüfungen, die Beschreibung der Abbaureihenfolge, die Betrachtung des konven−

tionellen Abrisses sowie die radiologischen Belastungen durch Transporte fehlen

odernicht ausreichen.

Würdigung

Der konventionelle Abriss ist weder Teil des atomrechtlichen Genehmigungsvor−

habens noch wurde er beantragt. Der nach $ 7 Abs. 3 AtG zu genehmigende

Abbau eines Kernkraftwerksist mit der Entlassung der Anlage aus der atom−

rechtlichen Überwachung nachderen Freigabe (88 31 ff. StrISchV) abgeschlos−

sen. Ausgangspunkt der UVP−Pflichtigkeit des Abbauseines Kernkraftwerksist

dessen nukleare Relevanz(Nr. 11.1 Anlage 1 UVPG). Der bauliche Abriss auch

großer Gebäude, wie etwa die nach der Freigabe verbleibendenStrukturen des

KRBII, ist nicht UVP−pflichtig und dementsprechend nirgendwo sonst in der An−

lagei zum UVPG aufgeführt. Die Entsorgungder beim Abriss anfallenden kon−

ventionellen Abfälle erfolgt nach den Vorgabender einschlägigen Gesetze und

Verordnungen, insbesondere desKreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sowie der

auf dieser Rechtgrundlage erlassenen Verordnungen.

Transporte von radioaktiven Abfällen sind nicht Gegenstand des Genehmigungs−

vorhabenszurStilllegung und zum Abbau des KRBIl. Sie sind Gegenstand ge−

sonderter Genehmigungen(88 4 ff. AtG, 88 27 ff. StrlSchG) und unterliegen ge−

fahrgutrechtlichen Anforderungen. Es werden keine vermeidbaren Transporte

durchgeführt, sondern die Reststoffe soweit möglich vor Ort konditioniert.

Im Übrigen wird auf die Ausführungenzu 1.1 (a), 1.1 (b) und 1.2 (d) verwiesen.

Öffentlichkeitsbeteiligung

Einwendung

Es sei eine größtmögliche Transparenz und Information zu gewährleisten. Eine

Öffentlichkeitsbeteiligung sollte bei allen Genehmigungs− und Abbauschritten

durchgeführt werden. Die noch nicht erstellten Unterlagen seien nachFertigstel−

lung nicht nur der Behörde, sondern auch der Öffentlichkeit vorzulegen. Die Öf−

fentlichkeitsbeteiligung sei zu früh erfolgt, die Unterlagenseiennicht ausrei−

chend.
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1.3 (b)

Würdigung

Die zuständigen Behörden,in erster Linie das StMUV, überwachendie Einhal−

tungaller relevanten Vorschriften im Genehmigungs− und Aufsichtsverfahren (8 7

Abs. 3, 8 19 Abs. 1 AtG). Wird erstmalig für ein Kernkraftwerk eine Stilllegungs−

und Abbaugenehmigungbeantragt,ist im Genehmigungsverfahren eine UVP mit

Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben, die sich auf das gesamte Abbaupro−

jekt, erstreckt (Nr. 11.1 Halbs. 1 Anlage 1 UVPG, $& 19b Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 At−

VfV). Daher müssen die Unterlagen Angabenzu den insgesamt geplanten Maß−

nahmenenthalten, die insbesonderedie Beurteilung ermöglichen, ob die bean−

tragten Maßnahmenweitere Maßnahmennicht erschweren oder verhindern und

ob eine sinnvolle Reihenfolge der Abbaumaßnahmenvorgesehenist ($ 19b

Abs. 1 Satz 1 AtVfV), sowie die verfahrensmäßige Umsetzung der geplanten

Maßnahmenundderen voraussichtliche Auswirkungen auf die (Umwelt−)

Schutzgüter darlegen (8 19b Abs. 1 Satz 2, $ 1a AtVfV). Die von den Antragstel−

lerinnen eingereichten Unterlagen genügendiesen gesetzlichen Anforderungen.

Dabei kannin vielen Aspekten nochkein zu hoher Detaillierungsgrad gefordert

werden, vielmehr ist dies späterenStilllegungs− und Abbaugenehmigungen und

dem Aufsichtsverfahren vorbehalten. Die Atomrechtliche Verfahrensverordnung

fordert eine möglichst frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, dem wurde

Rechnung getragen. Für eine 1. SAG ist es ausreichend, dass anhand der Unter−

lagen positiv prüfbarist, dass das, was geplantist, in sich schlüssig und umsetz−

barist. Die ausgelegten Unterlagen erfüllen hinsichtlich Umfang undInhalt die

gesetzlichen Anforderungen.Die Veröffentlichung aller Antragsunterlagen sieht

der Gesetzgebernicht vor. Bei der Genehmigung der späterenStilllegungs− und

Abbauschritte wird zu prüfen sein, ob diese mit wesentlichen Änderungen an den

in den Unterlagen zurersten Stilllegungs− und Abbaugenehmigung dargestellten

Vorgehensweise verbundensind. Wenn eine Vorprüfung des Einzelfalls ergibt,

dass diese Änderungenerhebliche nachteilige Umweltauswirkungen habenkön−

nen, ist eine erneute UVP durchzuführen (Nr. 11.1 Halbs. 3 Anlage1 i. V.m. $ 3e

Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 1 UVPG). Demzufolge kann die Entscheidung über eventuel−

le weitere Beteiligungen der Öffentlichkeit erst zu einem späteren Zeitpunkt nach

erfolgter Antragstellung des Betreibers erfolgen.

Einwendung

Die Öffentlichkeitsbeteiligung sollte nach Aarhus−Konvention und Espoo−

Konventionerfolgen.
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1.3 (c)

Würdigung

Die Öffentlichkeitsbeteiligung fand gemäß geltendem Rechtstatt. Sowohldie

Aarhus− als auch die Espoo−Konvention wurdenin deutsches Recht umgesetzt.

Durch die Bekanntmachung wurde der gesamten Öffentlichkeit Gelegenheit ge−

geben,sich zu äußern, ohne Benachteiligung ?im Hinblick auf Staatsangehörig−

keit, Volkszugehörigkeit oder Wohnsitz?, wie es vollständig in der Aarhus−

Konventionheißt. Die Aarhus−Konvention sieht im Übrigen nur vor, dass die Öf−

fentlichkeit alles für relevant erachtete schriftlich oder mündlich vortragen kann.

Eine Erörterung, wie sie die Atomrechtliche Verfahrensverordnung vorsieht, ist

dagegennur möglich, wenn die Stellungnahmenrechtzeitig vorherschriftlich vor−

liegen.

Abgesehenvon der Republik Österreich hat kein Nachbarstaat geltend gemacht,

von dem Vorhaben möglicherweise betroffen zu sein ($ 7a Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1

Alt. 2 AtVfV). Eine offizielle Delegation Österreichs hat am Erörterungsterminteil−

genommen, zudem fandein Konsultationsgespräch mit Österreich zum Abbau−

vorhabenstatt. Auswirkungen des Abbauvorhabens auf Nachbarstaaten oder

Unterlieger der Donau, sind auch beim schwersten denkbaren Störfall im Rah−

men des Abbaus($ 7a Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 Alt. 1 AtVfV) ausgeschlossen.

Einwendung

Die Öffentliche Bekanntmachung würdenicht den Anforderungender Atomrecht−

lichen Verfahrensverordnung (AtVfV) und dem Gesetz über die Umweltverträg−

lichkeitsprüfung (UVPG) entsprechen.

Würdigung

Die öffentliche Bekanntmachungdes Vorhabenserfolgte gesetzeskonform. In der

Bekanntmachung vom 05.10.2016 wurdendie nach $ 6 Abs. 1 und 2

Satz 1 AtVfV auszulegendenUnterlagen (Antrag, Sicherheitsbericht, UVU und

Kurzbeschreibung) konkret benannt, und zusätzlich wurde darauf hingewiesen,

dass in diesen Unterlagen außer dem Antrag auch Angaben zum ThemaRest−

stoffe/Abfälle und technische Verfahrensalternativen enthalten sind, aber weitere

Unterlagenderzeit nicht vorliegen. Ebenso wurde das Vorhabenin konziser Form

vorgestellt, unter anderem mit Hinweis auf die UVP−Pflicht, die Einbeziehung der

insgesamt geplanten Maßnahmen, den dauerhaften Nichtleistungsbetrieb und

den Abbau mit bzw. ohne BE. Die Bekanntmachungerfüllte ihre Funktion, An−

stoß zur Einsicht in die ausgelegten Unterlagen zu geben. Die Durchführung der

UVP im atomrechtlichen Genehmigungsverfahrenrichtet sich nach der AtVfV
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1.3 (d)

1.3 (e)

1.3 (M)

1.4

1.4 (a)

(8 2a Abs. 1 Satz 2 AtG, 8 1 AtVfV). Da die Atomrechtliche Verfahrensverord−

nung andieser Stelle das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz verdrängt,

kommt es auf möglicherweise weitergehende Regelungenin 8 9 Abs. 1a und 1b

UVPGnicht an.

Einwendung

DerBetreibersollte seine offene Informationspolitik fortführen.

Würdigung

Die Antragstellerinnen haben die Zusage abgegeben, weiterhin zeitnah und

transparent über das Vorhabenzu informieren, auch über denZeitpunkt der Ge−

nehmigungserteilung hinaus.

Einwendung

Es seien alle Voraussetzungen zu schaffen, dass der Erörterungstermin zur de−

taillierten Diskussion eines breiten Themenspektrums genutzt werden kann.

Würdigung

Im Rahmen des Erörterungstermins wurdenalle vorgetragenen Sachverhalte und

Fragenerörtert.

Einwendung

Beim Erörterungsterminsollte die Öffentlichkeit zugelassen werden.

Würdigung

Der Erörterungstermin ist gemäß Atomrechtlicher Verfahrensverordnung grund−

sätzlich nicht öffentlich. Nach Rücksprachemit allen Betroffenen hat der Ver−

handlungsleiter die Öffentlichkeit beim Erörterungstermin zugelassen.

Genehmigung/ Staatliche Aufsicht

Einwendung

Die Betriebsgenehmigungsei durch eineStilllegungsgenehmigung abzulösen.

Das KRBIl müsse vor dem Abbaustillgelegt werden. Dabeiseiseitens der Be−

hörde auchdie Möglichkeit einer Teilstilllegungsgenehmigung zu prüfen.
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1.4 (b)

1.4 (c)

Würdigung

Dem beantragten Abbau von Komponentenund Anlagenteilen geht notwendi−

gerweise derenStillsetzung voraus. Insofern wird das KRB Il unausweichlich im

selben Umfangstillgelegt wie es auch abgebaut wird. Die Möglichkeit einer Teil−

stilllegung wurde geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung spiegelt sich im Tenor der

vorliegenden Genehmigung wider. Die Stilllegung vollzieht sich durch den Abbau.

Einwendung

Die Stilllegung und der Abbau müssten für die Blöcke B und C gemeinsam erfol−

gen. Der Abbau von Block B beigleichzeitigem Leistungsbetrieb von Block C wi−

derspräche derIntention des Atomgesetzes. Das Risiko des Betriebs sei nicht

notwendig, da man den Strom nicht brauche.

Würdigung

Der Gesetzgeberhat in 8 7 Abs. 1a Satz 1 Nr. 3 und 5 AtG zweiunterschiedliche

Endterminefür die Berechtigung zum Leistungsbetrieb der Anlagen Kernkraft−

werk Gundremmingen B und Kernkraftwerk Gundremmingen

C

festgelegt und

damit explizit die Festlegung getroffen, dass Block C auch nach Abschaltung von

Block B im Leistungsbetrieb verbleiben kann. Mit Novelle vom 20.07.2017 wurde

das Atomgesetz zudem dahingehend geändert, dass Anlagen nach Beendigung

ihres Leistungsbetriebs unverzüglich stillzulegen und abzubauensind (8 7 Abs. 3

Satz 4 AtG).

Einwendung

Die Genehmigungdürfe nur erteilt werden, wenneine sofortige Ausnutzung

durch den Antragsteller gegebenist. Die Nachbetriebsphase müsse möglichst

kurz gehalten werden.

Würdigung

Die frühzeitige Erteilung der Genehmigung und deren unverzügliche Nutzunglie−

genim Interesse des Antragstellers. Gem. $ 7 Abs. 3 Satz 4 AtG sind Anlagen

unverzüglich abzubauen, wenn die Berechtigung zum Leistungsbetrieb erloschen

ist. Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 06.12.2016

(1 BvR 2821/11, 1 BvR 1456/12, 1 BvR 321/12) wurde die 13. Novelle zum

Atomgesetzbestätigt.
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1.4 (d)

1.4 (e)

Einwendung

Teile der Betriebsgenehmigung dürften nach Abschaltung nur über einen be−

grenzten Zeitraum weitergelten. Stilllegungsmaßnahmenkönntennicht bereits

unter dem Regime der Betriebsgenehmigunggetroffen werden, da& 7

Abs. 1 AtG nur für Errichtung und Betrieb gelten würden.

Würdigung

Soweit die für Stilllegung und Abbau geplanten Maßnahmenbereits Gegenstand
einer Betriebsgenehmigung nach 8 7 Abs. 1 Satz 1 AtG sind,ist eine Regelungin

der SAG nicht erforderlich (so ausdrücklich $ 7 Abs. 3 Satz 3 AtG). Maßnahmen

wie z. B. der Weiterbetrieb noch benötigter Systeme müssennicht erneut geprüft

werden. Insoweit ist die Genehmigung nach $ 7 Abs. 3 AtG der Sache nach eine

Änderungsgenehmigung,die sich nur auf die neuen Maßnahmender Stilllegung

und des Abbauserstreckt, die noch nicht vom Genehmigungsbestanderfasst

sind.

Geradedie fortwährende Betriebsgenehmigungstellt sicher, dass es an keiner

Stelle zu einer Verminderung des hohenSicherheitsniveaus kommt. Zudem kann

die geltende Betriebsgenehmigung aufgrund der besonderen Konstellation der

Doppelblockanlage mit nur einer Betriebsgenehmigung im Hinblick auf den Leis−

tungsbetrieb von Block C nicht aufgehoben werden.

Einwendung

Obliegenheiten der atomrechtlichen Aufsicht nach $ 19 AtG sollten im Genehmi−

gungsverfahren nach 8 7 AtG behandelt werden.

Würdigung

Das Atomgesetz unterscheidetstrikt zwischen Genehmigung und Aufsicht, somit

ist die Aufsicht nicht im Rahmen einer Genehmigungzuregeln.

Währendbei Errichtungs− und Betriebsgenehmigungender zukünftige sichere

Betrieb im Fokussteht, liegt der FokusbeieinerStilllegungs− und Abbaugeneh−

migung auf dem Prozess des Abbaus. Dabei wäre es kontraproduktiv, bereits im

Genehmigungsverfahrenalle Einzelheiten im Vorausfestzulegen. Insbesondere

im Interesse eines effektiven Strahlenschutzes ist es wesentlich sinnvoller, diese

erst im Aufsichtsverfahren auf der Basis einer aktuellen radiologischen Charakte−

risierung unter Hinzuziehungbetrieblicher Messdatenfestzulegen. Im Gegensatz

dazu werdenin der Genehmigungbetriebliche Verfahrenfestgelegt. Die zum
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14)

1.4 (9)

1.4 (h)

rückwirkungsfreien Abbau vorgesehenenAnlagenteile und Komponenten werden

in der 1. SAG festgelegt (s. o. TenorZiffer 1.2.2).

Einwendung

Eine Abbau−/Stilllegungsgenehmigung seinicht erforderlich. Der Abbau des

KRBIl könne bei weitergeltender Betriebsgenehmigung im Rahmenderatom−

rechtlichen Aufsicht nach $& 19 AtG erfolgen.

Würdigung

Der Gesetzgeber hat ein Genehmigungserfordernisfür Stilllegung und Abbau

von Kernkraftwerken klarstellend vorgesehen($ 7 Abs. 3 Satz 1 AtG). Der Um−

setzung von Maßnahmen,die Stilllegung und Abbau dienen, auf Basis des Ge−

nehmigungsbestands hat der Gesetzgeber mit der Regelung des $ 7 Abs. 3

Satz 3 AtG Rechnung getragen (s.o. Ziffer C.1.4 (d)).

Einwendung

Der Abbauprozesssolle durch externe Sachverständige begleitet und überwacht

werden. Es solle auch der Sachverstand der Einwender und deren Sachbeistän−

de für das Verfahren genutzt werden.

Würdigung

Der Abbau der Anlage wird nach $ 19 AtG durch die zuständige Aufsichtsbehör−

de unter Zuziehung atomrechtlicher Sachverständiger ($ 20 AtG) überwacht.Alle

Abbautätigkeiten, Messwerte und relevanten Daten werden nachdengesetzli−

chen BestimmungenunddenFestlegungenim Betriebsreglement dokumentiert.

Unbeschadetder Information der Öffentlichkeit durch die zuständigen Behörden

(8 24a Abs. 1 AtG) sieht das Gesetz eine förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung wie

im Genehmigungsverfahren währenddeslaufenden Abbausnicht vor. Die Unter−

stützung der Atomaufsicht erfolgt ?− wie im $ 20 AtG vorgegeben − durch atom−

rechtliche Sachverständige. Die Information der Öffentlichkeit richtet sich nach

den atomrechtlichen Vorschriften.

Einwendung

Die wasserrechtliche Erlaubnis sei für den Abbau anzupassen und daherin die

Abbaugenehmigung mit einzubeziehen.
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2.1

2.1 (a)

2.1 (b)

Würdigung

Die wasserrechtliche Bewilligung und gehobeneErlaubnis für die Donaubenut−

zungen wurden am 09.12.2013 vom Landratsamt Günzburg wiedererteilt. Sie

enden mit Kernbrennstofffreiheit des Kernkraftwerks Gundremmingen(Blöcke B

und C) und Vorliegen der für die endgültige Stilllegung des Standortes notwendi−

gen wasserrechtlichen Gestattungen, spätestens jedoch am 31.12.2033. Die An−

passung der wasserrechtlichen Erlaubnis erfolgt somit erst nach der Kernbrenn−

stofffreiheit beider Blöcke, da sich dann die Gewässernutzung erheblich verän−

dert.

Abbau

Sicherheitsaspekte

Einwendung

Oberste Priorität gelte den Gesundheits− und Sicherheitsbelangen von Menschen

und Umwelt.

Würdigung

Der vorrangige Schutz von Mensch und Umwelt ist gesetzlich geregelt, insbe−

sondere in Gestalt der Genehmigungsvoraussetzung der Gewährleistung derer−

forderlichen Schadensvorsorge beim Abbau ($ 7 Abs. 3 Satz 2, Abs. 3 AtG). Die

Einhaltung der einschlägigen Vorschriften wird durch die zuständigen Aufsichts−

behörden überwacht.

Einwendung

Es sei inakzeptabel mit dem Abbau von Block B zu beginnen, solange sich der

Block C noch im Leistungsbetrieb befindet.

Würdigung

Im Teilvorhaben 1 werden nur Systeme und Anlagenteile des Blocks B abgebaut,

deren Abbausicherheitstechnisch rückwirkungsfrei auf den Leistungsbetrieb des

Blocks C ist. Dies wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens überprüft.

Die Einhaltung wird im atomrechtlichen Aufsichtsverfahren überwacht.

Im Übrigen wird auf die Ausführungenunter 1.4 (b) verwiesen.
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2.1 (c)

2.1 (d)

Einwendung

Der Abbau dürfe erst nach Entfernung sämtlicher BE und Sonderbrennstäbe be−

ginnen. Die BE−Freiheit müsse daher Genehmigungsvoraussetzungsein. Vor−

rangig sollte die Entladung der BE−Lagerbeckenerfolgen. Die ausgelegten Unter−

lagen würden keine Angabenenthalten, wie viele BE sich in den Lagerbecken

befänden, wann mit ihrer Auslagerung begonnenwerden solle und wie lange die

Auslagerung dauern werde.Alle BE in den BE−Lagerbecken der Blöcke Bund C

müssensicher gelagert sein. Für die parallel zum Abbau geplante Entladung des

BE−Lagerbeckenssollte ein Sicherheitsnachweis erstellt werden.

Würdigung

Die Antragstellerinnen habenfür das Teilvorhaben 1 nur Systeme benannt, deren

Abbau aucherfolgen kann, solange sich noch BE im Lagerbeckenbefinden. Es

handelt sich ausschließlich um Systeme, die für die Kühlung des Lagerbeckens

keine Bedeutung habenund deren Abbauohnesicherheitstechnische Rückwir−

kungen auf diese möglich sind. Von der Aufsichtsbehörde wird zudem vor Beginn

eines jeden Abbauschritts nochmals geprüft, dass keine nachteiligen Auswirkun−

gen auf den sicheren Betrieb zu besorgensind, insbesondere wasdie Einhaltung

der Anforderungen zur Kontrolle der Reaktivität und zur Kühlung der BE anbe−

langt.

Die Lagerung, Handhabung, Verpackung und der Abtransport des Kernbrenn−

stoffs erfolgen weiter nach den Regelungender bestehenden Betriebsgenehmi−

gung und sind damit nicht Gegenstand dieser 1. SAG. Die Sicherheitsnachweise

aus dem bisherigen Betrieb gelten fort. Damit ist die Gewährleistung dererforder−

lichen Schadensvorsorge(8 7 Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 Nr. 3 AtG) sichergestellt. Die

Genehmigungserteilung ist daher nicht vom vorherigen Abtransport der BE ab−

hängig. Auch derStilllegungsleitfaden geht davon aus, dass sich währendStillle−

gung und Abbau noch Kernbrennstoff in der Anlage befinden kann.

Einwendung

Der Abbau dürfe keine Rückwirkungenauf den Leistungsbetrieb von Block C und

die Lagerung der BE in Block B und C haben.

Die Vermaschungenderbeiden Blöcke seien nicht transparent dargestellt. Die

seitens Betreiber und Behörde angestellten Prüfungen zur Rückwirkungsfreiheit

seien nicht nachvollziehbar. Die erforderliche Schadensvorsorge könne nur ge−
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2.1 (e)

2.1 (f)

2.1 (9)

währleistet werden, wennalle Abbauschritte und −maßnahmenbereits in der Ge−

nehmigungdetailliert festgelegt seien.

Würdigung

Der noch andauerndeLeistungsbetrieb des Blocks C wurdein dersicherheits−

technischen Begutachtung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens berück−

sichtigt. Die sicherheitstechnische Rückwirkungsfreiheit der Abbaumaßnahmen

im Block B auf den Leistungsbetrieb des Blocks C sowie auf den dauerhaften

Nichtleistungsbetrieb des Blocks B wurde geprüft. Im atomrechtlichen Verfahren

ist zwischen Genehmigungund Aufsicht zu unterscheiden. In der Genehmigung

sind der Abbauumfang und die entsprechenden Verfahrensweisenfestgelegt, de−

ren Einhaltung dann im Rahmender Aufsicht geprüft wird.

Im Übrigen wird auf die Ausführungenunter 1.2 (d) verwiesen.

Einwendung

Vorrangig sollte die Entladung der BE−Lagerbeckenerfolgen.

Würdigung

Wie zu 2.1 (c) bereits ausgeführt haben die Antragstellerinnen für das Teilvorha−

ben 1 nur Systeme benannt, deren Abbau erfolgen kann, solange sich noch BE

im Lagerbeckenbefinden. Es handelt sich ausschließlich um Systeme,die für die

Kühlung des Lagerbeckenskeine Bedeutung haben und deren Abbau ohnesi−

cherheitstechnische Rückwirkungenauf diese möglich sind.

Einwendung

Alle BE in den BE−Lagerbeckender Blöcke B und C müssensichergelagert sein.

Einwendung

Für die parallel zum Abbau geplante Entladung des BE−Lagerbeckenssollte ein

Sicherheitsnachweiserstellt werden.

Aufgrund des Sachzusammenhangs werdendie Einwendungen2.1 (f) und

2.1 (9) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Wie zu 2.1 (c) bereits ausgeführt, erfolgen die Lagerung, Handhabung, Verpa−

ckung und der Abtransport des Kernbrennstoffs weiter nach den Regelungen der
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2.1 (h)

2.1 (i)

bestehenden Betriebsgenehmigung und sind damit nicht Gegenstand dieser

1. SAG. Die Sicherheitsnachweise aus dem bisherigen Betrieb geltenfort. Damit

ist die Gewährleistung der erforderlichen Schadensvorsorge(8 7 Abs. 3 Satz 2,

Abs. 2 Nr. 3 AtG) sichergestellt.

Einwendung

Währenddes Abbaussollten die jeweils aktuellsten Sicherheitserkenntnisse und

die Erfahrungen aus anderen Abbauvorhabenberücksichtigt werden. Die Anlage

müsse in der Nachbetriebsphase ständig an den Stand von Wissenschaft und

Technik angepasst, also erforderlichenfalls auch nachgerüstet werden.

Würdigung

Neuesicherheitstechnische Erkenntnisse und Erfahrungen aus der eigenen und

anderen kerntechnischen Anlagenfließen fortwährend in die Bewertung und Prü−

fung des Betriebs wie auch der Abbaumaßnahmenein. Die nach dem Stand von

Wissenschaft und Technik erforderliche Schadensvorsorgeist gemäß Atomge−

setz jederzeit zu gewährleisten. Der Stand von Wissenschaft und Technik be−

zieht sich auf die Definition der vorsorgebedürftigen Ereignisse und das Maß der

Risikobeherrschung (nach dem Bundesverfassungsgericht Schadensausschluss

am Maßstab praktischer Vernunft). Der Stand von Wissenschaft und Technik legt

indes keinen technischen Standard für einzelne technische Maßnahmenfest.

Insbesondereentsprechendie eingesetzten technischen Abbauverfahren dem

Stand der Technik und gewährleisten dadurch die nach dem Stand von Wissen−

schaft und Technik erforderliche Schadensvorsorge.

Einwendung

Der sichere Einschluss der Radioaktivität sei während des gesamten Abbaus

nachzuweisen.

Würdigung

Die Aktivitätsrückhaltung, d. h. der Einschluss radioaktiver Stoffe, ist auch beim

Abbau einer kerntechnischen Anlageeines der Schutzziele und hat höchste Prio−

rität. Die Minimierung von Emissionen sowie die Verhinderung von Freisetzungen

radioaktiver Stoffe wird auch während des Abbaus durch die weiterhin bestehen−

den MaßnahmenundEinrichtungen des KRBIl ebenso sichergestellt sein wie im

Leistungsbetrieb. Diese Maßnahmenbeinhalten ferner administrative Vorgaben
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2.2

2.2 (a)

des Betriebsreglements, insbesondere zu StrahlenschutzmaßnahmenvorOrt,

wie z. B. Einhausungen oder mobile Luftfilteranlagen.

Einwendung

Die Schutzmaßnahmenfür die im Rückbau Beschäftigten sollten angegeben

werden.

Würdigung

Die Minimierung der Strahlenexposition sowohl der Mitarbeiter als auch der Be−

völkerung und der Umweltist ein zentrales Anliegen des Strahlenschutzrechts,

ohne dabei indes die Gewährleistung der erforderlichen Schadensvorsorgebei

Einhaltung der Dosisgrenzwerte des Strahlenschutzgesetzes und derStrahlen−

schutzverordnungin Frage zu stellen. Danachist jede Strahlenexposition von

Mensch und Umwelt unter Beachtung des Stands von Wissenschaft und Technik

und unter Berücksichtigung aller Umstände desEinzelfalls auch unterhalb der

Grenzwerte so gering wie möglich zu halten. Durch diese Festlegung im gesetzli−

chen Regelwerk und deren konsequente Umsetzung ist dem Anliegen derEin−

wendung Rechnung getragen. Wie schon bisher im Leistungs− und Nichtleis−

tungsbetrieb werden auchbeiallen einzelnen Abbauschritten die notwendigen

Bewertungendurchgeführt und die Maßnahmen zur Minimierung der Strahlenex−

position festgelegt. Die Begleitung und Überwachungerfolgt laufend durch die

zuständige Aufsichtsbehörde.

Kostenaspekte

Einwendung

Die Finanzierung des Abbaus müsse durch die Eigentümersichergestellt wer−

den.

Würdigung

Die Finanzierung aller Abbaumaßnahmendes KRBIl erfolgt durch die Antrag−

stellerinnen unabhängig von der Höheder Kosten. Hierfür wurden Rückstellun−

gen gebildet. Sollten sich diese als nicht ausreichend erweisen, entbindet das die

Antragstellerinnen nicht von ihrer Verantwortung, den Abbau des KRBIl zufi−

nanzieren (8 1 Abs. 1 Satz 1 Nachhaftungsgesetz vom 27.01.2017, BGBl.|
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2.2 (b)

2.2 (c)

2.3

2.3 (a)

S. 114, 127, 1676, geändert nach MaßgabedesArt. 5 Abs. 2 durch Art. 4 Abs. 3

des Gesetzes vom 05.05.2017, BGBl. I S. 1074).

Einwendung

Die Finanzierung aller Folge− und Betriebskosten für den Abriss nachStilllegung

und Abbau sowie für Zwischen− und Endlagerung müsste durch den Betreiber

übernommen werden.

Würdigung

Für die Finanzsicherung der Zwischen− und Endlagerung wurdendie dafür not−

wendigenMittel inkl. eines Risikozuschlags durch Übertragung der von den

Energieversorgungsunternehmenhierfür gebildeten Rückstellungen vollständig in

einen öffentlich−rechtlichen Fonds nach dem Entsorgungsfondgesetz übertragen.

Der konventionelle Abriss bzw. die Weiternutzung der Gebäudeist nicht Gegen−

stand des vorliegenden Genehmigungsverfahrens.

Einwendung

Es sei eine Anpassung der Deckungsvorsorge vorzunehmen.

Würdigung

Die Deckungsvorsorge in Höhe der Höchstgrenze von 2,5 Mrd. Euro gem. & 13

Abs. 3 AtG wurde zuletzt in der 15. Änderungsgenehmigung vom 08.12.2017

festgesetzt. Eine Neufestsetzung der Deckungsvorsorge aufgrund des Vorha−

bensist daher nicht notwendig.

Vorgehen/ Reihenfolge

Einwendung

Die zum Abbau, zur Zerlegung und zur Materialbehandlung eingesetzten Verfah−

ren sollten für jede Komponente detailliert beschrieben werden.

Würdigung

Eine frühzeitige Festlegung im Hinblick auf die in der Einwendunggestellten Fra−

gestellung ist nicht sinnvoll, da hierdurch die Möglichkeit erschwert wird, Weiter−

entwicklungen zu implementieren und aus Erfahrungen der Abbaumaßnahmen

im KRBII und an anderen Standorten zu profitieren. Dieses Vorgehenlehntsich
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2.3 (b)

2.3 (c)

2.3 (d)

an die bewährte Praxis in den bisher in Bayern bereits durchgeführten Rückbau−

vorhaben (Kernkraftwerk Niederaichbach KKN, Versuchsatomkraftwerk Kahl

VAK, Heißdampfreaktor Großwelzheim HDR, Gundremmigen KRBA) an. Wichtig

ist, dass jeweils vor konkreten Abbaumaßnahmendie Einhaltung der Schutzziele

nachgewiesen wird. Gem. Auflage IIl.1.4 ist der Abbauplanjährlich fortzuschrei−

ben und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Gem. AuflageIII.1.5 sind für vom Ge−

nehmigungsantrag abweichendeZerlegeverfahren ihre Einsatzeignung nachzu−

weisen. Die Einhaltung der erforderlichen Schadensvorsorge durch den Abbau

gebietet eine Detailfestlegung im Sinne der Einwendunggeradenicht.

Einwendung

Die Abbaureihenfolge müsse in der Genehmigungdetailliert dargestellt werden.

Ein möglichstflexibles Abbaukonzeptsei inakzeptabel.

Würdigung

Die Abbaureihenfolgeist bereits durch die geplanten Teilvorhaben sowie die im

Sicherheitsbericht (Kapitel 9.2) genannten Kriterien grundsätzlich vorgegeben.

Weiter wird in aller Regel beginnend von den wenigerzu den stärker kontami−

nierten Systemen hin abgebaut. Gem. Auflage IIl.1.4 ist der Abbauplan mit der

vorgesehenenzeitlichen Abfolge derStillsetzungs− und Abbaumaßnahmenjähr−

lich fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Einhaltung derer−

forderlichen Schadensvorsorge durch den Abbau gebietet eine Detailfestlegung

im Sinne der Einwendunggeradenicht.

Einwendung

Es ist sicherzustellen, dass es beim Abbau zu keiner Querkontamination kommt.

Würdigung

Kontaminationsverschleppungen und Querkontaminationen werdenbereits durch

eine geeignete Wahl der Abbaureihenfolge und der jeweils zum Einsatz kom−

mendenZerlegeverfahren weitgehend vermieden. Die konkreten Strahlen−

schutzmaßnahmenvorOrt werden im jeweiligen Abbaumaßnahmeverfahren und

gemäß der im BHB bestehenden Regelungenfestgelegt.

Einwendung

Der Abbau sollte schnellstmöglich erfolgen.
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2.3 (e)

2.3 (f)

2.3 (9)

2.3 (h)

Würdigung

Gem. 8 7 Abs. 3 Satz 4 AtG sind Anlagen, deren Berechtigung zum Leistungsbe−

trieb erloschenist, unverzüglich stillzulegen und abzubauen.

Einwendung

Es sollte aufsichtsrechtlich verbindliche Vorgaben und Verfahren zum Abbau ge−

ben.

Würdigung

Die Vorgaben und Verfahren zum Abbau von Anlagenteilen sind mit dem vorlie−

genden Genehmigungsbescheidverbindlich festgelegt (siehe hierzu insbesonde−

re AuflagenIIl.1.1 bis I11.1.3).

Hinsichtlich der Auswahl der zum Einsatz kommendenZerlegetechnik bei einer

konkreten Abbaumaßnahmewird auf die Ausführungenunter 2.3 (a) verwiesen.

Einwendung

Der Deckel des RDBdürfe erst geöffnet werden, wenn eine gesonderte Einhau−

sung mit Filteranlage zur Verfügungsteht.

Einwendung

Der Deckel des RDBdürfe erst geöffnet werden, wenn ein schlüssiges und ge−

ordnetes Entsorgungskonzeptvorliegt, und ein Rückbau des Reaktordruckbehäl−

ters in technisch sinnvollen Abschnitten sichergestellt ist.

Aufgrund des Sachzusammenhangs werdendie Einwendungen2.3 (f) und

2.3 (9) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Das Öffnen des RDB warbereits für das Ausladender BE in das BE−

Lagerbeckenerforderlich und ist in der bestehendenBetriebsgenehmigung gere−

gelt.

Einwendung

Vor Abbaubeginnsollten alle aktivitätsführenden Systeme dekontaminiert wer−

den.
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2.3 (i)

2.3 (j)

Würdigung

Mit den Abbaumaßnahmenwird im Maschinenhaus des Blocks B begonnen. Die

dort abzubauenden Systeme und Anlagenteile sind nicht oder nur schwach kon−

taminiert. Gem. AuflageIIIl.1.6 haben die Antragstellerinnen die Durchführung der

Dekontamination der Komponentenim eingebauten Zustand in Form einer Kreis−

laufdekontamination mit dem Ziel einer Verbesserung desradiologischen Anla−

genzustandes und zum Zweck des radiologischenArbeitsschutzes im Hinblick

auf eine Dosisminimierung zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung ist der atom−

rechtlichen Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Einwendung

Das RDB−Unterteil müsse unmittelbar nach Ausbau der Kerneinbauten abgebaut

oder mit einem massiven Deckel verschlossen werden.

Würdigung

Der Block B befindet sich im dauerhaften Nichtleistungsbetrieb gemäß geltender

Betriebsgenehmigung. In diesem Anlagenzustand ist der RDB drucklos und ge−

öffnet, der Kernist vollständig in das BE−Lagerbeckenentladen und der Flutraum

ist gefüllt. Ein Abbau oder ein Verschluss des RDB nach Ausbau der Kerneinbau−

ten ist weder aussicherheitstechnischer noch aus strahlenschutztechnischer

Sicht erforderlich.

Einwendung

Nach Abschaltung von Block B sollte mit dem Abbau erst begonnenwerden,

wenndie Aktivität ausreichend abgeklungenist.

Würdigung

Gem. $ 7 Abs. 3 Satz 4 AtG sind Anlagen, deren Berechtigung zum Leistungsbe−

trieb erloschenist, unverzüglich stillzulegen und abzubauen. Die Erfahrung aus

bereits durchgeführten Abbauvorhabenzeigt, dass der unmittelbare Abbau auch

aus strahlenschutztechnischer Sicht vorzuziehen undsinnvoll ist.
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3.1

3.1 (a)

3.1 (b)

Strahlenschutz / Strahlenexposition aufgrund von Ablei−

tungen

Grundsätzliche Anforderungen

Einwendung

Die Strahlenbelastung sollte so gering wie möglich gehalten werden. Das Strah−

lenminimierungsgebot sei immer anzuwenden.

Würdigung

Die Minimierung der Strahlenexpositionist bereits in $ 8 Abs. 2 StrlSchG enthal−

ten, ohne dabeiindes die Gewährleistung der erforderlichen Schadensvorsorge

bei Einhaltung der Dosisgrenzwerte des Strahlenschutzgesetzes und der Strah−

lenschutzverordnungin Frage zustellen. Bei jeglichem Umgang mit radioaktiven

Stoffen, also auch beiStilllegung und Abbau des KRBIl, gilt diese Vorschrift ?

sowohl für den Schutz der Bevölkerung als auch für das vor Ort tätige Personal.

Die sich aus den Jahresemissionen des KRBIl ergebenden maximaleneffekti−

ven Dosiswerte für die Bevölkerungliegen im Bereich von wenigen uSv pro Jahr.

Die zulässigen Werte nach StrISchV betragen 300 uSv pro Jahr.

Hinsichtlich der Minimierung der Strahlenexposition des im Kontrollbereich täti−

gen Personals wird auf die Ausführungen unter2.1 (j) verwiesen.

Einwendung

Der radiologische Zustand der Anlage sollte vor dem Abbau im Rahmeneiner

radiologischen Charakterisierung ermittelt werden.

Würdigung

Die radiologische Charakterisierung wurde, soweit für das Genehmigungsverfah−

ren erforderlich, durchgeführt. Ausreichende Kenntnisse über den radiologischen

Zustand der Anlageliegen durch MessungenwährenddesLeistungsbetriebs

sowie im dauerhaften Nichtleistungsbetrieb vor. Bereits während des Leistungs−

betriebs der Anlage wurden radiologische Daten,z. B. für die Planung von Tätig−

keiten mit erhöhter Strahlenbelastung, zur Überwachung und Dokumentation von

Tätigkeiten sowie für die Abfall− und Reststoffentsorgung, erhoben. Im Rahmen

der Abbauplanung werdenbereits vorhandene Daten herangezogen und neue

Daten zum radiologischen Zustand bestimmt. Vor den eigentlichen Abbaumaß−
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3.1 (c)

3.1 (d)

3.1 (e)

nahmenwird der radiologische Zustand im aufsichtlichen Verfahren detailliert er−

hoben und geprüft.

Einwendung

Gesundheitliche Schäden würdenbereits durch Kleinstmengenionisierender

Strahlung hervorgerufen.

Einwendung

Die Einhaltung der Strahlenschutzverordnung böte keinen ausreichenden Schutz

für die Bevölkerung.

Aufgrund des Sachzusammenhangswerdendie Einwendungen3.1 (c) und

3.1 (d) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Wie bereits unter 3.1 (a) ausgeführt, beträgt die maximale effektive Dosis aus Ab−

leitungen des KRBIl für die Bevölkerung wenige uSv pro Jahr. Die Freigabe ra−

dioaktiver Stoffe aus dem KRBIl erfolgt streng nach den Vorgaben der Strahlen−

schutzverordnung entsprechend dem 10 uSv−Konzept (sog. de−minimis−Dosis).

Die mittlere natürliche Strahlenbelastung der Bevölkerung in Deutschlandliegt

bei 2.100 uSv pro Jahr, bei einer Bandbreite von 1.000 bis 10.000 uSv pro Jahr.

Somit lässt sich kein gesundheitliches Risiko für die Bevölkerung durch das Vor−

habenableiten.

Einwendung

Das StMUV müsse nachweisen, wie es die Einhaltung der Strahlenschutzverord−

nungsicherstellt.

Würdigung

Das LfU prüft und überwacht im Auftrag des StMUV laufend die Einhaltung derin

der Strahlenschutzverordnung festgelegten Anforderungenbei den kerntechni−

schen Anlagenin Bayern.

114



3.2

3.2 (a)

3.2 (b)

3.2 (c)

Aktivitätsrückhaltung

Einwendung

Die Immissionen auf Natur und Mensch sollten so gering wie möglich gehalten

und mit fortschreitendem Abbau reduziert werden.

Würdigung

Wie bereits unter 3.1 (a) ausgeführt ergibt sich aus den Ableitungen des KRBIl

für die Bevölkerung eine maximale effektive Dosis von wenigen uSv pro Jahr. Die

zulässigen Werte nach $ 47 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 StrlSchV in der bis zum

30.12.2018 geltenden Fassungi. V.m & 193 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StrlSchV betra−

gen 0,3 mSv pro Jahr. Im Laufe des Gesamtvorhabenswerdensich die tatsächli−

chen Ableitungen weiter reduzieren. Auch unter Berücksichtigung der Direkt−

strahlung wird der Bevölkerungsschutzgrenzwert von 1 mSv pro Kalenderjahr

eingehalten (8 80 Abs. 1 StrISchG,s.o. Ziffer B.4.1.3).

Die Freigabe radioaktiver Stoffe aus dem KRBII erfolgt streng nach den Vorga−

ben der StrISchV entsprechend dem 10 uSv−Konzeptals (sog. de−minimis−Dosis

(8 31 Abs. 2 StrISchV).

Die mittlere natürliche Strahlenbelastung der Bevölkerung in Deutschlandliegt

bei 2.100 uSv pro Jahr, bei einer Bandbreite von 1.000 bis 10.000 uSv pro Jahr.

Somit lässt sich kein gesundheitliches Risiko für die Bevölkerung durch das Vor−

habenableiten.

Einwendung

Die beantragten radioaktiven Ableitungen wären zu hoch undsollten in jedem

Fall niedriger als im Leistungsbetrieb sein.

Einwendung

Die beantragten radioaktiven Ableitungen überschritten die Vorgaben der Strah−

lenschutzverordnung.

Aufgrund des Sachzusammenhangswerdendie Einwendungen3.2 (b) und

3.2 (c) gemeinsam behandelt.
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3.2 (d)

3.2 (e)

3.3

3.3 (a)

Würdigung

Die in der bestehenden Betriebsgenehmigungfestgelegten Werte für die Ablei−

tung radioaktiver Stoffe mit Luft und Wassergelten zunächst aufgrund des an−

dauernden Leistungsbetriebs des Blocks C unverändert fort. Sie gewährleisten

die Einhaltung des $ 47 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 StrlSchV in der bis zum 30.12.2018

geltenden Fassungi. V.m 8 193 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StrlSchV für Einzelpersonen

der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Vorgaben gem. 8 99 Abs. 2

StrISchV. Wie unter Ziffer A 2.2.11 ausgeführt, sollen die zulässigen Werte im

Laufe des Gesamtvorhabens reduziert werden.

Im Übrigen wird auf die Ausführungenunter 3.1 (a) verwiesen.

Einwendung

Zur Verringerung radioaktiver Emissionensollten in der Genehmigung konkrete

Maßnahmen,wie z. B. die Einrichtung mobiler Luftfilterungsanlagen,festgelegt

werden.

Würdigung

Auf die Ausführungen unter2.1 (i) wird verwiesen.

Einwendung

Die Vorbelastungen durch das Standortzwischenlager, die natürliche Strahlenex−

position und den radioaktiven Fallout von Tschernobylseien zu berücksichtigen.

Würdigung

Bei der Begrenzung derAbleitung radioaktiver Stoffe wurdenhinsichtlich der zu

berücksichtigenden Vorbelastungendie Vorgaben des $ 99 Abs. 2 StrlSchV ein−

gehalten. Eine Berücksichtigung der natürlichen Strahlenexposition sowie des

Fallouts aus dem Reaktorunfall in Tschernobylist dabei nicht vorgesehen. Der

Dosisbeitrag durch das Standort−Zwischenlager wurde gem. $ 80

Abs. 4 StrlSchG berücksichtigt.

Aktivitätsüberwachung

Einwendung

Alle radioaktiven Emissionen sollten permanent überwacht und veröffentlicht

werden.
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3.3 (b)

3.3 (c)

3.3 (d)

Einwendung

Die durch Abrissarbeiten freigesetzten radioaktiven Emissionen sollten im Rah−

men eines spezifischen Monitorings überwacht werden.

Einwendung

Es müsse überprüfbar sichergestellt werden, dass die auftretende Strahlenexpo−

sition keine nachteiligen Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen hat.

Aufgrund des Sachzusammenhangs werdendie Einwendungen3.3 (a), 3.3 (b)

und 3.3 (c) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Die Emissions− und Immissionsüberwachung am Standort Gundremmingener−

folgt nach der?Richtlinie zur Emissions− und Immissionsüberwachungkerntech−

nischer Anlagen (REI)*. Dieses Überwachungsprogramm wird im bisherigen Um−

fang weiter durchgeführt. Wie zu 3.1 (e) dargelegt, prüft und überwacht das LfU

im Auftrag des StMUV laufend die Einhaltung derin der Strahlenschutzverord−

nung festgelegten Anforderungen. Ein Schwerpunkt dieser Tätigkeit ist die Emis−

sions− und Immissionsüberwachung.Hierzu betreibt das LfU auch ein automati−

sches Messnetz, das sog. Kernreaktor−Fernüberwachungssystem (KFÜ), das aus

den bayerischen kerntechnischen Anlagen und deren Umgebungkontinuierlich

(rund um die Uhr) wichtige radiologische sowie meteorologische Messdatenin

die Messnetzzentrale des LfU überträgt. Des Weiteren wird eine Vielzahl an Um−

weltproben ausgewertet. Das LfU veröffentlicht in seinem ?Strahlenhygienischen

Jahresbericht zur Allgemeinen Umweltradioaktivität und Umgebungsüberwa−

chung der kerntechnischen Anlagen in Bayern? und aufseinenInternetseiten die

Ergebnisse.

Der bauliche ?Abriss? der nach dem Abbau verbleibenden Gebäudestrukturenist

nicht Gegenstand der 1. SAG. Die abzureißenden Gebäudestrukturen sind keine

radioaktiven Stoffe mehr, sondern derAbriss erfolgt erst nach Freigabe und Ent−

lassung aus der atomrechtlichen Überwachung.Die Freisetzung radioaktiver

Stoffe beim Abriss spielt daher keine Rolle mehr.

Einwendung

Die Begriffe Nah− und Fernbereich seien im Sicherheitsbericht zu definieren.
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3.3 (e)

3.3 (f)

3.3 (9)

Einwendung

Im Sicherheitsbericht wird nicht angegeben,für welchenOrt, in welcherEntfer−

nung die Strahlenbelastungen abgeschätzt wurden.

Einwendung

Die ungünstigsten Aufpunkte mit den höchsten Strahlenbelastungensind im Si−

cherheitsbericht zu nennen.

Aufgrund des Sachzusammenhangs werdendie Einwendungen3.3 (d), 3.3 (e)
und 3.3 (f) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Für die Ermittlung der Strahlenexposition aufgrund derAbleitung radioaktiver

Stoffe mit Wasser werdenals Aufpunkt der sogenannte Nah− und Fernbereich

angesetzt. Der Nahbereichist dabei der Bereich, an dem nureine geringe

Durchmischungdeseingeleiteten Wassers mit dem Donauwasservorliegt. Im

Gegensatz dazuliegt der Fernbereich in größerer Entfernung, an der von einer

vollständigen Durchmischung deseingeleiteten Wassers mit dem Wasser des

Vorfluters, also der Donau, ausgegangenwerden kann. Die Grenze zu Öster−

reich beispielsweise liegt im Fernbereich.

Die ungünstigsten Einwirkungsstellen für die Ermittlung der effektiven Dosis

durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft liegen in der Nähe des Anlagen−

zauns. Die ungünstigsten Einwirkungsstellen für die Ermittlung der effektiven Do−

sis durch Direktstrahlungliegen direkt am Anlagenzaun. Die ungünstigsten Ein−

wirkungsstellen für die Ermittlung der effektiven Dosis durch die Ableitung radio−

aktiver Stoffe mit Wasserbefindensich im Einleitbereich des KRBIl.

Die Berechnungenhinsichtlich der Strahlenbelastung haben ergeben,dassdie

zulässigen Dosiswerte gem. & 99 StrlSchV anallen ungünstigsten Einwirkungs−

stellen weit unterschritten werden.

Einwendung

Die Ausbreitungsberechnungenfür radioaktive Stoffe sollten veröffentlicht wer−

den.
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4.1

4.1 (a)

4.1 (b)

4.1 (c)

Würdigung

Die Ausbreitungsrechnungenerfolgten nach deneinschlägigen Berechnungsvor−

schriften. Zur Beurteilung einer möglichen Betroffenheit sind die Ergebnisse die−

ser Rechnungen maßgeblich und ausreichend.

Radioaktive Abfälle

Abfallkonditionierung

Einwendung

Alle Konditionierungsmaßnahmensollten auf dem Anlagengelände Gundrem−

mingenerfolgen.

Würdigung

Die Konditionierung der radioaktiven Abfälle erfolgt soweit möglich im KRBIl. In

Einzelfällen erfolgt die Konditionierung in externen Anlagen.Bei den hierzu erfor−

derlichen Transporten(88 27 ff. StrISchG) radioaktiver Stoffe werden die Vor−

schriften des Gefahrgutrechts eingehalten. Dies wird aufsichtlich überwacht.

Einwendung

Es dürfe keine Konditionierung radioaktiven Materials durch Verbrennen oder

Eintrocknenerfolgen.

Würdigung

Für die Konditionierung werden nur geeignete Verfahren herangezogen. Die

Konditionierung erfolgt ausschließlich nach von der Bundesgesellschaft für End−

lagerung mbH (BGE) geprüften und freigegebenen Ablaufplänen.

Einwendung

Die Abfallarten und die Behandlungsmethodensollten konkret beschrieben und

veröffentlicht werden.

Würdigung

Im Sicherheitsbericht werden die geschätzten Reststoffmassen benannt, unter−

gliedert nach freizugebenden und damit konventionellen Stoffen sowie radioakti−
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4.1 (d)

4.1 (e)

4.1 f)

4.1 (9)

ven Abfällen. Ebenso sind auch die Entsorgungswegederverschiedenen Abfall−

arten beschrieben wie auch die Verfahren für deren Behandlung.

Einwendung

Eine Minimierung der Abfallmengenseizu fordern.

Würdigung

Zur Minimierung des Anfalls radioaktiver Abfälle sind verschiedene Maßnahmen

für die Reststoffbehandlung vorgesehen, wie Sortieren, Dekontaminieren oder

Konditionieren. Das Reststoff− und Abfallkonzept sieht dabei vor, die beim Abbau

anfallenden Stoffe soweit wie möglich der Freigabe zuzuführen, was auch der

Forderung von $ 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EntsorgÜG entspricht. Für den Umgang

mit freigegebenenStoffen gelten die Bestimmungendes Kreislaufwirtschaftsge−

setzes. Alle radioaktiven Abfälle werden gemäß Abfallkonzept endlagergerecht

konditioniert und dann für die Endlagerungbereitgestellt. Für alle Abfallarten

werden entsprechende Ablaufpläneerstellt, die zum Ziel haben, die Anforderun−

gen des Endlagers an die Qualität der Abfallgebinde zu erfüllen sowie die sichere

Zwischenlagerung zu gewährleisten.

Einwendung

Alle radioaktiven Reststoffe sollten nach ihrem Anfall umgehendin eine Form

überführt werden, die radioaktive Freisetzungen bei normalem Umgang undbei

Störfällen verhindert.

Würdigung

Es wird auf die Ausführungenunter2.1 (i) verwiesen.

Einwendung

Es sollten Konditionierungsmethodeneingesetzt werden, die eine Gasentwick−

lung während der Lagerung so weit wie möglich vermeiden.

Einwendung

Die Konditionierung sollte nach den geltenden Endlagerungsbedigungenerfol−

gen.
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4.1 (h)

4.1 (i)

4.2

4.2 (a)

Einwendung

Die Zwischenräumein Endlagercontainern sollten nicht mit Zement verfüllt wer−

den.

Aufgrund des Sachzusammenhangswerdendie Einwendungen4.1 (f), 4.1 (9)

und 4.1 (h) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Wie zu 4.1 (b) ausgeführt kommenfür die Konditionierung nur geeignete Verfah−

ren zur Anwendung. Die Konditionierung erfolgt ausschließlich nach von der BGE

geprüften und freigegebenen Ablaufplänen. Dabei werdenu.a. die Aspekte einer

möglichen Gasentwicklung oder der evtl. Verwendung von Zement berücksich−

tigt. Das Ziel der Ablaufpläneist die Herstellung eines endlagerfähigen Abfallpro−

dukts gemäß den geltenden Endlagerbedingungen.

Einwendung

Es sollte nur in den GebäudendesKontrollbereichs mit offenen radioaktiven

Stoffen umgegangen werden.

Würdigung

Mit offenen radioaktiven Stoffen wird nur in Kontrollbereichen innerhalb von Ge−

bäuden umgegangen.

Zwischenlagerung am Standort

Einwendung

Die Zwischenlagerungsollte höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Würdigung

Alle radioaktiven Abfälle werden entsprechendden geprüften und freigegebenen

Ablaufplänen konditioniert. Dabei werden auch die Aspekte einer sicheren Puffer−

lagerung berücksichtigt. Darüber hinaus werden im KRBIl die Anforderungen der

?ESK−Leitlinien für die Zwischenlagerung vonradioaktiven Abfällen mit vernach−

lässigbarer Wärmeentwicklung?erfüllt.
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4.2 (b)

4.2 (c)

4.2 (d)

4.2 (e)

4.2. (f)

Einwendung

Die Zwischenlagerung unddie Transportbereitstellung sollten nur in geschlosse−

nen und abgeschirmten Räumenstattfinden.

Einwendung

Sämtliche radioaktiven Reststoffe seien im Reaktorgebäude aufzubewahren.

Aufgrund des Sachzusammenhangswerden die Einwendungen4.2 (b) und

4.2 (c) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Die Pufferlagerung radioaktiver Reststoffe und radioaktiver Abfälle erfolgt in den

geschlossenen Räumendes Kontrollbereichs. Die Transportbereitstellung erfolgt

in geschlossenen Behältern gemäß Gefahrgutrecht.

Einwendung

Eine Abklinglagerung dürfe es nicht geben.

Würdigung

Das Abklingenist eine natürliche und unabwendbareFolge des radioaktiven Zer−

falls. Im Atomrechtist kein Verbot einer Abklinglagerung verankert. Eine Abkling−

lagerungist während des Abbaus von kerntechnischen Anlagen unvermeidbar.

Im Sinne der Dosisminimierungist sie sogar erwünscht.

Einwendung

Die Puffer−/Zwischenlagerungradioaktiver Abfälle sollte zeitlich befristet werden.

Würdigung

DerZeitraum einer Pufferlagerung am Standort KRBIl ist abhängig von den La−

gerkapazitäten im ZwischenlagerMitterteich und vom Zeitpunkt der Inbetrieb−

nahmedes Bundesendlagersfür nicht wärmeentwickelnde Abfälle. Die Pufferla−

gerung radioaktiver Abfälle im KRBIl steht einer Genehmigungserteilung nicht

entgegen.

Einwendung

Es dürfe keine Puffer−/Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle aus Gundremmin−

gen an anderen Standorten geben.
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4.2. (9)

4.2 (h)

4.3

4.3 (a)

Würdigung

Eine Puffer− oder Zwischenlagerung an anderen Standortenist, mit Ausnahme

des Zwischenlagersin Mitterteich, von Seiten der Antragstellerinnen nicht vorge−

sehen.

Einwendung

Bei der Puffer−/Zwischenlagerungradioaktiver Abfälle sollte eine Verseuchung

des Grundwassers vermieden werden.

Würdigung

Wie bereits in den Ausführungen unter4.2 (b) und 4.2 (c) dargelegt, erfolgt die

Pufferlagerung radioaktiver Reststoffe und radioaktiver Abfälle in den geschlos−

senen RäumendesKontrollbereichs.

Einwendung

Die Aufbewahrungsfristen und die Lagerkapazitäten am Standort für Abfälle und

Reststoffe aus dem Abbau sollten genau spezifiziert werden. Die Ankündigung

der grünen Wiesesei falsch, da der Großteil des radioaktiven Inventars für unbe−

stimmte Zeit am Standort im Zwischenlagerverbleibe.

Würdigung

Auf die Ausführungen unter4.2 (e) wird verwiesen.

Transporte

Einwendung

Belastungen durch Atommüilltransporte seien weitgehend zu vermeiden.

Würdigung

Die Beförderung derradioaktiven Abfälle unterliegt den Regelungender Strah−

lenschutzverordnung und des Gefahrgutbeförderungsgesetzes. Bei Einhaltung

dieser Regelungen und deshier zugrundeliegendeninternationalen Regelwerks

(Europäisches Übereinkommenüberdie internationale Beförderung gefährlicher

Güter auf der Straße (ADR)) ist sichergestellt, dass es zu keiner unzulässigen

Strahlenexposition der Bevölkerung kommt. Durch das LfU wird im Rahmensei−

ner aufsichtlichen Tätigkeit beim Transport radioaktiver Stoffe die Einhaltung der
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geltenden Regelungen überprüft. Beförderungsvorgängesind nicht Gegenstand

der 1. SAG.

Einwendung

Die Anzahl der Transporte mit radioaktiv belastetem Material muss vor Abbaube−

ginn errechnet und bekannt gegeben werden. Ebensosind die Transportwege zu

veröffentlichen.

Würdigung

GemäßSicherheitsbericht sollen konditionierte radioaktive Abfälle, sobald mög−

lich, in das Endlager Schacht Konrad zur Endlagerung transportiert werden. Die

Inbetriebnahmedes Endlagersist nach derzeitigem Stand für das Jahr 2027 an−

gekündigt. Bis dahin könnendie konditionierten radioaktiven Abfälle in das Zwi−

schenlager nach Mitterteich gebracht werden. Das bedeutet somit, dass von ei−

nem zeitnahenkontinuierlichen Abtransport auszugehenist.

Wie bereits unter 4.3 (a) ausgeführt, werdenbeiallen Transporten radioaktiver

Abfälle die Vorgaben der Strahlenschutzverordnung und des Gefahrgutbeförde−

rungsgesetzes eingehalten. Somit ist eine Gefährdung der Bevölkerung oder der

Umwelt durch die Transporte ausgeschlossen. Die Angabe der Anzahl der

Transporte bzw. die Bekanntgabe von Transportwegenist dahernicht erforder−

lich.

4.3 (c) Einwendung

Der Transport per Bahn sollte gegenüber dem Transport auf der Straße bevor−

zugt werden.

Würdigung

Die Wahl des Transportwegesliegt in der Entscheidungsfreiheit der Antragstelle−

rinnen. Die Anforderungen des Gefahrgutrechts werdenin jedem Fall eingehal−

ten.

4.3 (d) Einwendung

Die Nutzung derKreisstraße GZ 28 für die Transporte zum oder vom Kernkraft−

werk sollte geprüft werden.
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4.3 (e)

4.3 (f)

4.4

4.4 (a)

Würdigung

Notwendige Transporte könnenauf jeglichen zulässigen Verkehrswegendurch−

geführt werden. Im Vergleich zum Leistungsbetrieb beider Kraftwerksblöcke sind

keine erhöhten Belastungen zu besorgen.

Einwendung

Transporte radioaktiver Reststoffe an andere Standorte zur Bearbeitung oder

Freigabe dürfe es nicht geben.

Würdigung

Wie bereits unter 4.1 (a) ausgeführt werdendie radioaktiven Abfälle soweit mög−

lich im KRBII konditioniert. In Einzelfällen erfolgt die Konditionierung in externen

Anlagen.Bei den hierzu erforderlichen Transporten radioaktiver Stoffe werden

die Vorschriften des Gefahrgutrechts eingehalten. Dies wird aufsichtlich über−

wacht. Die Freigabe radioaktiver Reststoffe erfolgt grundsätzlich am Standort des

KRBIl.

Einwendung

Bei Transportunfällen im öffentlichen Straßenverkehrsollte ausreichend qualifi−

ziertes Personal verfügbarsein.

Würdigung

Die Beförderung derradioaktiven Abfälle unterliegt den RegelungenderStrah−

lenschutzverordnung und des Gefahrgutbeförderungsgesetzes. Diese beinhalten

auch Regelungenzur Gefahrenabwehrbei Unfällen.

Endlagerung / Deponierung

Einwendung

Es fehle ein Gesamtkonzept zur Entsorgung bzw. Endlagerung deranfallenden

Abfälle.

Würdigung

Im Rahmendes vorliegenden Genehmigungsverfahrenslegten die Antragstelle−

rinnen ein Reststoff− und Abfallkonzept vor. Darin sind alle erforderlichen Anga−

ben zum geplanten Vorgehenenthalten.
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Nach dem Atomgesetz (8 9a Abs. 3) ist der Bund verpflichtet, Anlagen zur Si−

cherstellung und zur Endlagerungradioaktiver Abfälle einzurichten. Esist in

Deutschland allgemeiner Konsens, dass diese Endlagerin tiefen geologischen

Formationen eingerichtet werden sollen, um so einen dauerhaften Abschluss von

der Biosphäre sicherzustellen. Für die hochradioaktiven Abfälle (im Wesentlichen

bestrahlte BE und verglaste Spaltproduktlösungen aus der Wiederaufarbeitung)

wurde mit Verabschiedung des Standortauswahlgesetzes ein erneutes Suchver−

fahren eingeleitet. Diese Abfälle enthalten zwar einen großen Anteil der zu ent−

sorgendenRadioaktivität, nehmen aber nureinen kleinen Anteil des Volumens

ein. Im KRBIl fallen hierunter die bestrahlten Brennelemente/−stäbe im Standort−

Zwischenlager. Für die schwach− und mittelradioaktiven Abfälle existiert mit der

Schachtanlage Konrad ein bestandskräftig genehmigtes Endlager. Dieses befin−

det sich derzeit im Ausbau, mit einem Beginn des Einlagerungsbetriebsist nach

aktuellen Aussagen der BGEim ersten Halbjahr 2027 zu rechnen.Bis dahin

könnendie konditionierten radioaktiven Abfälle in das Zwischenlager nachMitter−

teich gebracht oder im Kontrollbereich des KRBIl puffergelagert werden.

Einwendung

Alle Lagerflächen und Deponien, die Material jedweder Art vom Kraftwerk

Gundremmingenaufnehmen,sollten benannt und vor Rückbaubeginn bekannt

gegebenwerden.

Einwendung

Materialien aus dem Abbausollten nicht auförtliche Deponien verbracht werden.

Stattdessenist eine gesonderte Deponierung vorzunehmen.

Einwendung

Denöffentlich−/rechtlichen Entsorgungsträgern sollte zeitnah ein Gesamtkonzept

zum erwarteten Abfallaufkommen(Art, Masse, Zeiträumeetc.) vorgelegt werden.

Einwendung

Bei der Wiederverwertung von Material, das aus der atomrechtlichen Überwa−

chung entlassen wurde,ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz einzuhalten.

Einwendung

FreigegebenesMaterialsollte auf gesonderten Deponien der Kategorie 3 gela−

gert werden.



4.4. (9)

Aufgrund des Sachzusammenhangswerdendie Einwendungen4.4 (b), 4.4 (c),

4.4 (d), 4.4 (e) und 4.4 (f) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Die mit dem Abbau von Anlagenteilen innerhalb des Kontrollbereichs voraus−

sichtlich anfallende Materialmenge, die gem. $ 36 Abs. 1 Nr. 3 StrISchV zur Be−

seitigung, d. h. zur Deponierung,freigegebenwird, beläuft sich auf maximal

10.000 Mg.Die radiologische Unbedenklichkeit der DeponierungdieserStoffe ist

durch die behördliche Freigabe erbracht. Aus radiologischen Gründenist die Ab−

lieferung auf einer Deponie der Klasse | ausreichend. Eine andere Entsorgung

als die Beseitigung kommtfür diese Stoffe nicht in Betracht ($ 68

Abs. 2 StrlSchG).

Uneingeschränkt freigegebene oder konventionelle, nichtradioaktive Stoffe aus

dem KRBIl sind gemäß den VorgabendesKreislaufwirtschaftsgesetzes grund−

sätzlich wieder zu verwendenoderzu verwerten. Eine Deponierung kommthier

nur in Ausnahmefällen in Betracht, es gilt der grundsätzliche Verwertungsvorrang

nach Abfallrecht ($ 7 Abs. 2 Satz 2 KrWG, 8 40 Abs.4 StrISchV).

Die nach Freigabe der Gebäudestrukturen des Kontrollbereichs und der Entlas−

sung aus der atomrechtlichen Überwachung aus dem dann ggf. folgenden kon−

ventionellen Abriss stammenden Bauschuttmassensind nicht Gegenstand des

atomrechtlichen Vorhabens. Unabhängig davongilt auch für diese Massen der

Grundsatz der Wiederverwendung oder Wiederverwertung.

Einwendung

Die Weiter−/Wiederverwertung in anderen kerntechnischen Anlagen sollte das

vorrangige Ziel beim Umgang mit aktivierten oder kontaminierten Reststoffen

sein.

Würdigung

Zur kontrollierten Wiederverwendung bzw.−verwertung im kerntechnischen Be−

reich kommennurStoffe in Betracht, die nicht der Freigabe gem. den

88 31 ff. StrISchV zugeführt werden können.Hierbei handelt es sich zum einen

um Anlagenteile wie Pumpen, Aggregate, aber auch Geräte wie z. B. Messgerä−

te. Diese könnenin anderen kerntechnischen Anlagen oder atomrechtlich ge−

nehmigten Einrichtungen wiederverwendetwerden.
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Aktivierter oder kontaminierter Metallschrott, der eingeschmolzen werdenkann,

kann derkontrollierten Verwertung zugeführt werden. Der Metallschrott wird an

geeignete Anlagen, die über eine entsprechende atomrechtliche Genehmigung

zum Umgangund zur Bearbeitung dieser Stoffe verfügen, abgegeben und dort

wiederverwertet. Dabei sind die Annahmebedingungen derjeweiligen Verwer−

tungsanlageeinzuhalten. Das Schmelzgut wird z. B. bei der Herstellung von Be−

hältern für radioaktive Abfälle verwendet.

Freigabe und Herausgabe

Freigabeverfahren

Einwendung

Das Freigabeverfahren sei abzulehnen.

Einwendung

Das Freigabeverfahren und die Freigabepraxis gem. $ 29 Strahlenschutzverord−

nung seien unzureichend und widersprächen dem Minimierungsgebot.

Einwendung

Das 10−uSv−Konzeptsei unzureichend.

Einwendung

Die Freigabe nach 8 29 StrISchV widersprächeinternationalen und nationalen

Vorschriften, wie z. B. der Euratom−Vorschriften.

Einwendung

Die deutschen Freigabegrenzwerte wären im internationalen Vergleich zu restrik−

tiv und müssten erhöht werden.

Aufgrund des Sachzusammenhangswerden die Einwendungen5.1 (a), 5.1 (b),

5.1 (c), 5.1 (d) und 5.1 (e) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Wie unterZiffer A 2.2.7 dargelegt erfolgt die Freigabe gem. den

88 31 ff. StrISchV auch für den Abbau des KRBIl entsprechend dem schon wäh−



5.1)

5.1 (g)

rend des Leistungs− und Nichtleistungsbetriebs in der Strahlenschutzordnung des

BHBfestgelegten Verfahren. Im Hinblick auf die Freigabefähigkeit sollen die

Reststoffe wie bisher gegebenenfalls entsprechend vorbehandelt werden. Das

LfU als zuständige Behörde prüft die Übereinstimmung mit den in der Strahlen−

schutzverordnung festgelegten Anforderungenfür die Freigabe. Nicht freigabefä−

hige Stoffe werdenals radioaktiver Abfall für die Endlagerung konditioniert.

Das den Freigabewerten der StrIlSchV zugrundeliegende 10−uSv−Konzept beruht

auf der Annahme,dass eine Entlassung vonStoffen aus der strahlenschutzrecht−

lichen Überwachung dann verantwortet werden kann, wenn sie zu Strahlenexpo−

sitionen führt, die maximal im Bereich von 10 uSv im Kalenderjahrfür Einzelper−

sonender Bevölkerung und damit bei etwa 1 % der natürlichen Strahlenexpositi−

onliegen. Dieses Konzept wird durch die EURATOM−Strahlenschutzrichtlinie

2013/59 bestätigt. Das Freigabeverfahrenstellt somit ein etabliertes und bewähr−

tes Verfahren zur radiologischen Bewertung der Abgabevon Materialien aus

Strahlenschutzbereichendar. Esist in der Strahlenschutzverordnung geregelt

und damit auch für die Stilllegung und den Abbau des KRBIl verbindlich.

Einwendung

Für freigegebeneMaterialien sei ein lückenloser Nachweis im Sinne einerStoff−

stromkontrolle zu führen und zu veröffentlichen.

Würdigung

Mit erteilter Freigabeist die betroffene Materialcharge aus der atomrechtlichen

Überwachungentlassen.Sie ist kein radioaktiver Stoff oder radioaktiver Abfall im

Sinne des Atomrechts mehr und unterliegt den Regularien des Kreislaufwirt−

schaftsgesetzes.

Einwendung

Die Nuklidvektoren, die Messgeräte/−verfahren und die Freigabekriterien seien zu

begründenundzuveröffentlichen.

Würdigung

Durch begleitende Kontrollen und Sondernuklidanalysen seit Beginn des Anla−

genbetriebs liegen ausreichende Kenntnisse über die Nuklidzusammensetzung

vor. Gem. Anlage 4 StrISchV werdenbei mehreren Radionukliden zur Überprü−

fung der Einhaltung der Freigabewerte Summenformeln angewendet. Dies wird
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5.1 (h)

5.1 (i)

5.1 (j)

5.1 (k)

vom LfU überwacht. Bei der Freimessung werden 100 % der Materialien unter−

sucht. Die Messmethodikist erprobt und validiert und unterliegt ebenfalls einer

Qualitätssicherung durch das LfU.

Einwendung

Die Freigabe dürfe nicht auf externe Einrichtungen übertragen werden, schon gar

nicht auf Firmen/Anlagenim Ausland.

Einwendung

Die Kontrollen der Freigabemessungendurch das Landesamt für Umwelt und

durch das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz seien unzu−

reichend.

Einwendung

UnabhängigeStellen sollten das Freigabeverfahren kontrollieren.

Aufgrund des Sachzusammenhangs werdendie Einwendungen5.1 (h), 5.1 (i)

und 5.1 (j) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Gemäß Zuständigkeitsregelungist grundsätzlich das StMUV für den Vollzug des

Strahlenschutzrechts bei kerntechnischen Anlagenin Bayern zuständig. Das LfU

wird in bestimmte Vollzugsaufgabenim Bereich Strahlenschutz eingebunden,

insbesondere bei der Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen der Freiga−

bevorgabender 88 31 ff. StrISchV. Im Rahmendieser Überprüfungenführt das

LfU unabhängige Kontrollmessungendurch. Im Übrigen wird auf die Ausführun−

gen unter 5.1 (g) verwiesen.

Einwendung

Das Freigabeverfahrenseiin derStilllegungs−/Abbaugenehmigungzu regeln.

Würdigung

Das Freigebeverfahrenist bereits umfassend in den 88 31 ff. StrISchV geregelt

und im Betriebsreglement des KRBIl für die Anwendung konkretisiert. Es bedarf

keiner weiteren Regelungen. Im Übrigen wird auf die Ausführungenunter5.1 (a)

bis (e) verwiesen.
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5.1())

5.2

5.2 (a)

5.2 (b)

Einwendung

Alle freigegebenenMaterialien sollten am Standort bleiben und dürfennicht in

der Umwelt verteilt werden.

Würdigung

Ein Verbleiben derfreigegebenenMaterialien ist wederrechtlich noch sachlich

(radiologisch) begründbar. Auf die Ausführungenunter 5.1 (a) bis (e) wird ver−

wiesen.

Freigabepraxis

Einwendung

Es dürfe keine Vermischung oder Verdünnung von hochaktivem mit nicht− oder

schwachaktivem Material erfolgen.

Würdigung

Sämtliche Dekontaminationsverfahren habeneine Konzentrierung der Radioakti−

vität im endzulagerndenAbfall zum Ziel. Darüber hinaus gelten gesetzliche Ver−

mischung− und Verdünnungsverbote sowohl im Bereich Freigabe (8 34 StrlSchV)

als auch im Bereich radioaktive Abfälle ($ 8 AtEV). Freigabe und Abfallbehand−

lung werdenaufsichtlich überwacht.

Einwendung

FreigegebenesMaterial dürfe nicht verbrannt werden.

Würdigung

Bei einer uneingeschränkten Freigabe sind für den freizugebendenStoff keine

weiteren strahlenschutzrechtlichen Vorgabenzu beachten($ 32

Abs. 2 StrIlSchV). Im Fall einer spezifischen Freigabe ist gem. $ 32 Abs. 3

StrISchV der der Freigabe zu Grundeliegende Entsorgungswegeinzuhalten

(z. B. zur Deponierung oder zur Verbrennung gem. $ 36 Abs. 1 Nr. 3

und 4 StrISchV). Dies wird im Rahmender Aufsicht überwacht.
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5.2 (e)

5.2 (d)

5.2 (e)

5.2 (f)

Einwendung

Eine Dekontamination von Reststoffen zum Zweck der Freigabe dürfe nicht erfol−

gen, wenndie dabei entstehende Strahlenbelastung die abzuschätzende Dosis

nach der Freigabe überschreitet.

Würdigung

Die Minimierung der Strahlenexposition sowohl der Bevölkerung und der Umwelt

als auch des beruflich strahlenexponierten Personals ist ein zentrales Anliegen

des Strahlenschutzrechts. Diesem Prinzip ist bei der Freigabe durch das 10−uSv−

Konzept (sog. de−minimis−Dosis) Rechnung getragen. Für das beruflich strahlen−

exponierte Personal wird dieses Prinzip im KRBIl durch die innerbetrieblichen

Strahlenschutzmaßnahmen umgesetzt. Bereits bei der Planung von Abbaumaß−

nahmenwird darauf geachtet die Individual− und Kollektivdosen so gering wie

möglich zu halten.

Einwendung

Die eingesetzten Messverfahren würdendasfreizugebene Material nicht zu

100%erfassen.

Würdigung

Auf die Ausführungen unter 5.1 (g) wird verwiesen.

Einwendung

Es dürften nur Materialien uneingeschränkt freigegeben werden, die durch den

Anlagenbetrieb nicht kontaminiert und/oderaktiviert wurden.

Würdigung

Entscheidendbeider Freigabeist, dass bei der Entscheidungsmessungdie in

der Strahlenschutzverordnungaufgelisteten zulässigen Werte (insbesondere An−

lage 4 Tab. 1) bzw. bei einer Freigabe im Einzelfall die aufsichtlich festgelegten

Werte eingehalten werden.

Einwendung

Flüssigkeiten dürften nicht freigegeben werden.
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5.2 (g)

5.3

5.3 (a)

5.3 (b)

5.3 (c)

Würdigung

Die uneingeschränkte Freigabe von Flüssigkeiten in Form von Ölen undölhalti−

gen Flüssigkeiten, organischen Lösungs− und Kühlmitteln ist in $ 35 i. V. m. An−

lage 4 Tab. 1 Spalte 3 StrISchV und Anlage 8 StrlSchV geregelt. Die Ableitung

radioaktiver Stoffe mit Wasserstellt keine Freigabe dar ($ 31 Abs. 4 StrlSchV).

Einwendung

Radioaktive Stoffe sollten dem freizugebenden Material so weit wie möglich ent−

zogen werden. Kontaminationen müssten minimiert werden.

Würdigung

Auf die Ausführungenunter5.2 (e) wird verwiesen. In der Praxis wird bei der De−

kontamination radioaktiver Reststoffe mit dem Ziel der Freigabe ein Kontamina−

tionsniveau weit unterhalb der zulässigen Werte nach den 88 31 ff. StrlSchV er−

reicht. Bei der Entscheidungsmessungkannin den weit überwiegenden Fällen

keine Kontamination mehr nachgewiesen werden.

Herausgabe

Einwendung

Das Verfahren der Herausgabeseieiner Plausibilitätsprüfung mit Öffentlichkeits−

beteiligung zu unterwerfen.

Einwendung

Für die Herausgabe gäbe es keine gesetzliche Grundlage.

Einwendung

Eine Herausgabeist abzulehnen. Materialien aus dem Überwachungsbereich

sind nach 8 29 StrISchV freizugeben.

Aufgrund des Sachzusammenhangswerdendie Einwendungen5.3(a), 5.3 (b)

und 5.3 (c) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Die Herausgabeist im Stilllegungsleitfaden beschrieben. Sie kann für Stoffe aus

Bereichen außerhalb des Kontrollbereichs angewendet werden, bei denen auf−

grund der Betriebshistorie und aufgrund der Nutzung eine Kontamination oder
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5.4

5.4 (a)

5.4 (b)

Aktivierung ausgeschlossenist. Für diese Stoffe besteht dementsprechendkein

Erfordernis für eine Freigabe nach den8$ 31 ff. StrISchV. Im seit der Inbetrieb−

nahme durchgängigen Normalbetrieb des KRBIl ist eine Freisetzung oder Ver−

schleppung radioaktiver Materialien aus dem Kontrollbereich auszuschließen.

Dies wird durch regelmäßige stichprobenartige Kontrollmessungen außerhalb

des Kontrollbereichs sowohl durch die Antragstellerinnen als auch des LfU verifi−

ziert. Entsprechende Überprüfungen werden auch künftig vorgenommen. Unab−

hängig davon werdenbei der Herausgabe auch Beweissicherungsmessungen

durchgeführt.

Abriss / Freigabe von Gebäuden

Einwendung

Die Freigabe von Gebäudensei unzulässig. Insbesondere müssten Fundamente

in der atomrechtlichen Aufsicht verbleiben.

Würdigung

FreigegebeneStoffe gelten nicht mehrals radioaktive Stoffe i. S. d. Atomgeset−

zes und könnendaheraus der atomrechtlichen Überwachungentlassen werden.

Dies gilt u. a. auch für Gebäude und deren Fundamente.

Einwendung

Alle Anlagen und Gebäudeteile seien im Rahmendes Atomrechts abzureißen.

Es sei weder eine Weiternutzung nochein Abriss im konventionellen Rahmen

vorzusehen.

Würdigung

Alle Anlagenteile aus dem Kontrollbereich unterliegen der Freigabe gem.

88 31 ff. StrlSchV, sofern sie nicht als radioaktiver Abfall der Endlagerung zuge−

führt werden müssen.

Der 8 36 Abs. 1 Nr. 5 und Nr. 6 StrlSchV sieht ausdrücklich die Freigabe von

Gebäudenzu Wieder− und Weiterverwendungbzw. zum Abriss vor. Nach einer

derartigen Freigabe sind diese Gebäudekeine radioaktiven Stoffe mehr im Sinne

des Atomgesetzesund unterliegenfolglich nicht mehr der atomrechtlichen Über−

wachung.
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5.4 (c)

5.4 (d)

5.4 (e)

5.4 (f)

Einwendung

Nicht mehr benutzte und nicht mehr benötigte Anlagenteile (z. B. Kühltürme) soll−

ten zurückgebaut werden.

Würdigung

Die vorliegende Genehmigung hat den Abbau von konkret benannten Systemen

und Anlagenteilen des Blocks B des KRBIl im Rahmendes Teilvorhabens 1 zum

Gegenstand, unbeschadet von Verfahrensregelungen, die das Gesamtvorhaben

betreffen.

Einwendung

Es sollte darauf geachtet werden, dass eine sinnvolle Nachnutzung der Gebäu−

deteile möglichist.

Würdigung

Für eine eventuelle Weiternutzung der Gebäudeist die entsprechende Freigabe

Voraussetzung. Die Art der Weiternutzung ist Sache der Antragstellerinnen und

unterliegt dann dem Baurecht.

Einwendung

Gebäudeteile und Gebäudedürften erst nach ausreichendem Oberflächenabtrag

freigegebenwerden.

Würdigung

Das Erfordernis eines Oberflächenabtrags zur Erreichung der Freigabefähigkeit

ist vom Kontaminationsniveau und der Kontaminationstiefe der Gebäudestruktu−

ren abhängig.

Einwendung

In der Prinzipskizze 6 auf Seite 35 des Sicherheitsberichts seien falsche Wand−

stärken angegeben.

Würdigung

Bei dieser Abbildung handelt es sich um die beispielhafte Darstellung eines Sie−

dewasserreaktors, aus welcher keinerlei verwertbare Abmessungen entnommen

werden können.
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6.1

6.1 (a)

6.1 (b)

6.1 (c)

Ereignisanalyse

Störfälle allgemein

Einwendung

Die Störfallanalyse sei unvollständig. Sie sei um Ereignisse im Zusammenhang

mit den gelagerten BE zu erweitern. Insbesondere ein Versagen des Schwenk−

schützes am BE−Lagerbeckenseinicht betrachtet worden.

Es seien Untersuchungenzu den Folgen eines auslegungsüberschreitenden

Erdbebensauf die sichere Lagerung und Handhabung der BE durchzuführen.

Würdigung

Wie unterZiffer A 2.2.12 ausführlich dargestellt, erfolgte die Ereignisanalyse sys−

tematisch und vollständig. Die Integrität des BE−Lagerbeckens und der Lagerbe−

ckenkühlung warbereits Gegenstand der Sicherheitsbetrachtungen im Rahmen

der Errichtungs− und Betriebsgenehmigungen. Eine Neubetrachtung warnicht er−

forderlich, da aufgrund des Abbauvorhabenskeine tatsächliche Veränderung der

Randbedingungeneintritt. Dagegen wurdenalle Ereignisse neu in den Betrach−

tungsumfang aufgenommen,die stilllegungs− und abbauspezifisch sind. Bei dem

mit der 1. SAG gestatteten Abbauumfang(s. o. TenorZiffer | 2.2) auf Basis der

einschlägigen Verfahrensabläufe wird Rückwirkungsfreiheit auch im Hinblick auf

die Integrität des BE−Lagerbeckens gewährleistet.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrenssind auslegungsüberschreitende Erd−

bebennicht zu betrachten.

Einwendung

Die Bewertung der radiologischen AuswirkungendurchStörfälle dürfe nicht nach

$ 50 StrISchV, sondern müsse nach $ 49 StrlSchV erfolgen.

Einwendung

Zur Bewertung derradiologischen Auswirkungendurch Störfälle sollten Organ−

dosiswerte herangezogen werden.

Aufgrund des Sachzusammenhangs werdendie Einwendungen6.1 (b) und

6.1 (c) gemeinsam behandelt.
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6.1 (d)

6.1 (e)

6.2

6.2 (a)

6.2 (b)

Würdigung

Bei der Beurteilung der radiologischen Auswirkungen von Störfällen beiStillle−

gung und Abbauist der $ 104 Abs. 3i. V. m. & 194 StrISchV einschlägig. Dabei

ist die effektive Dosis von 50 mSv maßgeblich.

Einwendung

Der Ausschluss von Abstürzen aufgrund der KTA−Auslegung von Hebezeugen

sei unzulässig.

Würdigung

Ein Versagen von Hebezeugenmit zusätzlichen und erhöhten Anforderungen

gem. Abschnitte 4.2 und 4.3 der KTA−Regel 3902ist nicht zu unterstellen. Dies

gewährleistet nach dem Regelwerk die erforderliche Schadensvorsorge.

Einwendung

Zur Bewertung seiein Störfallplanungswert von 20 mSv heranzuziehen.

Würdigung

Auf die Ausführungenunter6.1 (b) und 6.1 (c) wird verwiesen.

Erdbeben

Einwendung

Erdbebenereignisse seien im Hinblick auf den Abbau unzureichend betrachtet

worden.

Einwendung

Bei der Ermittlung der Strahlenexposition nach Erdbebenhätte auch der Block C

berücksichtigt werden müssen.

Aufgrund des Sachzusammenhangswerdendie Einwendungen6.2 (a) und

6.2 (b) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Auf die Ausführungenunter 6.1 (a) wird verwiesen.
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6.2 (c)

6.3

6.3 (a)

Einwendung

Es sollten mögliche Rückwirkungendes Standortzwischenlagers auf die Blöcke B

und C bei Erdbeben betrachtet werden.

Würdigung

Der Lastfall Erdbeben auf das Standort−Zwischenlager wurdebereits im Rahmen

der Genehmigung nach 8& 6 AtG betrachtet. Sicherheitstechnische Rückwirkun−

gen auf die Blöcke B und C sind auszuschließen.

Flugzeugabsturz / Sonstige EinwirkungenDritter

Einwendung

Beim Ereignis Flugzeugabsturz sollten auch große Passagierflugzeuge betrach−

tet werden. KRBIl sei nicht gegen den Absturz eines A380 geschützt. Dahersei

insbesondere das BE−Lagerbecken schnellstmöglich und vor Beginnjeglicher

Abbaumaßnahmenzuleeren.

Würdigung

Entsprechendder Vorgehensweise bei der Ereignisanalyse wurde auch beim

auslegungsüberschreitendenEreignis zufälliger Absturz eines schnell fliegenden

Militärflugzeugs (RSK−Flieger) geprüft, ob aufgrund der geplanten Stilllegungs−

und Abbaumaßnahmengeänderte Randbedingungen vorliegen werden(s. o. Zif−

fer B 4.1.3 ?
Freisetzung radioaktiver Stoffe bei Ereignissen?). Ebenso wurde das

Szenarium ?Terroristischer Flugzeugabsturz? zweckmäßig betrachtet(s. o. Zif−

fer B 4.1.5).

Wie bereits unter 2.1 (c) dargestellt, erfolgen die Lagerung, Handhabung,Verpa−

ckung und der Abtransport des Kernbrennstoffs weiter nach den Regelungen der

bestehenden Betriebsgenehmigung und sind damit nicht Gegenstand dieser

1. SAG. Die im RahmenderErrichtungs− und Betriebsgenehmigungen geführten

Sicherheitsnachweise, darunterfällt auch der Nachweis zur Beherrschung des

zufälligen Absturzes eines schnell fliegenden Militärflugzeugs (RSK−Flieger) auf

das Reaktorgebäude mit dem BE−Lagerbecken, gelten somit fort.

Der?Terroristische Flugzeugabsturz? auf das Reaktorgebäude mit dem BE−

Lagerbecken war gem. Nr. 7 Beschluss des Länderausschussesfür Atomkern−

energie ? Hauptausschuss ? vom 31.08.2016 nicht zu betrachten.

138



6.3 (b)

6.3 (c)

7 (a)

Einwendung

Ereignisse infolge terroristischer Einwirkungen seien umfassend zu betrachten.

SEWD, insbesonderederterroristische Flugzeugabsturz, seien zu untersuchen

und im Sicherheitsbericht darzustellen.

Würdigung

Ereignisse infolge SEWD wurdenbereits im Rahmender bestehendenBetriebs−

genehmigung des KRBIl umfassend betrachtet. Darüber hinaus unterliegen sie

einem kontinuierlichen behördlichen Evaluierungsprozess. Sofern sich hierbei

neue Erkenntnisse ergeben, wird geprüft ob der Schutz der Anlage gegen SEWD

weiterhin gegebenist. Erforderlichenfalls werden Maßnahmenergriffen. Die An−

lagensicherungist vom Gegenstand desvorliegenden Genehmigungsverfahrens

nicht berührt, Änderungensind nicht beantragt. Eine Betrachtung im Rahmen

des Genehmigungsverfahrenserübrigt sich somit.

Bezüglich des nicht zu den SEWD−Lastannahmen gehörenden Szenarios ?Terro−

ristischen Flugzeugabsturz? wird auf die Ausführungenunter 6.3 (a) verwiesen.

Einwendung

Die Systeme zur Abwassersammlung und Abwasseraufbereitung seien nicht

vollständig gegen Erdbeben, Flugzeugabsturz und Gaswolkenexplosion ausge−

legt.

Würdigung

Bei den blockgemeinsamen Systemen zur Abwassersammlung und Abwasser−

aufbereitung ergebensich hinsichtlich der sicherheitstechnischen Nachweise

keine veränderten Randbedingungen durch den beantragten Abbau von Syste−

men und Anlagenteilen. Eine Neubewertungdieser Einwirkungenist deshalb

nicht erforderlich.

Umweltverträglichkeitsuntersuchung

Einwendung

Bei der Begutachtung der Umweltverträglichkeitsuntersuchungsollte der Gutach−

ter eigene ÜberlegungenzurAbleitung radioaktiver Stoffe im Normalbetrieb und

zu Störfällen und ihren Auswirkungenanstellen.
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Würdigung

Im Rahmender Bewertung des Gesamtvorhabensführte der atomrechtliche

Sachverständige ($ 20 AtG) auch eigenständige Untersuchungen und Rechnun−

gen im Auftrag und nach Maßgabe der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde

durch.

Einwendung

Wassersollte in der Umweltverträglichkeitsuntersuchungals eigenständiges

Schutzgut behandelt werden.

Würdigung

Wasser wurde sowohlin der Umweltverträglichkeitsuntersuchung derAntragstel−

lerinnen als auch in der UVP durch das StMUV als eigenständiges Schutzgut be−

handelt.

Einwendung

In der Umweltverträglichkeitsuntersuchung sollten die Katastrophenschutzricht−

werte und das Minimierungsgebot der StrahlenschutzverordnungBerücksichti−

gungfinden.

Einwendung

Das Schutzgut Mensch dürfte in der UVP keine Sonderstellung einnehmen.

Einwendung

Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung würdeallenfalls für die Gattung Mensch

gelten, könne abernicht zur Bewertung der Auswirkungenaufjeden einzelnen

Menschen herangezogen werden.

Aufgrund des Sachzusammenhangswerden die Einwendungen7 (c), 7 (d) und

7 (e) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Die UVP erfolgte nach geltender Rechtslage. Gemäß Gesetz über Umweltver−

träglichkeitsprüfung besteht für das vorliegende Vorhaben eine UVP−Pflicht. Ge−

mäß Atomrechtlicher Verfahrensverordnung umfasst die Umweltprüfung die Er−

mittlung, Beschreibung und Bewertung der erheblichen Auswirkungeneines Vor−

habens auf die Schutzgüter Menschen, insbesondere die menschliche Gesund−
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7)

8.1

8.1 (a)

heit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft,

Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie die Wech−

selwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. Die Antragstellerinnen ha−

ben der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde dazu geeignete Unterlagen zu

den Merkmalen des Vorhabens, einschließlich seiner Größe oder Leistung, und

des Standorts sowie zu den möglichen Umweltauswirkungenvorzulegen. Dies

erfolgte mit der Umweltverträglichkeitsuntersuchung. Dabei wurden auchdie ra−

diologischen Auswirkungenbei auslegungsüberschreitenden Ereignissen unter

Berücksichtigung der Katastrophenschutzrichtwerte betrachtet.

Einwendung

Es sollte sichergestellt werden, dass Fledermäuse,die sich in Ritzen und Spalten

der abzubrechenden Gebäudeaufhalten nicht dem Abriss zum Opferfallen.

Würdigung

Der mögliche Abriss von Gebäudestrukturenist nicht Gegenstanddieses atom−

rechtlichen Genehmigungsverfahrens.

Einwendung

Die Umweltverträglichkeitsuntersuchungsollte nach Aarhus Konvention und

Espoo Konvention erfolgen.

Würdigung

Sowohl die Aarhus− als auch die Espoo−Konvention wurdenin deutsches Recht

umgesetzt. Die UVP erfolgte nach geltendem Recht, der Atomrechtlichen Verfah−

rensverordnung und dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die

genannten Konventionen werden somit berücksichtigt.

Sonstiges

Leistungsbetrieb KRBIl

Einwendung

Die Blöcke B und C seien umgehendstillzulegen.
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8.1 (b)

8.1 (c)

8.2

8.2 (a)

8.2 (b)

Würdigung

Auf die Ausführungen unter 1.4 (b) und 2.1 (b) wird verwiesen.

Einwendung

Mit dem Ziel einer möglichen späteren Wiederinbetriebnahmesollten die Blöcke

B und C nachderen Abschaltung nicht abgebaut, sondern konserviert werden.

Einwendung

Die Blöcke B und © sollten solange weiterbetrieben werden, bis der Netzausbau

abgeschlossenist, ausreichend CO;−freie Ersatzkraftwerke zur Verfügung stehen

und die Finanzierbarkeit der deutschen Energiewendegesichert ist.

Aufgrund des Sachzusammenhangs werdendie Einwendungen8.1 (b) und

8.1 (c) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Das Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb hat der Gesetzgeber im

Atomgesetz anlagenspezifisch geregelt. Mit Novelle vom 20.07.2017 wurde das

Atomgesetz zudem dahingehend geändert, dass Anlagen nach Beendigungihres

Leistungsbetriebs unverzüglich stillzulegen und abzubauensind.

Standort−Zwischenlager(ZL8)

Einwendung

Das ZL8 böte keinen ausreichenden Schutz insb. gegenterroristische Attacken.

Einwendung

Der Schutz des ZL8 gegen EinwirkungenDritter sollte stetig kontrolliert und hin−

sichtlich längerer Nutzungszeiten erhöht werden.

Aufgrund des Sachzusammenhangswerden die Einwendungen8.2 (a) und

8.2 (b) gemeinsam behandelt.

Würdigung

SEWDwurdenin den betreffenden Genehmigungsverfahren nach 8 6 AtG be−

trachtet. Darüber hinaus unterliegen diese einem kontinuierlichen behördlichen

Evaluierungsprozess. Sofern sich hierbei neue Erkenntnisse ergeben, wird ge−
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8.2 (c)

8.2 (d)

8.2 (e)

8.2 (f)

prüft ob der Schutz des Standort−Zwischenlagers gegen SEWDweiterhin gege−

benist. Erforderlichenfalls werden Maßnahmenergriffen.

Im Übrigen handelt es sich nicht um Sacheinwendungen zum vorliegenden An−

trags− und Verfahrensgegenstand.

Einwendung

Die Tätigkeiten zur Einlagerung abgebrannter BE in das ZL8 sowie dessenlang−

fristiger Betrieb hätten berücksichtigt werden müssen.

Würdigung

Die Einlagerungenin das Standort−Zwischenlager als auch dessenBetrieb erfol−

gen im Rahmender bestehenden Aufbewahrungsgenehmigungennach $ 6 AtG

und sind damit nicht Gegenstanddesvorliegenden Verfahrens.

Einwendung

Für Arbeiten am Primärdeckel von CASTOR−Behälter oder ggf. die Umlagerung

von BE sollten im Reaktorgebäude oder im ZL8 entsprechendetechnische Ein−

richtungen zur Verfügung stehen.

Einwendung

Das Reparaturkonzept durch Aufschweißen eines Fügedeckels sei unzu−

reichend.

Einwendung

Die Reparatur defekter CASTOR−Behältersollte ohne Auswirkungenauf die Um−

gebung möglich sein.

Aufgrund des Sachzusammenhangswerdendie Einwendungen8.2 (d), 8.2 (e)

und 8.2 (f) gemeinsam behandelt.

Würdigung

Die Betriebsgenehmigung gem. & 6 AtG zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen

im Standort−Zwischenlager geht von zwei Möglichkeiten für Reparaturen an

Transport− und Lagerbehältern des Typs CASTORaus: Verbringung des Behäl−

ters in das ReaktorgebäudeundInstandsetzung des Doppeldeckeldichtungssys−

tems oder Aufschweißeneines Fügedeckels. Die Verfügbarkeit einer der ge−
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8.2 (9)

8.3

8.3 (a)

nannten Reparaturmöglichkeiten ist ausreichend. Unzulässige Auswirkungen auf

die Umgebungsind bei beiden Reparaturvarianten nicht zu besorgen.

Im Übrigen handelt es sich nicht um Sacheinwendungen zum vorliegenden An−

trags− und Verfahrensgegenstand.

Einwendung

Bei der Bewertung des ZL8 sollten auch radioaktive Abgaben mit der Luft be−

rücksichtigt werden, die ggf. durch Aktivierung von Partikeln und Bestandteilen

der Hallenatmosphäre erfolgen.

Würdigung

Die Aktivierung von Partikeln und Luftbestandteilen ist aufgrund der zu unterstel−

lenden sehr geringen Neutronenstrahlung vernachlässigbar.

Im Übrigen handelt es sich nicht um Sacheinwendungen zum vorliegenden An−

trags− und Verfahrensgegenstand.

Zentrale Zwischen− / Endläger

Einwendung

Mit dem Abbau dürfe erst nach Verfügbarkeit ausreichender Zwischen− und End−

lagerkapazitäten begonnenwerden. DerZeitbedarf bis zur Inbetriebnahmesei

realistisch zu ermitteln.

Würdigung

Gem. $ 9a Abs. 1b AtG ist der Nachweisfür die Beseitigung bestrahlter Kern−

brennstoffe durch realistische Planungen überausreichende, bedarfsgerecht zur

Verfügung stehende Zwischenlagermöglichkeiten erbracht. Diese Zwischenla−

germöglichkeit ist durch das Standort−Zwischenlager Gundremmingenrealisiert.

Der Entsorgungsvorsorgenachweis erübrigt sich zudem, soweit die bestrahlten

Kernbrennstoffe an die BGZ abgegebenwordensind ($ 9a Abs. 1a Satz 2 AtG).

Bis zur voraussichtlichen Inbetriebnahme des Bundesendlagers Schacht Konrad

in 2027 steht das Zwischenlagerin Mitterteich für die Zwischenlagerungendla−

gerfähig konditionierter schwach− und mittelaktiver Abfälle zur Verfügung. Dar−

über hinaus steht im Kontrollbereich des KRBIl für den genannten Zeitraum aus−

reichende Pufferlagerkapazität zur Verfügung.
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8.3 (b)

8.3 (c)

Einwendung

Das ZwischenlagerMitterteich böte keinen ausreichenden Schutz gegen Einwir−

kungenvon außen, wie z. B. Erdbeben.

Würdigung

Das Zwischenlagerin Mitterteich verfügt über eine Umgangsgenehmigung nach

Strahlenschutzverordnungundunterliegt der Aufsicht des LfU.

Im Übrigen handelt es sich nicht um eine Sacheinwendung zum vorliegenden An−

trags− und Verfahrensgegenstand.

Einwendung

Der Schacht Konradsei als Endlagerfür schwach−bis mittelaktive Abfälle nicht

akzeptabel.

Würdigung

Gem.$ 9a Abs. 3 Satz 1 AtG ist die Einrichtung von Anlagen zur Endlagerung

radioaktiver Abfälle Aufgabe des Bundes.

Im Übrigen handelt es sich nicht um eine Sacheinwendung zum vorliegenden An−

trags− und Verfahrensgegenstand.
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Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung der vorliegenden Genehmigung wird nach Erfüllung der

unter Ziffer IIl.2 genannten Auflagen angeordnet ($ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4

VwGo).

Das StMUVist als für die Genehmigungserteilung zuständige Behörde ($ 24

Abs. 2 AtG, $ 51d Satz 2 ZustV) auch für die Anordnung dersofortigen Vollzie−

hung zuständig ($ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO).

Das besondereInteresse an der sofortigen Vollziehung wird im Folgendenbe−

gründet und die für das StMUV ermessensleitenden Gesichtspunkte dargelegt:

Esliegt sowohl im öffentlichen Interesse als auch im überwiegendenInteresse

der Antragstellerinnen, die Genehmigung sofort und nicht erst mit Eintritt der Be−

standskraft zu vollziehen ($ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO). Diese erheblichen In−

teressen überwiegendasInteresse Dritter an der aufschiebenden Wirkung einer

möglichen Klage ($ 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Dasöffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der Genehmigung ergibt

sich schon aus $ 7 Abs. 3 Satz 4 AtG. Danachsind Anlagen, deren Berechtigung

zum Leistungsbetrieb erloschenist, von den Einzahlenden nach dem Entsor−

gungsfondsgesetz unverzüglich stillzulegen und abzubauen; Abweichungen von

diesem Beschleunigungsgebot könnennurin Ausnahmefällen von der zu−

ständigen Behörde zugelassen werden(8 7 Abs. 3 Satz 5 AtG). Die Berechti−

gung zum Leistungsbetrieb des KRBIl Block B ist bereits zum 31.12.2017 erlo−

schen (8 7 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 AtG). Die Antragstellerinnen gehören auch zu

den Einzahlenden nach 8 2 Abs. 2 EntsorgFondsG. Die aufschiebende Wirkung

einer Klage würdeStilllegung und Abbau entgegen dem gesetzlichen Auftrag er−

heblich verzögern, weil nicht mit den diesbezüglichen Maßnahmenbegonnen

werden dürfte.

Die sofortige Vollziehung liegt auch im überwiegendenInteresse der Antragstel−

lerinnen. Denn möglicherweise lang andauernde Rechtsstreitigkeiten würden

Stilllegung und Abbau verzögern mit der Folge erheblicher zusätzlicher Kosten

insbesondere wegenderVorhaltung einer zur Untätigkeit gezwungenenBetriebs−

mannschaft und wegendessonstigen Unterhalts einer Anlage (vorhandene Ge−

bäude, Energie− und Wasserversorgung), deren einziger Zweckihre Beseitigung

ist. Zudem bezweckt der direkte Abbau gerade, dass möglichst das vorhandene,

146



mit der Anlage vertraute und hochqualifizierte Personal die Anlage abbaut, denn

die meisten Abbauschritte entsprechenin ihrer technischen Durchführung den

bereits für den Leistungsbetrieb genehmigten Instandhaltungsvorgängen und

Änderungsmaßnahmen. Wennbeieiner klagebedingten Verzögerung des Ab−

baus dieser Personalbestand z. B. durch Ruhestandseintritt oder Kündigung ab−

nähme, würde dessen Ersatz durch neu eingestelltes und erst noch einzuarbei−

tendes Personal die Antragstellerinnen zusätzlich belasten.

Die Meidung von hohen Kostenbelastungen,die in keiner Weise durch die siche−

re Durchführung vonStilllegung und Abbau bedingt sind, liegt überdies auch im

öffentlichen Interesse. Denn die Antragstellerinnen sollen weiterhin zur Erfüllung

der ihnen obliegenden Aufgabe(Stilllegung und Abbau der Anlage) uneinge−

schränktwirtschaftlich leistungsfähig bleiben. Dies ist einer der wesentlichen

Zwecke des Gesetzes zur Neuordnung der Verantwortungin der kerntechni−

schen Entsorgung vom 27.01.2017 (BGBl. | S. 114; hierzu BR−DRs. 620/16,

S. 2, 25−27, 47), um erheblichefinanzielle Risiken für Staat und Gesellschaft zu

vermeiden.

ÜberwiegendeInteressen Dritter an der aufschiebenden Wirkung einer Klage be−

stehen demgegenübernicht. Die mit der Genehmigung gestatteten Abbaumaß3−

nahmensind überschaubar, ebenso wie die damit verbundenenRisiken,für die

in der Genehmigung Vorsorge getroffen wird. Vollendete Tatsachen,die zu einer

Rechtsverletzung Dritter, etwa einer Gesundheitsgefährdung, oder einer Gefähr−

dung der Umwelt führen könnten, werden durch die Vollziehung der Genehmi−

gungnicht geschaffen. Der Block B des KRBIl befindet sich bereits seit Januar

2018 im Nichtleistungsbetrieb, in der Anlage herrschenalso keine hohen Drücke

und Temperaturen mehr, sodass das Risikopotenzial ohnehin erheblich reduziert

ist. Auch sind die im BE−Lagerbecken noch vorhandenenbestrahlten BEseit Ja−

nuar 2018 soweit abgeklungen, dass die Anforderungenan die Kühlsysteme um

ein Vielfaches geringersind als direkt nach BeginndesNichtleistungsbetriebs.

Selbst bei einem vollständigen Ausfall aller Kühlsysteme würde es mehrere Tage

dauern, bis die Temperatur im BE−Lagerbeckeneinenkritischen Bereicherrei−

chen würde, sodass genügendZeit für die ? auch für diesen extrem unwahr−

scheinlichen Fall vorgeplanten ? Ersatzmaßnahmenzur Verfügung stünde.

Die meisten Abbauschritte entsprecheninihrer technischen Durchführung den

bereits für den Leistungsbetrieb genehmigten Instandhaltungsvorgängen und

Änderungsmaßnahmen,bei denensich immer BE im Nasslager des Blocks B be−
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fanden und sich der benachbarte Block C im Leistungsbetrieb befand. Technisch

gesehenwird kein ?Neuland betreten?. Der Abbau der im ersten Teilvorhaben

vorgesehenen Systeme (TenorZiffer 1.2.2) kann ohne unzulässige Rückwirkun−

gen auf die BE−Kühlung des Blocks B und denLeistungsbetrieb des Blocks C

durchgeführt werden. Dies wird mit der vorliegenden Genehmigungsicherge−

stellt. Ebenso wird mit der vorliegenden Genehmigungdie sicherheitstechnische

Rückwirkungsfreiheit der Abbauarbeiten auf die anderen für den Betrieb des

KRBIl erforderlichen Systeme, wie z. B. die Lüftungsanlagen, sowie auf das

KRB A und das ZL8 sichergestellt.
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Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 AtG

i. V.m. 8 2 Satz 1 Nr. 2 der Kostenverordnung zum Atomgesetz (AtKostV) sowie

den 88 9 und 10 Verwaltungskostengesetz (VwKostG).

Die Gebühr wurde innerhalb des vorgegebenen Gebührenrahmensunter Be−

rücksichtigung des behördlichen Verwaltungsaufwands und der Bedeutungfür

die Antragstellerinnen festgesetzt. Das mehrjährige umfangreiche Genehmi−

gungsverfahren, das eine Umweltverträglichkeitsprüfung und eine Öffentlich−

keitsbeteiligung eingeschlossenhat und in dem eine Vielzahl von Unterlagen der

Antragstellerinnen zu prüfen waren, hat in erheblichem Maß Personal− und Ver−

waltungskapazitäten der Genehmigungsbehörde gebunden. Für die Antragstelle−

rinnen ist nach dem Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb (8 7

Abs. 1a AtG) die zügige Durchführung des Abbaus von Anlagenteilen des Blocks

B des KRBII von wirtschaftlichem undsicherheitstechnischemInteresse. Schon

geleistete Abschlagszahlungen zur Abdeckung von Personalkosten wurdenbei

der Kostenentscheidung berücksichtigt.

Die Erhebung der Auslagen, insbesondere der Kosten der von der Genehmi−

gungsbehörde gem. $ 20 AtG zugezogenenSachverständigenerfolgt in geson−

derten Bescheiden.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage

erhoben werdenbei dem

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof

Postanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München

Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München

schriftlich oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen" Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

’ Die Einlegungeines Rechtsbehelfs per einfacher E−Mail ist nicht zugelassen und entfal−

tet keine rechtlichen Wirkungen. Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von

Rechtsbehelfen entnehmenSiebitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs−

gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

− Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof herrscht Vertretungszwang. Das bedeutet,

dass sich der Bürger von einem Rechtsanwalt oder einem Rechtslehrer vertreten lassen

muss. In bestimmten Verfahren kommen auchMitglieder und Angestellte von Verbänden

oder Gewerkschaften als Bevollmächtigte in Betracht. Der Internetpräsenz der Bayeri−

schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) entnehmenSie bitte weitere

Hinweise zum Vertretungszwang vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichteninfolge der

Klageerhebungeine Verfahrensgebührfällig.

gez.

Kohler

Ministerialdirigent
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